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Vorwort
Ich rede mit Ihnen, Herr Oberbürgermeister, im Auftrage der ameri-

kanischen Armee [...] und fordere Sie hiermit auf, Ihre Stadt zu über-
geben. Weiterer Widerstand ist wahnsinnig. Panzer und Geschütze sind
zum Angriff bereit, und Sie können nur noch erwarten, daß die ganze
Stadt in Trümmer gelegt wird. [...] Sind Sie zur Übergabe bereit?1

Oberbürgermeister Ludwig Kraft, an den im Rahmen eines Telefonats mit

einem Beauftragten des Kommandanten der sich nähernden amerikanischen

Truppe diese Aufforderung gerichtet wurde, war dazu bereit. Mit der kampf-

losen Übergabe der Stadt Remscheid am 15. April 1945 begann hier bereits

die Nachkriegsgeschichte und damit auch das Kapitel der Entnazifizierung.

In der folgenden Arbeit wird zum erstenmal die Entnazifizierung in Rem-

scheid grundlegend untersucht. Damit soll ein Beitrag zur Aufhellung eines

noch unerforschten Themas der Remscheider Stadtgeschichte geleistet wer-

den. Ich hoffe daher, daß vor allem interessierte Remscheider die vorliegende

Arbeit mit Gewinn zur Kenntnis nehmen werden.2

Ich habe für freundliche Beratung und Hilfe beim Zugang zu den Quellen

Herrn Dr. Klefisch vom Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und den Mitarbeitern

des Stadtarchivs Remscheid unter Leitung von Herrn Dr. Diederichs zu dan-

ken.

1 Zitiert nach einem Bericht in StaRs D100-1.Vgl. auch: Verwaltungsbericht
der Stadt Remscheid 1945-1947. Remscheid 1949, S.2.
2 Ein Exemplar der Arbeit wird in die Bibliothek des Stadtarchivs Rem-
scheid aufgenommen werden; ein auf meinen Forschungen basierender Arti-
kel erscheint 1995 in einem Sammelband des Remscheider Ziegler-Verlags. 
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1. Einleitung

1.1. Begriffsdefinition1

Der Begriff "Entnazifizierung", eine Übersetzung des amerikanischen

"denazification"2, kann in einem allgemeinen und in einem speziellen Sinn

Verwendung finden. Zum einen kann er die politische Säuberung an sich und

damit sämtliche Maßnahmen bezeichnen, die von den alliierten Besatzungs-

mächten und deutschen Stellen nach dem Krieg getroffen worden sind, um

den Nazismus auszurotten. Diese Maßnahmen reichten von legislativen Ak-

ten - wie dem Außerkraftsetzen der Nürnberger Gesetze und anderer natio-

nalsozialistischer Gesetzeswerke - bis hin zu strafrechtlichen Maßnahmen

gegen führende Nationalsozialisten und Kriegsverbrecher.

In der folgenden Untersuchung soll die andere, speziellere Verwendungs-

weise des Begriffs "Entnazifizierung" benutzt werden. Entnazifizierung meint

dann das Fernhalten belasteter Personen vom politischen und wirtschaftlichen

Leben in einem mit einem Fragebogen durchgeführten Verfahren der politi-

schen Gesinnungsprüfung.

1.2. Zur Aufgabenstellung
Entnazifizierung in dem hier verwendeten Sinn fand in Deutschland von der

Besetzung bis zum Anfang der 50er Jahre statt. Dabei ist grundsätzlich fest-

zustellen, daß das Entnazifizierungsverfahren in den drei westlichen Besat-

zungszonen Deutschlands unterschiedlich gehandhabt wurde. Aber auch

innerhalb der Besatzungszonen gab es regionale Unterschiede. Diese resul-

tierten in der britischen Zone daraus, daß die erlassenen Verordnungen im-

mer wieder überarbeitet und ergänzt wurden und auf ganz unterschiedlichen

Wegen und zu verschiedenen Zeiten bei den ausführenden Stellen anlangten.3

1 Vgl. Krüger, Wolfgang: Entnazifiziert! Zur Praxis der politischen Säube-
rung in Nordrhein-Westfalen. Wuppertal 1982, S.19.
2 Vgl. Bachof, Otto: Die "Entnazifizierung". In: Flitner, Andreas (Hg.):
Deutsches Geistesleben und Nationalsozialismus. Tübingen 1965,
(S.195-216), S.195. In der zeitgenössischen Diskussion war auch die direkte
Übernahme "Denazifizierung" durchaus gebräuchlich. Vgl. z.B. Knappstein,
Karl Heinrich: Die versäumte Revolution. Wird das Experiment der "Denazi-
fizierung" gelingen?, in: Die Wandlung 2 (1947) H.8, S.663-677, oder Ko-
gon, Eugen: Das Recht auf den politischen Irrtum. In: Frankfurter Hefte 2
(1947), S.641-655.
3 Vgl. Krüger a.a.O. S.15 und Lange, Irmgard: Entnazifizierung in Nord-
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Die vorliegende Untersuchung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die

Grundlagen einer Geschichte der Entnazifizierung in Remscheid zu erarbei-

ten. Es soll die Frage im Mittelpunkt stehen, wann und auf welche Weise die

Entnazifizierung in Remscheid betrieben worden ist. Fragen weitergehender

Natur - etwa nach den letztendlichen Folgen der Entnazifizierung und damit

nach ihrer Bewertung - bedürfen eigener Untersuchungen und können daher

nur vorläufig beantwortet werden.

Im Anschluß an diese Einleitung wird im zweiten Kapitel die Chronologie

der Entnazifizierung in Remscheid nachgezeichnet. Dieser Abschnitt schließt

mit dem Versuch, aus den nur unvollständig überlieferten Statistiken Zahlen

zu gewinnen, die Aufschluß über den Umfang und die Tendenz der Entnazifi-

zierung in Remscheid geben.

Das dritte Kapitel zeigt Probleme des Entnazifizierungsverfahrens im ein-

zelnen auf. Dabei werden in 3.1. zunächst die Arbeitshindernisse dargestellt,

die zu einer Verlangsamung der Arbeit führten. Die Punkte 3.2. und 3.3.

behandeln anhand von Fallbeispielen Differenzen unter den Ausschußmitglie-

dern bzw. die Problematik von Korruption und Begünstigung. Das Kapitel

3.4. über die Beurteilung der Fälle zeigt zunächst die Praxis der Entlastung

und Belastung durch Zeugen bzw. schriftliche Zeugenerklärungen und deren

Mißbrauch auf. Sodann wird versucht, einige für die Entscheidungen in den

Verfahren wichtige Beurteilungskriterien und ihre Veränderung anhand von

Fallbeispielen zu rekonstruieren.

In 3.5. werden exemplarische Fälle der Entnazifizierung vorgestellt. Der

Fall eines Hauptwachtmeisters im Strafvollzug führt nicht nur den bürokrati-

schen Verlauf eines Falles in aller Ausführlichkeit vor Augen und läßt den

Wandel der Beurteilungskriterien sichtbar werden, sondern offenbart auch

die Probleme der Beurteilung einer Entnazifizierungsakte aus heutiger Sicht.

Der Wandel der Beurteilungskriterien läßt sich ebenso am Beispiel der Ent-

nazifizierung einer ganzen Berufsgruppe, nämlich der bei den Behörden

Beschäftigten, ablesen. Ferner wird deutlich, wie sich die Entnazifizierung

auf die Arbeitsplatzsituation der (potentiell) Betroffenen auswirken konnte.

Das Kapitel 3.6. unterzieht die damalige öffentliche Meinung einer kurzen

rhein-Westfalen. Richtlinien, Anweisungen, Organisation. Siegburg 1976. [=
Veröffentlichungen der Staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfa-
len, hg. vom Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reihe C, Bd.2], S.5.
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Analyse, soweit es die mißliche Quellenlage erlaubt. Neben der zeitgenössi-

schen Presse und den Ergebnissen einer Meinungsumfrage werden die im

Stadtrat vertretenen Ansichten und das Verhältnis der KPD zur Entnazifizie-

rung dargestellt. Im Gegensatz zu den anderen Parteien war die KPD von

Beginn an der Praxis der Entnazifizierung gegenüber skeptisch eingestellt.

Die Gründe hierfür geben noch einmal wertvolle Hinweise auf die Probleme

der Entnazifizierungspraxis.

Zum Abschluß sollen wichtige Ergebnisse der Untersuchung genannt und

ein Ausblick auf Anknüpfungspunkte für weitere Forschungen gegeben wer-

den. Im Anschluß an das Quellen- und Literaturverzeichnis werden zur Illu-

stration im Anhang eine Reihe von Dokumenten beigegeben, auf die im Text

an passender Stelle hingewiesen wird.

1.3. Die Materiallage

1.3.1. Quellen

Die Quellenlage gestaltet sich in Beziehung auf die Entnazifizierung nicht

einfach. Die Akten der Militärregierung sind inzwischen zugänglich, befinden

sich aber in England.1 Die Akten der deutschen Ausschüsse in Remscheid

liegen zum größten Teil im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf.2 Sie sind unterteilt

in Generalia und Personalia.

Die Personalia sind in zwei Gruppen alphabetisch nach Namen geordnet.3

Bei der Einsicht in die Akten stellte sich heraus, daß zum einen diese Ord-

nung nicht mehr zuverlässig besteht und zum anderen ein hoher Prozentsatz

der Akten im Bestand fehlt.4

1 Auskunft von David Thompson, der sich im Rahmen seiner Dissertation,
The Remscheid Workers´ Movement from 1914 to 1945, Warwick 1983, zu
einer Zeit um den Zugang zu diesen Akten bemüht hat, als dieser noch nicht
möglich war.
2 Vgl. das Quellen- und Literaturverzeichnis am Ende dieser Arbeit. Erst
1964/65 haben die sechs Bezirksregierungen des Landes Nordrhein-Westfa-
len ihre Akten an das Hauptstaatsarchiv abgeliefert. [Vgl. Lange a.a.O. S.2.]
Im Kontingent des Regierungsbezirks Düsseldorf befanden sich auch die
Remscheider Akten. [Zur Zusammenlegung der Entnazifizierungsausschüsse
und damit zum Weg, den die Remscheider Akten nahmen, vgl. unten Kap.
2.4.3.]
3 Vgl. Findbuch Entnazifizierung Bd.1, S.130. HastaD Sign.: 412.01.1.
4 Eine Aussage darüber, wie vollständig der Personalia-Aktenbestand Rem-
scheid ist, kann ich nicht machen, da ich als Benutzer jede einzelne Akte
bestellen mußte, ein Durchzählen im Rahmen meiner Tätigkeit also kaum
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Wegen der ungewöhnlichen Anordnungsweise der Remscheider Personalia

ergibt sich die ungewöhnliche Situation, daß eine genaue Quellenangabe bei

Zitierung nicht möglich ist. Der Name des Betroffenen, unter dem die Akte

aufzufinden ist, darf aufgrund von Datenschutzbestimmungen nicht genannt

werden. Generell mußten daher Informationen über eine Person, die nicht

schon durch eine gedruckte Quelle bekannt sind, anonymisiert werden.

Im Stadtarchiv Remscheid befinden sich im Bestand des Besatzungs- bzw.

Verbindungsamtes1 ebenfalls Entnazifizierungsakten. Regelrechte Personen-

akten gibt es in diesem Bestand allerdings nicht.

Zum Umgang mit den Quellen ist zu sagen, daß grobe Rechtschreibe- und

Zeichensetzungsfehler in den zitierten Quellen korrigiert wurden. Die Häu-

figkeit solcher Fehler hätte die Lesbarkeit erheblich erschwert, zumal korrek-

terweise jeweils ein Hinweis hätte angebracht werden müssen, daß der Fehler

so in der Vorlage stand und nicht dem Autor dieser Arbeit zuzuschreiben ist.

1.3.2. Literatur

Es existiert bisher nur ein dreispaltiger Kalenderartikel, der sich mit der

Entnazifizierung in Remscheid beschäftigt. Aufgrund des geringen Raumes

hat der Autor dieses Artikels das Thema nur ganz allgemein behandeln kön-

nen.2 Anke Naumann und Inge Marßolek, deren Arbeiten noch am ehesten

Raum für das Thema geboten hätten, haben auf seine Behandlung verzichtet.3

denkbar war. Es steht aber fest, daß die Bestandsdichte sehr unterschiedlich
sein kann. Wolfgang Krüger hat z.B. im Bestand des Regierungsbezirksaus-
schusses Arnsberg von 18805 registrierten Personalakten nur 3585 aufgefun-
den, von den Akten des Regierungsbezirksausschusses Düsseldorf dagegen
fehlten nur 313. Vgl. Krüger a.a.O. S.17. 
1 Das städtische Besatzungsamt wurde bereits am 20. April 1945, fünf Tage
nach der Besetzung Remscheids, auf Anordnung des kommissarischen Bür-
germeisters eingerichtet. Es besorgte den gesamten Schriftverkehr der Stadt-
verwaltung mit der Militärregierung. Die Leitung übernahm der stellvertre-
tende Verwaltungsdirektor Remscheids. [Vgl. die Einrichtungsverfügung in
StaRs D100-8.] Auf Anweisung der Militärregierung wurde es ab 1. Juli
1945 in "Verbindungsamt" umbenannt. [Vgl. Findmittel zum Bestand D
(Akten der Stadt Remscheid seit 1945) im StaRs.]
2 Vgl. Thompson, David: Entnazifizierung in Remscheid. In: Leben und
Arbeiten früher in Remscheid. Kalender 1991, Remscheid 1990.
3 Vgl. Naumann, Anke: Kommunale Handlungsmöglichkeiten und städti-
sche Aufbaupolitik in den ersten Nachkriegsjahren. Das Beispiel von Rem-
scheid 1945-1948. Magisterarbeit, Bochum 1993, und: Marßolek, Inge:
Arbeiterbewegung nach dem Krieg (1945-1948) am Beispiel Remscheid,
Solingen, Wuppertal. Frankfurt/M und New York 1983.
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Während die vorliegende Arbeit also in Bezug auf Remscheid gewisserma-

ßen bei Null anfängt, liegen doch zum Thema Entnazifizierung allgemein eine

ganze Reihe von Studien vor.1 Die Sichtung sämtlicher greifbarer Arbeiten

ergab allerdings, daß die meisten davon keine Relevanz für die Fragestellung

der vorliegenden Untersuchung hatten. So erklärt sich der Umfang des Se-

kundärliteraturverzeichnisses am Ende dieser Arbeit.

Die wichtigsten Arbeiten für Nordrhein-Westfalen sind die Quellenedition

von Irmgard Lange und das Buch von Wolfgang Krüger2, auf die ich mich

daher immer wieder beziehen werde. Untersuchungen zur Entnazifizierung

einzelner Orte oder Kreise Nordrhein-Westfalens liegen nur wenige vor.3

1 Eine Rezension der wichtigsten bis 1979 erschienenen Untersuchungen aus
der Sicht der politischen Linken nimmt Wilma Albrecht vor. Vgl. Albrecht,
Wilma: Die Entnazifizierung. In: Neue Politische Literatur 24 (1979) H.1,
S.73-84.
2 Bibliographische Angaben im Literaturverzeichnis.
3 So für Lünen: Lübke, Detlef: Entnazifizierung in Lünen. In: Niklowitz,
Fredy und Wilfried Heß (Hg.): Lünen 1918-1966. Beiträge zur Stadtge-
schichte. Lünen 1991, S.523-554. Für den Landkreis Herford: Sahrhage,
Norbert: "Entnazifizierung" und "Wiedergutmachung". Das Umgehen mit
nationalsozialistischen Tätern und jüdischen Opfern im Landkreis Herford
nach 1945. In: Opfer und Täter. Zum nationalsozialistischen und antijüdi-
schen Alltag in Ostwestfalen-Lippe. Hg. im Auftrag der Gesellschaft für
christlich-jüdische Zusammenarbeit. Bielefeld 1990, S.203-234. Für Wupper-
tal: Wolff, Eberhard: Entnazifizierung in Wuppertal. Ein Beitrag zur Durch-
führung der Entnazifizierung in der Britischen Zone. Schriftliche Hausarbeit
im Rahmen der Staatsprüfung für das Lehramt Sek. I. Wuppertal 1977. [Im
HastaD Sign.: 77/535]
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2. Die drei Phasen der Entnazifizierung in
Remscheid

Für Remscheid lassen sich drei Phasen der Entnazifizierung unterscheiden.

Die erste Phase umfaßt den Zeitraum von der Besetzung im April 1945 bis

1946, in dem die Amerikaner und danach die Briten das Verfahren allein

abwickelten. In der zweiten Phase wurden ab April 1946 deutsche Ausschüs-

se mit beratender Funktion eingerichtet, die unter der Aufsicht der Militärre-

gierung arbeiteten. In der dritten Phase, die in Remscheid von Ende Dezem-

ber 1947 bis zur Auflösung der Remscheider Ausschüsse im April 1949

reicht, ging schließlich die Verantwortung für die Arbeit dieser Ausschüsse in

die Hände des Landes Nordrhein-Westfalen über, das einen Sonderbeauftrag-

ten für Entnazifizierung1 einsetzte.

2.1. Phase 1: Erste Entnazifizierungsmaßnahmen
der Besatzungsbehörden

2.1.1. Die Maßnahmen der Amerikaner

Am 15. April 1945 wurde die Stadt Remscheid von den heranrückenden

amerikanischen Truppen besetzt. In dem schon im Vorwort zitierten Bericht

über die Übergabe der Stadt findet sich mit der Absetzung des nationalsozia-

listischen Oberbürgermeisters die erste Maßnahme politischer Säuberung

dokumentiert:

Nach Begrüßung und Orientierung über die Lage des Rathauses [...]
fragte er [der amerikanische Major, R.S.], wer der Oberbürgermeister
der Stadt sei. Der Oberbürgermeister antwortete, daß er dieses sei. Der
Major fragte weiter, wie lange er Mitglied der NSDAP sei. Der Ober-
bürgermeister erwiderte, er sei dieses seit dem Jahre 1928. Daraufhin
erklärte der Major, dann könne er nicht länger in seinem Amte sein und
die Stadt leiten. Der Major erkundigte sich weiter bei dem Stadtrat zur
Hellen, wie lange er in der Partei sei. Als ihm erklärt wurde, er sei nicht
Mitglied der Partei, sprach er kurze Zeit mit dem Dolmetscher [..] und
sagte sodann: "Dann werden Sie Bürgermeister der Stadt Remscheid
sein."2

Schon drei Tage später erhielt der neue kommissarische Oberbürgermei-

ster3 detaillierte "Vorschriften für die Spitzen der deutschen Kommunal- und

1 Dieser Sonderbeauftragte für Entnazifizierung ist gemeint, wenn künftig
vom "Sonderbeauftragten" die Rede ist.
2 StaRs D100-1. Vgl. auch: Verwaltungsbericht der Stadt Remscheid
1945-1947. Remscheid 1949, S.2.
3 Zur Hellen wurde mit Wirkung vom 29. Mai 1945 von der Militärregie-
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Regierungsbehörden"1, die ihn unter anderem dafür verantwortlich machten,

Erlasse der Militärregierung in Bezug auf "die Ausrottung des Nationalsozia-

lismus, des nationalsozialistischen Beamtentums, der Helfershelfer und aller

militaristischen Tendenzen"2 auszuführen. Unter Punkt sechs wurde er ange-

wiesen, "für die Verteilung der Personal-Fragebögen an alle Beamten und

öffentlichen Angestellten [zu] sorgen, ebenso für die Ablieferung der voll-

ständig und richtig ausgefüllten Fragebögen innerhalb der dreitägigen Frist."3

Damit wurde in Remscheid die Entnazifizierung mittels Fragebogenüberprü-

fung also bereits von der amerikanischen Militärverwaltung eingeleitet.

Eine weitere Maßnahme politischer Säuberung wurde von den Amerika-

nern verfügt. Am 30. April 1945 wurde der Oberbürgermeister angewiesen,

"unverzüglich eine tatkräftige Aktion einzuleiten, um die aus der Zeit vor der

amerikanischen Besatzung noch in der Öffentlichkeit vorhandene Nazipropa-

ganda zu beseitigen."4 Am 3. Mai wurde die Verfügung der Militärregierung

in einem Rundschreiben an sämtliche Behörden weitergegeben, die damit

dazu angehalten wurden, "alle diesbezüglichen gedruckten Schilder entfernen

oder vernichten und alle gegenwärtig noch angebrachten Anschläge, gemalte

Schilder oder andere überholte Symbole des Nazismus abreißen oder beseiti-

gen zu lassen."5 Im Laufe des Monats meldeten die verschiedenen Stellen den

Vollzug der Anordnung.6

2.1.2. Der Fragebogen

Der von den Alliierten zunächst verwendete Fragebogen7 bestand aus vier

Seiten, auf denen nach der Angabe von persönlichen Daten Fragen über eine

ehemalige Mitgliedschaft in der NSDAP und anderen NS-Organisationen

beantwortet werden mußten. Gefragt wurde nach der Dauer der Mitglied-

schaft und nach den Ämtern, die die betreffende Person innegehabt hatte.

rung offiziell als Oberbürgermeister eingesetzt, womit die Bezeichnung
"kommissarisch" entfiel. Vgl. Notiz "Zur Aufnahme in das Mitteilungsblatt"
vom 29. Mai 1945 in StaRs D100-10.
1 StaRs D100-1.
2 Ebd.
3 Ebd.
4 Vgl. StaRs D100-74.
5 StaRs D100-10.
6 Vgl. StaRs D100-74.
7 Zum Fragebogen vgl. Lange a.a.O. S.42f und S.420-445. Vgl. auch den
Fragebogen aus den Remscheider Akten im Anhang (I a-d).

8



Weiter waren Dienstverhältnisse und Einkommen seit 1930 aufzulisten. Hier-

durch sollten Nutznießer des Systems aufgespürt werden. Weitere Fragen

galten dem geleisteten Militärdienst und Auslandsreisen. Verfolgte des

Nationalsozialismus sollten die erlittenen Nachteile aufzählen.

Anfang 1946 wurde dieser vierseitige Fragebogen durch einen zwölfseiti-

gen ersetzt, auf dem 133 Fragen zu beantworten waren. Die Erweiterung

betraf zunächst die persönlichen Angaben. Nun wurde auch nach Größe,

Gewicht und Haarfarbe, nach Religionszugehörigkeit, Adelstiteln etc. ge-

fragt. Zum Militärdienst, zu der Mitgliedschaft in NS-Organisationen und zu

anderen Punkten mußten jetzt detailliertere Angaben gemacht werden. Ein

neuer Abschnitt bezog sich auf die Berufsausbildung, weitere Fragen darauf,

ob die Befragten in den Besitz von Vermögen der Verfolgten des Naziregi-

mes gelangt war.

Die Fragen beider Fassungen des Fragebogens waren in deutscher und in

englischer Sprache abgedruckt. Die englische Version war maßgeblich. Die

Betroffenen hatten den Fragebogen in zweifacher Ausfertigung abzugeben.

Ein Zeuge, in der Regel der Vorgesetzte, hatte die Richtigkeit der Unter-

schrift sowie der Angaben nach bestem Wissen und Gewissen zu bescheini-

gen.

Die zweite Form des Fragebogens wurde bis zum Ende der Entnazifizie-

rung verwendet. Lediglich die Fragen 108 und 109, die sich auf die Partei

bezogen, die der jeweilige Befragte im November 1932 bzw. März 1933

gewählt hatte, wurden mit Anweisung vom 11. Juli 1947 gestrichen.1 Der

Grund für diese Maßnahme ist nicht bekannt.2 In Remscheid erhielten die

deutschen Ausschüsse die entsprechende Anweisung erst etwa fünf Wochen

später mit Schreiben vom 20. August 1947 durch die örtliche Militärregie-

rung.3 Damit wird deutlich, wie lang der Weg bis zur Ebene der Ausführen-

den sein konnte.

1 Vgl. Lange a.a.O. S.445f.
2 Vgl. Krüger a.a.O. S.36. Vermutlich war es die Tatsache, daß die Antwor-
ten nicht überprüfbar waren, die zur Streichung der Fragen führte.
3 Vgl. StaRs D100-99.
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2.1.3. Die Entnazifizierung durch die Briten

Am 24. Mai 1945 lösten britische Einheiten mit der Übernahme des Kom-

mandos durch Lieutnant-Colonel Barker die Amerikaner als Besatzungs-

macht in Remscheid ab.1 Mit der Bearbeitung der Fragebögen wurde die

Abteilung "Public Safety Special Branch" (PSSB)2 beauftragt.

Einer der grundsätzlichen Unterschiede zwischen der Praxis der britischen

und der amerikanischen Besatzungszone ist für das Verständnis der folgen-

den Ausführungen wichtig und darf nicht aus den Augen verloren werden:

Eine allgemeine Entnazifizierungspflicht bestand in der britischen Zone

nicht.3 Die Briten wollten alle Personen überprüfen, die einem Beruf nachgin-

gen und darin bestimmte "leitende Positionen" innehatten oder sich um sol-

che bewarben. Überprüft wurde aber auch, wer zum Beispiel in einem Verein

ein Amt übernehmen wollte.

Die Stadtverwaltung, Polizei, Feuerwehr und Beschäftigte weiterer Behör-

den waren die ersten Berufsgruppen, die entnazifiziert wurden.4 In einer Akte

mit Fragebögen der Freiwilligen Feuerwehr sind eine ganze Reihe dieser

Bögen schon am 3. Mai 1945 - noch zur Zeit der amerikanischen Besatzung

Remscheids - ausgefüllt worden.5

Das Verfahren der Fragebogenüberprüfung war nicht-öffentlich und fand

ohne Anhörung der Betroffenen statt.6 Nach der "Anweisung Nr.3 der Mili-

tärregierung, Finanzabteilung"7, wurde automatisch entlassen, wer vor dem

1. April 1933 Mitglied der NSDAP, der SS oder bestimmter anderer NS-Or-

ganisationen, Mitarbeiter der Gestapo oder des SD war. Ferner wurde entlas-

sen, wer zu irgendeiner Zeit Beamter der NSDAP, Offizier oder Unteroffizier

der SS war. Desgleichen legte die Anweisung fest, welcher Personenkreis zu

1 Vgl. Verwaltungsbericht der Stadt Remscheid 1945-1947. Remscheid
1949, S.12.
2 Die Public Safety Branch wurde im Juli 1944 ins Leben gerufen und war
damit eine der ersten Organisationen innerhalb der britischen Abteilung in der
Kontrollkommission. Vgl. Jones, Jill: Eradicating Nazism from the British
Zone of Germany: Early Policy and Practice. In: German History 8 (1990)
H.2, (S.145-162), S.156.
3 Vgl. Krüger a.a.O. S.14.
4 Zur Entnazifizierung der Behörden vgl. Kap. 3.5.2.
5 Vgl. HastaD NW 1017-19.
6 Vgl. Krüger a.a.O. S.24.
7 Vgl. den Text der Anweisung bei Lange a.a.O. S.68f.
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suspendieren war. Den Betroffenen wurde das Betreten ihres ehemaligen

Arbeitsplatzes untersagt, außerdem wurden ihre Vermögen gesperrt. Wer

sich um eine Stelle bewarb, wurde genauso überprüft, damit die an einem Ort

Entlassenen nicht anderswo wieder Anstellung fanden.

Die vier ranghöchsten Beamten oder Angestellten bei den überprüften

Behörden, die von den automatischen Entlassungen nicht betroffen waren,

nahmen eine Vorprüfung der Fragebögen vor und empfahlen Entlassung,

Belassung oder Suspendierung.1

Natürlich versuchten einige der Betroffenen, die Angaben im Fragebogen

zu fälschen. Fragebogenfälschung aber wurde - wie andere Verstöße gegen

die Anordnungen der Militärregierung - streng bestraft. Regelmäßig führte

das "Amtliche Mitteilungsblatt", die seit dem 7. Juni 1945 bis 1946 einzige

erlaubte Zeitung in Remscheid, unter der Rubrik "Bestrafungen" Verurteilun-

gen wegen Fragebogenfälschung auf. Die Höchststrafe für dieses Vergehen,

wie sie zum Beispiel am 22. Oktober 1945 dem Remscheider Wilhelm Wirth

vom Mittleren Gerichtshof Düsseldorf zuerkannt wurde2, scheint 12 Monate

Gefängnis betragen zu haben.3

Im November 1945 begannen die Briten mit der politischen Überprüfung

der Industrie. Über das Amtliche Mitteilungsblatt wurden diejenigen, die

bestimmte leitende Funktionen innehatten, aufgerufen, sich bei der Industrie-

und Handelskammer Fragebogen-Vordrucke abzuholen und dort in zweifa-

cher Ausfertigung ausgefüllt wieder abzugeben.4 Vor der Einrichtung deut-

scher Ausschüsse im April 1946 wurde keine weitere Berufsgruppe mehr

dazu aufgerufen.

Um auch die Nationalsozialisten erfassen zu können, die keiner der bisher

überprüften Berufsgruppen angehörten, wurden im Januar 1946 Block- und

Zellenleiter der NSDAP5, Ortsgruppenleiter und Ortsgruppenamtsleiter etc.

der NSDAP sowie Rottenführer und höhere Grade der SS, SA und NSKK6

1 Vgl. Krüger a.a.O. S.22.
2 Vgl. Amtliches Mitteilungsblatt Nr.39 (7.11.1945), S.2. Weitere Verurtei-
lungen werden aufgelistet in Nr.3 (21.6.1945), S.4, Nr.41 (14.11.1945), S.2,
Nr.66 (9.2.1946), S.3.
3 Die Verhängung einer höheren Strafe konnte jedenfalls nicht nachgewiesen
werden.
4 Amtliches Mitteilungsblatt Nr.44 (24.11.1945), S.2.
5 Amtliches Mitteilungsblatt Nr.59 (16.1.1946), S.1.
6 Amtliches Mitteilungsblatt Nr.60 (19.1.1946), S.1.
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zur Meldung verpflichtet. Die betroffenen Personen hatten sich an einem

bestimmten Tag auf dem Polizeiamt einzufinden, wo sie registriert wurden.

Dennoch dürfte es auch einigen Remscheider Nationalsozialisten gelungen

sein, der Entnazifizierung zu entgehen. Wer sich nämlich an einen anderen

Ort begab und dort von seinen Ersparnissen oder von einer unüberprüften

Tätigkeit wie der eines Landarbeiters lebte, konnte so das Ende der Entnazi-

fizierung unbeschadet überstehen.1

Nicht unerwähnt bleiben soll, daß in den ersten Monaten nach Kriegsende

in Remscheid mindestens 195 Personen verhaftet und in Internierungslager

überführt wurden, wo sie im Extremfall bis 1949 verblieben.2 Zu ihnen ge-

hörte der ehemalige Oberbürgermeister, der erst im Juni 1947 aus der Inter-

nierung entlassen wurde.3

2.2. Phase 2: Die Einrichtung deutscher Ausschüs-
se

Von Anfang an konnte die Entnazifizierung nur mit deutscher Hilfe durch-

geführt werden. Doch diese Hilfe war nicht institutionalisiert. Sie bestand

lediglich im Verteilen und Einsammeln der Fragebögen4 sowie in der Vorbe-

wertung durch die vier höchsten in ihrer Stellung verbliebenen Beamten bzw.

1 Vgl. Lange a.a.O. S.37 und Fürstenau, Justus: Entnazifizierung. Ein Kapi-
tel deutscher Nachkriegspolitik. Neuwied und Berlin 1969. [= Politica. Ab-
handlungen und Texte zur politischen Wissenschaft. Hg. von Wilhelm Hen-
nis und Hans Maier. Bd. 40], S.107.  
2 Die Zahl der Internierten geht aus der Interniertenkartei im "Karteikasten
Entnazifizierung" Nr. 290 HastaD hervor, die allerdings nicht vollständig zu
sein scheint. Über die Praxis der Internierung in der britischen Besatzungszo-
ne informiert ausführlich: Wember, Heiner: Umerziehung im Lager. Internie-
rung und Bestrafung von Nationalsozialisten in der britischen Besatzungs-
zone Deutschlands. Essen 1992. [= Behr, Hans-Joachim u.a. (Hg.): Düssel-
dorfer Schriften zur Neueren Landesgeschichte und zur Geschichte Nord-
rhein-Westfalens. Bd.30]
3 Vgl. HastaD NW 1000-Gen.252. Nach einer Aufstellung des amerika-
nisch-britischen Hauptquartiers vom Oktober 1944 waren Oberbürgermeister
von Städten mit mehr als 100000 Einwohnern automatisch zu arretieren.
Vgl. Vollnhals, Clemens (Hg.): Entnazifizierung. Politische Säuberung und
Rehabilitierung in den vier Besatzungszonen 1945-1949. München 1991,
S.238ff.
4 Vgl. z.B. den sich auf die Übersendung von Fragebögen beziehenden
Schriftwechsel der Stadt Remscheid mit dem Reichsbahn-Betriebsamt Len-
nep in StaRs D100-4.
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Angestellten bei der Entnazifizierung der Behörden.1 Für die Briten, die sich

eine möglichst rasche Beendigung der politischen Säuberung zum Ziel ge-

setzt hatten, wurde im Laufe des Jahres 1945 deutlich, daß dieses Ziel nur

mittels institutionalisierter deutscher Hilfe zu erreichen war.

In einem Erlaß des Oberpräsidenten der Nord-Rheinprovinz an die Regie-

rungspräsidenten in Düsseldorf, Köln und Aachen vom 27. Dezember 19452

wurde die Einrichtung deutscher beratender Ausschüsse angekündigt und das

Einreichen von Vorschlagslisten für Mitglieder bis zum 20. Januar 1946

angeordnet. In diesem Zusammenhang findet auch schon Remscheid Erwäh-

nung. Aber erst die Zonen-Instruktion Nr.3 vom 17. Januar 19463 legte für

die ganze britische Zone verbindlich fest, daß in jedem Stadt- und Landkreis

deutsche Entnazifizierungsausschüsse - und zwar Unter-, Haupt- und Beru-

fungsausschüsse - zu bilden waren.

Während die Unterausschüsse lediglich eine Vorbewertung des Falles vor-

nahmen, war die Verhandlung Aufgabe des Hauptausschusses. Nach dessen

Entscheidung und der Bestätigung durch die Militärregierung konnte der

Betroffene bei dem Berufungsausschuß Berufung einlegen. Im folgenden

sollen die Bildung und die Zusammensetzung dieser drei Arten von Aus-

schüssen in Remscheid dargelegt werden, und zwar in der Reihenfolge ihrer

Entstehung. In Kapitel 2.3 wird dann das Verfahren und damit auch die

Funktion und Stellung der Ausschüsse darin erörtert werden.

2.2.1. Der Hauptausschuß4

In Remscheid nahm als erster Ausschuß der "Deutsche Entnazifizierungs-

Hauptausschuß"5 am 4. April 1946 seine Tätigkeit unter der Leitung von

1 Vgl. oben Kap. 2.1.3.
2 In Lange a.a.O. S.201ff.
3 Vgl. Krüger a.a.O. S.32. Der Text der Anweisung bei Lange a.a.O.
S.233ff.
4 Wenn in Zukunft vom "Hauptausschuß" die Rede ist, dann ist immer der
Entnazifizierungs-Hauptausschuß gemeint, der nicht mit dem Haupt- und
Finanzausschuß der Stadt zu verwechseln ist, der in Remscheid ebenfalls am
4. April 1946 seine erste Sitzung abhielt. [Vgl. StaRs Findmittel zu E (Be-
stand Protokolle)]
5 So bezeichnete sich der Remscheider Ausschuß. Die Bezeichnung der
Ausschüsse wurde erst 1948 durch den Sonderbeauftragten für Entnazifizie-
rung einheitlich geregelt (vgl. Lange a.a.O. S.38). Bis dahin gab es so ver-
schiedene Bezeichnungen wie: "Entnazifizierungs-Geschworenen-Senat der
Stadt Hagen", "Entnazisierungs-Ausschuß des Stadtkreises Köln", "Deut-
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Max Loose auf.1 Er bestand zunächst nur aus einer Kammer mit fünf Mitglie-

dern. Bereits Ende April 1946 wurden die Fraktionsführer im Stadtparlament

aufgefordert, weitere Personen zu benennen, da die Militärregierung die

Einrichtung einer zweiten Kammer verfügt hatte.2 Dienstbeginn für diese

neuen Mitglieder war der 5. Juni 1946.3 Schließlich wurde im September

1946 noch eine dritte Kammer eingerichtet.4

Für die Kandidaten galt:

Die neu zu ernennenden Mitglieder dürfen nicht der Stadtvertretung
angehören, müssen allen Gesellschaftsschichten entnommen sein und
der N.S.D.A.P. nicht angehört haben.5

Bei der politischen Zusammensetzung des Ausschusses gab es zu keiner

Zeit eine klare Polarisierung. Im September 1946 gab es 16 Mitglieder, wo-

von je drei SPD, KPD, CDU und FDP angehörten, je zwei der Einheitsge-

werkschaft und der Zentrumspartei. Nach dem Ausscheiden der Kommuni-

sten am 8. April 19486 gehörten im Mai 1948 von nur noch elf Mitgliedern

drei der SPD, zwei einer Gewerkschaft, drei der FDP, zwei der CDU und

einer der Zentrumspartei an. Wenn es auch nach dem Ausscheiden der Kom-

munisten zu keinem Übergewicht der CDU kam, wie es anderswo durchaus

der Fall war7, lag das daran, daß man das ausgeschiedene Personal nicht

scher-Entnazifizierungs-Sachverständigen-Ausschuß Kreis Brilon", "Ent-
nazifizierungsrat des Kreises Altena", "Deutscher Entnazifizierungsvorstand
Rhein-Berg-Kreis" oder "Kreisentnazifizierungsrat Landkreis Wittgenstein".
Siehe Schreiben dieser Ausschüsse in HastaD NW 1037-19c. Vgl. auch Krü-
ger a.a.O. S.19.
1 Vgl. Rhein-Echo, 1.2.1947 (Interview mit Max Loose). Die Zeitungen
Rhein-Echo, Freiheit und Freies Volk zitiere ich hier und im folgenden nach
Band II und III der Sammlung von Armin Breidenbach: Widerstand und
Verfolgung in Remscheid. Eine Materialsammlung. 3 Bde. Berlin 1987,
1989 und 1991.
2 Schreiben an die Fraktionsführer vom 29. April 1946. In StaRs D100-114.
3 Vgl. Schreiben des Oberbürgermeisters an die neuen Mitglieder vom 4.
Juni 1946. In StaRs D100-114.
4 Die politische Überprüfung der benannten Mitglieder durch die Militärre-
gierung fand Anfang September statt, wie aus einem Schreiben vom 3. Sep-
tember 1946 hervorgeht. In StaRs D100-114.
5 Schreiben des Oberbürgermeisters an die neuen Mitglieder vom 4. Juni
1946. In StaRs D100-114. 
6 Vgl. Rheinische Post 14.4.1948 und Schreiben des Hauptausschusses an
den Sonderbeauftragten für Entnazifizierung vom 24.5.1948 in HastaD NW
1037-Gen.83. Siehe auch unten Kap. 3.6.4.
7 So etwa in Lünen, wo vor allem die CDU die ausgeschiedenen KPD-Mit-
glieder im Ausschuß ersetzte. Vgl. Lübke a.a.O. S.536f. Auch Peter Hütten-
berger hat die Entwicklung der Zusammensetzung von Ausschüssen unter-
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ersetzte, sondern statt mit drei Kammern nur noch mit zweien weiterarbeite-

te.

Zum Ausschuß gehörte auch Verwaltungspersonal: Ein Geschäftsführer,

vier Sachbearbeiter und sechs Schreibkräfte.1 Der Sitz des Ausschusses war

im Polizeigebäude, Uhlandstraße 1. Die Arbeitszeit reichte montags bis frei-

tags von neun bis siebzehn, samstags von neun bis zwölf Uhr.2

2.2.2. Die Unterausschüsse

Neben dem Hauptausschuß wurden 135 Unterausschüsse für die verschie-

denen Berufsgruppen oder für größere Betriebe gebildet.3 Sie hatten meistens

drei oder vier Mitglieder, wobei möglichst die verschiedenen sozialen Grup-

pen im Betrieb vom Arbeiter bis zum Ingenieur vertreten sein sollten.4

Die Einrichtung der Unterausschüsse geschah nicht mit einem Mal, sondern

nach und nach im Zuge der Entnazifizierung weiterer Berufsgruppen. Noch

am 8. März 1947 wurden die Führer von zehn "Fach- und Berufsgruppen [..]

aufgefordert, sich bis zum 15.3.1947 zwecks Bildung von Unterausschüssen

beim Deutschen Entnazifizierungsausschuß S/K [d.i. Stadtkreis, R.S.] Rem-

scheid, Uhlandstr.1, Zimmer 85, zu melden."5 Sobald der entsprechende

Unterausschuß bestand, wurden die Betroffenen aufgefordert, sich Fragebo-

genvordrucke abzuholen.6 Die Fragebögen mußten bis zu einem bestimmten

Termin ausgefüllt werden.

sucht. Er kommt zu dem Ergebnis, daß zu Beginn der Entnazifizierung KPD
und SPD, am Schluß dagegen die CDU vorherrschte. Vgl. Hüttenberger,
Peter: Nordrhein-Westfalen und die Entstehung seiner parlamentarischen
Demokratie. Siegburg 1973. [= Veröffentlichungen der Staatlichen Archive
des Landes Nordrhein-Westfalen, Reihe C Bd. 1]
1 Vgl. Schreiben des Hauptausschusses an den Sonderbeauftragten für Ent-
nazifizierung vom 28.1.1948 in HastaD NW 1017-Gen.15.
2 Vgl. ebd. Ab ungefähr April 1948 wurde samstags nicht mehr gearbeitet,
dafür sonst aber schon um 8.30 Uhr begonnen. Vgl. undatiertes Formular
über die Mitarbeiter und Ausschußmitglieder des Hauptausschusses mit
Stand April 1948 in HastaD NW 1037-Gen.82.
3 Vgl. die Kartei der Unterausschüsse im Karteikasten Entnazifizierung
Nr.299 HastaD.
4 Vgl. Lange a.a.O. S.40.
5 Amtliches Mitteilungsblatt Nr.163 (8.3.1947), S.1.
6  Bei den freien Berufen wurde diese Aufforderung über das Amtliche Mit-
teilungsblatt verbreitet, so für den Einzelhandel (Amtliches Mitteilungsblatt
Nr.100 (8.6.1946)), Großhandel (Nr.101 (15.6.1946)), Handwerk (Nr.141
(6.11.1946)), Hotel- und Gaststättengewerbe (Nr.158 (1.2.1947)), Kunst-
und Kunsthandwerk (Nr.171 (3.5.1947)).
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2.2.3. Der Berufungsausschuß

Schließlich wurde noch ein Berufungsausschuß gebildet. Er hatte nur eine

Kammer, die aus fünf Personen bestand: ein Rechtsanwalt als Vorsitzender -

es wechselten sich drei Anwälte im Vorsitz ab - und vier Laien als Beisitzer.

Der Berufungsausschuß beschäftigte ein bis zwei Schreibkräfte und hatte

seinen Sitz im Rathaus.1 Die erste Sitzung fand am Freitag, dem 26. Juli

1946, statt.2 Im Durchschnitt tagte der Ausschuß bis zu seiner Auflösung

vierzehnmal im Monat.3

Die Zusammensetzung des Berufungsausschusses blieb vom 19. September

1946 bis zu seiner Auflösung unverändert, lediglich einer der sich im Vorsitz

abwechselnden Rechtsanwälte legte aufgrund von Differenzen mit dem Bei-

sitzer B. sein Amt vorzeitig nieder.4 Von den vier Beisitzern, die genau wie

die Mitglieder des Hauptausschusses von den Parteien benannt wurden,

gehörten zwei der SPD und je einer der CDU und der KPD an. Nach dem

Ausscheiden der KPD aus den Entnazifizierungsausschüssen5 blieb das KPD-

Mitglied B. als Gewerkschaftsmitglied im Berufungsausschuß.6

2.3. Das Verfahren
Im folgenden soll das Verfahren der Entnazifizierung erläutert werden, wie

es von der Einrichtung der deutschen Ausschüsse im April 1946 bis zu deren

Auflösung drei Jahre später durchgeführt wurde. In der dritten Phase der

Entnazifizierung in Remscheid, in der ab Ende Dezember 1947 die

nordrhein-westfälische Landesregierung für die Entnazifizierung verantwort-

lich war, gab es einige Veränderungen im Verfahrensablauf. Diese werden im

Kapitel 2.4., das sich mit dieser dritten Phase befaßt, dargestellt.

1 Vgl. Schreiben des Berufungsausschusses an den Sonderbeauftragten für
Entnazifizierung vom 29.1.1948 in HastaD NW 1029-2.
2 Das geht aus dem ersten Band der Tagebücher des Ausschusses in HastaD
NW 1029-1 hervor. Vgl. auch die Aufstellungen über die abgehaltenen Sit-
zungen des Berufungsausschusses in StaRs D100-60.
3 Vgl. die Aufstellungen über die Sitzungen des Berufungsausschusses in
StaRs D100-60.
4 Vgl. Kap. 3.2.
5 Vgl. Kap. 3.6.4.
6 Vgl. Schreiben des Berufungsausschusses an den Sonderbeauftragten für
Entnazifizierung vom 29.1.1948 in HastaD NW 1029-2 und Meldung vom
5.3.1949 an den Sonderbeauftragten für Entnazifizierung in HastaD NW
1029-2 (Original) bzw. NW 1037-83 (Durchschlag).
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2.3.1. Das Verfahren vor Unter- und Hauptausschuß

Das Entnazifizierungsverfahren im einzelnen ging folgendermaßen vonstat-

ten:1 Die Betroffenen reichten ihren Fragebogen in zweifacher Ausfertigung

ein. Zuerst beurteilte der Unterausschuß die Angaben nach den bestehenden

Vorschriften und nach den Kenntnissen, die im Betrieb über das Verhalten

des Betroffenen während der Zeit des Nationalsozialismus vorhanden waren.2

Der Unterausschuß konnte nun vorschlagen, den Betroffenen zwangsweise

oder nach freiem Ermessen zu entlassen bzw. auf seinem Posten zu belassen.

Dieser Vorschlag wurde in einem Protokoll niedergelegt und zusammen mit

zwei Formblättern, "Fragebogen Action Sheet" und "Case Summary", auf die

die weiteren Vorgänge des Verfahrens jeweils eingetragen wurden, an den

Hauptausschuß weitergereicht.

Nun hatte dieser den Fall zu prüfen. Gegebenenfalls konnten der Betroffene

oder Zeugen3 geladen werden. Allerdings war es nur den britischen Stellen

erlaubt, weitergehende Nachforschungen anzustellen.4 Der Hauptausschuß

erstellte seinerseits ein Protokoll und gab seine Empfehlung an die Abteilung

Public Safety Special Branch (PSSB)5 der britischen Militärverwaltung wei-

ter, die die Entscheidung traf und - falls der Betroffene nicht innerhalb von

14 Tagen nach Zustellung des Bescheides Berufung einlegte - die nötigen

Maßnahmen einleitete wie die Ausstellung der Entlassungs- bzw. Suspendie-

rungsverfügung6 oder die Sperrung der Konten. Die Zustellung der Entnazifi-

zierungsbescheide an den Betroffenen oblag bis zum 31. Mai 1947 dem Ver-

bindungsamt und wurde danach auf Anordnung der PSSB der Polizeiverwal-

tung übertragen.7

1 Vgl. Rhein-Echo 1.2.1947. Vgl. Krüger a.a.O. S.33ff. Vgl. Lange a.a.O.
S.43ff.
2 Vgl. Kap. 2.1.3. und 3.4.2.
3 Vgl. die Ladung eines Belastungszeugen durch den Berufungsausschuß im
Anhang (III).
4 Vgl. Krüger a.a.O. S.30.
5 Zur PSSB vgl. Kap. 2.1.3.
6 Vgl. den Entlassungsbefehl der Stadt Remscheid an C. B. im Anhang (V).
7 Vgl. Verwaltungsbericht des Verbindungsamtes vom 2.6.1947 für das
Rechnungsjahr 1946 und Schreiben des Verbindungsamtes an das Hauptamt
vom 9.4.1948 in StaRs D100-8.
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2.3.2. Die Einstufung in Kategorien

Ab Mitte Mai 1947 ist in Remscheid das zusätzliche Kategorisierungsver-

fahren nachweisbar1, das gemäß der Zonen-Exekutiv-Anweisung Nr. 54 vom

30. November 19462 durchgeführt werden mußte. Es wurden fünf Kategori-

en bestimmt: Kategorie I für Kriegsverbrecher, Kategorie II für Nazis

("Übeltäter"), Kategorie III für Nazis ("geringe Übeltäter"), Kategorie IV für

Nazis (Anhänger, Mitläufer) und Kategorie V für Unbelastete oder Entlaste-

te.

Wenn der deutsche Hauptausschuß zu der Ansicht gelangte, daß jemand in

die Kategorien I oder II gehören könnte, so gab er den Fall an die Militärre-

gierung weiter, die sich die Einordnung in diese beiden ersten Kategorien

vorbehielt. In den Quellen ließen sich für Remscheid nur zwei Fälle dieser

Art nachweisen.3 Das ist nicht verwunderlich, wenn man berücksichtigt, daß

in Nordrhein-Westfalen insgesamt nur 90 Personen in diese beiden Kategori-

en eingereiht worden sind.4

Blieb also die Einreihung in die Kategorien I und II der Militärregierung

vorbehalten, so stand es dem Remscheider Hauptausschuß zu, über die Ein-

reihung in III bis V zu entscheiden. Mit der Zuweisung zu einer der beiden

1 Das geht aus den Protokollen der 1. Kammer hervor. Vgl. HastaD NW
1017-Gen.9.
2 Vgl. die Zonen-Exekutiv-Anweisung Nr.54 der britischen Militärregierung
bei Lange a.a.O. S.269-296. Die Kategorisierung war schon in der Zonen-
Politik-Anweisung der britischen Militärregierung vom 12. August 1946
vorgesehen, die aber nie Gültigkeit erlangte. Die Anweisung Nr.54 trat erst
am 14. April 1947 in Kraft. (Vgl. Lange a.a.O. S.25f und Krüger a.a.O.
S.44) Es dauerte dann also noch etwa etwa einen Monat, bis sie auch in
Remscheid angewendet wurde. 
3 Es handelt sich dabei zum einen um den Fall Marianne Koll. Die kaufmän-
nische Angestellte hatte kurz vor Kriegsende als Spitzel der Gestapo minde-
stens fünf Personen denunziert. Die Kammer III des Remscheider Hauptaus-
schusses übergab im Februar 1948 den Fall der damals 34jährigen der Mili-
tärregierung. Sie wurde wahrscheinlich - ein Beleg dafür ließ sich nicht fin-
den - in Kategorie II eingeordnet und in einem Gerichtsverfahren zu sieben,
nach einer Berufungsverhandlung schließlich zu sechs Jahren Zuchthaus
verurteilt. [Vgl. Rhein-Echo 28.2.1948 und 31.8.1948, Freiheit 31.8.1948
und Freies Volk 18.2.1949.] Der zweite Fall ist der des Arbeiters und ehema-
ligen SA-Mannes S. Recke, der verdächtigt wurde, die "Bestie von Ham-
born" gewesen zu sein. [Vgl. Rhein-Echo 25.3.1948] 
4 Vgl. die Statistik bei Lange a.a.O. S.59. Wahrscheinlich gab es in Rem-
scheid noch mehr Fälle, denn nicht alle an die Militärregierung überwiesenen
Personen müssen wirklich in Kategorie I oder II eingeordnet worden sein.
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Kategorien III und IV waren Sanktionen verbunden, nur Personen in Kate-

gorie V galten als vollständig entlastet.

Personen in Kategorie III waren "vom passiven Wahlrecht auf allen Stufen

der Verwaltung oder von der aktiven Teilnahme an der Regierung"1 ausge-

schlossen. Sie waren bei Wahlen nicht stimmberechtigt, durften die britische

Zone ohne Genehmigung nicht verlassen, den Wohnsitz ohne Genehmigung

nicht wechseln und unterlagen polizeilicher Meldepflicht. Solange sie in der

Gruppe III blieben, waren ihre Vermögen und Konten gesperrt.

Außerdem konnten ihnen fünf verschiedene Berufsbeschränkungen2 aufer-

legt werden, die jeweils eine Untergruppe der Kategorie III bildeten. Katego-

rie III/1 bedeutete demnach die bedingungslose Entlassung, III/2a die Entlas-

sung mit der Erlaubnis, bei dem gleichen Arbeitgeber eine Stelle anzuneh-

men, die in der Hierarchie einen gewissen Rang nicht überschreiten durfte.

Kategorie III/2b hatte die Belassung in der Stellung unter Verhängung eines

Beförderungsverbotes, III/3 die Versetzung in den Ruhestand mit voller

Pension oder mit einem bestimmten Prozentsatz der vollen Pension zur Fol-

ge. Wer in III/4 eingereiht wurde, durfte nicht in eine andere Stelle wechseln,

in der er eine leitende Funktion einnehmen oder über die Anstellung und

Entlassung von Personal entscheiden konnte. Diese Beschränkung war bei-

spielsweise für Inhaber von kleinen Verkaufsgeschäften gedacht, von denen

man annahm, daß sie nicht in ihrem Geschäft, wohl aber in einer anderen

Stellung eine Gefahr darstellen konnten.

Einigen Betroffenen gelang es allerdings, diese Berufsbeschränkungen zu

unterlaufen. So konnte es zum Beispiel geschehen, daß der selbständige

Vertreter Richard M., der sein Geschäft nicht mehr selbst führen durfte,

dieses seiner Frau übertrug und es als "einfacher Angestellter" inoffiziell

weiterhin leitete.3

 Personen in Kategorie IV wurde nur das passive Wahlrecht entzogen.

1 Zonen-Exekutiv-Anweisung Nr.54 bei Lange a.a.O. S.285.
2 Vgl. zu dem folgenden den Anhang B der Allgemeinen Anweisung der
Militärregierung Land Nordrhein-Westfalen vom April 1947 betreffend die
Durchführung der Zonen-Exekutiv-Anweisung Nr.54 und Nr.3 (Endfassung)
in Lange a.a.O. S.372f. Eine maschinenschriftliche Aufstellung der Texte
dieser einzelnen Beschränkungen, die dem Remscheider Ausschuß als Ar-
beitsgrundlage gedient haben mag, befindet sich in StaRs D100-94.
3 Vgl. Freiheit vom 21.11.1947.
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Auch sie durften die britische Zone nicht ohne Genehmigung verlassen und

unterstanden der polizeilichen Meldepflicht. Die Vermögens- und Konten-

sperrung bestand allerdings nur als Kann-Bestimmung. Beschäftigungsbe-

schränkungen waren zunächst nicht vorgesehen, wurden aber mit Inkrafttre-

ten der Verordnung Nr.110 der britischen Militärregierung am 1. Oktober

1947 doch möglich.1

Nur wer in Kategorie V gelangte, galt als entlastet und bekam ein "Entla-

stungszeugnis"2 ausgestellt. Jugendliche - das waren alle, die ab dem 1. Janu-

ar 1919 geboren worden waren und damit bei Kriegsende 26 Jahre zählten, -

wurden generell für entlastet erklärt, es sei denn, es lagen schwerwiegende

Belastungen vor.

Die Kategorisierung war ein von der Entscheidung über die Entlassung aus

bzw. Belassung in der Stellung separat durchgeführter Vorgang. Erst wenn

die PSSB über die Entlassung, Suspendierung oder Belassung entschieden

hatte, hatte der Hauptausschuß die Betroffenen in eine der drei Kategorien

einzureihen. Beide Verfahren waren allerdings nicht unabhängig, da z.B.

jemand, der entlassen worden war, bei der Kategorisierung nicht in die Grup-

pe V der Entlasteten kommen konnte.

Die Kategorisierungsentscheidung des Hauptausschusses mußte von der

PSSB bestätigt werden. Lag - eventuell erst nach dem Abschluß eines Beru-

fungsverfahrens - die Entscheidung vor, so leitete PSSB die notwendigen

Maßnahmen ein: Eine Abschrift des Fragebogens und eine kurze Falldarstel-

lung wurden an das britische Regional-Hauptquartier gesandt, Entlastungs-

zeugnisse für die Kategorie V Eingeordneten ausgestellt, die Ausfertigung

1 Vgl. Krüger a.a.O. S.57. Vgl. auch die Arbeitsvermittlungsdirektive Nr.37
des Hauptquartiers der britischen Militärregierung vom 4. März 1948 in
Lange a.a.O. S.531f.
2 Siehe Muster im Anhang (VIII). Vor der Einführung der Kategorisierung
waren entlastete Personen von der Entscheidung der Militärregierung nicht
extra schriftlich benachrichtigt worden. Dies hatte der Oberpräsident der
Nord-Rheinprovinz in Düsseldorf am 28.5.1946 verfügt, da mit solchen
schriftlichen Benachrichtigungen Mißbrauch betrieben worden war. Vgl. den
Erlaß in Lange a.a.O. S.467f. und eine sich darauf beziehende Aktennotiz
vom 6.12.1946 in StaRs D100-70. Die Militärregierung hatte die gleiche
Anordnung aus Papierersparnisgründen erteilt. Vgl. Verwaltungsbericht des
Verbindungsamtes vom 2.6.1947 für das Rechnungsjahr 1946 in StaRs
D100-8. 
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des amtlichen Einreihungsbescheides1 mit Durchschlag an die deutsche Poli-

zei und das Regional-Hauptquartier vorgenommen und gegebenenfalls der

zuständige britische Property Control Officer und die regionale Reichsbank-

stelle über die Sperrung von Eigentum und Konten verständigt.2

Für die Fälle der Kategorien III und IV war eine periodische Überprüfung

vorgesehen, das erste Mal zwei Jahre nach der endgültigen Kategorisierung,

dann jährlich.3

Für die Beurteilung der Entnazifizierung ist es wichtig, den eigentlichen

Zweck der mit der Einordnung in Kategorien einhergehenden Sanktionen

und damit auch des gesamten Entnazifizierungsverfahrens aus Sicht der Bri-

ten im Auge zu behalten. Die Besatzungsmacht war der Ansicht, daß

diese Sanktionen nicht als Strafen für frühere Missetaten zu betrach-
ten sind, sondern als Mittel zur Beschränkung der Tätigkeit von Perso-
nen, die [...] nach Auffassung der Ausschüsse auch fernerhin mögli-
cherweise eine Gefahr für das Wiedererwachen eines friedlichen und
demokratischen Deutschlands sind.4

Auch wenn die Sanktionen wie Strafen wirkten, dienten sie doch "nur"

dazu, möglicherweise gefährlichen Personen ihren Einfluß auf die Neugestal-

tung Deutschlands zu beschneiden.

2.3.3. Das Berufungsverfahren

Der Betroffene hatte die Möglichkeit, Berufung gegen den Bescheid der

PSSB über Entlassung bzw. Suspendierung und nach der Einführung der

Kategorisierung auch gegen die durch den deutschen Ausschuß erfolgte

Einreihung in eine Kategorie einzulegen. Vor der Einrichtung des deutschen

Berufungsausschusses war der britische "Review Board" für Berufungen

zuständig.

Voraussetzung für eine Berufung konnte erstens ein Fehler im Entnazifizie-

rungsverfahren sein, der zur Folge gehabt hatte, daß ein Unbelasteter als

belastet eingestuft worden war. Zweitens konnte ein Belasteter, der nach-

1 Vgl. die Einreihungsbescheide des Fabrikanten D. M. im Anhang (VI a/b
und VII a/b). M. wurde demnach vom Hauptausschuß in Kategorie III/4 und
nach seiner Berufung vom Berufungsausschuß in IV ohne Vermögenssperre
eingereiht.
2 Vgl. Zonen-Exekutiv-Anweisung Nr. 3 des Hauptquartiers der britischen
Militärregierung vom 7. März 1947 (endgültige Fassung) bei Lange a.a.O.
S.314. Vgl. auch Krüger a.a.O. S.51.
3 Vgl. Krüger a.a.O. S.50.
4 Anhang B zur Zonen-Exekutiv-Anweisung Nr.54 bei Lange a.a.O. S.290.
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träglich beweisen konnte, daß er nur nominelles Parteimitglied gewesen war

und den Zielen der Alliierten nicht feindselig gegenüberstand1, die Einleitung

eines Berufungsverfahrens erwirken.

Der Berufungsantrag mußte innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung des

Bescheides vollständig eingereicht werden, ein einfaches Protestschreiben

reichte nicht aus.2 Bis zur Entscheidung des Berufungsausschusses verblieben

Betroffene, deren Entlassung oder Suspendierung vorgeschlagen war, auf

ihrem Arbeitsplatz.3

Im Gegensatz zu den Verhandlungen vor dem Hauptausschuß durfte der

Betroffene bei der Berufungsverhandlung die Hilfe eines Rechtsanwaltes in

Anspruch nehmen. Der Betroffene hatte persönlich zu erscheinen. Es mußte

weiter ein Mitglied des Hauptausschusses, der die Entlassung oder Suspen-

dierung der Person vorgeschlagen hatte, bei der Verhandlung anwesend sein,

um die Ansicht des Hauptausschusses zu vertreten.4

Der Berufungsausschuß erörterte den Fall neu und änderte gegebenenfalls

die Empfehlung auf Entlassung, Belassung oder Suspendierung bzw. die

Kategorisierungsentscheidung des Hauptausschusses ab. Die neue Empfeh-

lung wurde mit einer Begründung5 an die PSSB geleitet, die den Beschluß

1 Vgl. Zonen-Exekutiv-Anweisung Nr. 3 des Hauptquartiers der britischen
Militärregierung vom 7. März 1947 (endgültige Fassung) bei Lange a.a.O.
S.312f. Vgl. auch die Übersetzung dieses Teils der Anweisung, der dem
Hauptausschuß von der PSSB Remscheid am 18.6.1947 zugeleitet wurde in
StaRs D100-99. Zur Frage, wer ein "nominelles" Mitglied war vgl. Kap.
3.4.2.
2 Vgl. Bekanntmachung der Militärregierung im Amtlichen Mitteilungsblatt
Nr.175 (31.5.1947), S.1.
3 Vor dem 1.3.1947 war die sofortige Entlassung möglich. [Vgl. Schreiben
der PSSB an den Hauptausschuß vom 1.3.1947. Vgl. auch den Text des
Entlassungsbefehls vom 23.11.1946 im Anhang (V).] Das führte bei erfolg-
reicher Berufung des öfteren zu Schwierigkeiten bei der Rückkehr auf den
alten Arbeitsplatz.
4 Schreiben der PSSB vom 1.4.1947 an den Haupt- und Berufungsausschuß
als Berichtigung des Schreibens vom 6.3.1947, in dem es hieß, daß entweder
ein Mitglied des Hauptausschusses oder des Unterausschusses, der den Fall
vorher behandelt hatte, bei der Berufungsverhandlung anwesend sein sollte.
In StaRs D100-99.
5 Zu Beginn seiner Tätigkeit zeigte sich der Berufungsausschuß augen-
scheinlich unbeholfen bei diesen Begründungen: Die Wiedereinstellung von
entlassenen Personen wurde zunächst nur mit "kein Aktivist" befürwortet. In
einem Schreiben der PSSB vom 17.9.1946 wurde der Ausschuß angewiesen,
Einzelheiten in der Begründung zu liefern. In StaRs D100-99.
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des Berufungsausschusses bestätigen mußte, damit er Gültigkeit erlangte.

2.4. Phase 3: Entnazifizierung unter deutscher
Verantwortung

Ab dem 18. Dezember 1947 war das Land Nordrhein-Westfalen für die

Entnazifizierung verantwortlich. Als Vertreter des nordrhein-westfälischen

Justizministers wurde ein Sonderbeauftragter für Entnazifizierung eingesetzt,

der seinen Sitz in Düsseldorf hatte. Die Militärregierung behielt sich lediglich

weiterhin das Recht vor, die Einreihung in die Kategorien I und II vorzuneh-

men und bei neuen Beweisen oder offenkundiger Ungerechtigkeit der Ent-

scheidungen der deutschen Ausschüsse die Wiederaufnahme eines Falles

verlangen zu können.1

Es galten noch immer die bisherigen Bestimmungen. Diese konnte der

Sonderbeauftragte für Entnazifizierung auf dem Verordnungswege abwan-

deln und erweitern. Diese Verordnungspraxis wurde zur Regel, da das vom

nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedete Entnazifizierungsgesetz

1948 von den Briten abgelehnt wurde.2

Entlassungen waren nach einer Anordnung der Briten ab dem 1. Januar

1948 nicht mehr möglich, Beschäftigungsbeschränkungen dagegen bereits

seit Oktober 1947 auch für Kategorie IV erlaubt.3 Die mündlichen Verhand-

lungen vor dem Haupt- und dem Berufungsausschuß waren nunmehr öffent-

lich. Über spektakuläre Fälle konnte jetzt auch in der Presse berichtet wer-

den. Außerdem wurden die Namen derjenigen, deren Verhandlung anstand,

im Amtlichen Mitteilungsblatt veröffentlicht, um der Öffentlichkeit Gelegen-

heit zum Vorbringen von Be- oder Entlastungsaussagen zu geben.4 Die Be-

stätigung und Überprüfung der Entscheidungen des Haupt- und Berufungs-

ausschusses oblag nun nicht mehr der PSSB sondern dem Sonderbeauftrag-

ten für Entnazifizierung.

Die Erlaubnis, die Wiederaufnahme eines Falles zu beantragen, befristeten

1 Vgl. Krüger a.a.O. S.61 und Lange S.53.
2 Das Hin und Her um das nordrhein-westfälische Entnazifizierungsgesetz
hat Justus Fürstenau ausführlich beschrieben. Vgl. Fürstenau a.a.O. S.130ff.
Vgl. auch Krüger a.a.O. S.58ff.
3 Vgl. oben Kap. 2.3.2.
4 Da der Jahrgang 1948 nicht erhalten ist, findet sich der erste Beleg in Nr.1
(8.1.1949), S.2.
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die Briten zunächst bis zum 31. Dezember 1947. Durch eine Anweisung des

Sonderbeauftragten vom 13. Oktober 1948 wurde schließlich mit Erlaubnis

der Besatzungsmacht die Wiederaufnahme von noch unter britischer Verant-

wortung abgeschlossenen Fällen erlaubt, wenn neues Beweismaterial oder

augenscheinliche Ungerechtigkeit vorlag.1

2.4.1. Der Pensionsüberprüfungsausschuß

Die Überprüfung der Versorgungsberechtigten, derjenigen also, die An-

spruch auf eine Pension hatten, durfte von den deutschen Entnazifizierungs-

ausschüssen anfangs nicht vorgenommen werden. Die Überprüfung der Per-

sonen, die mit ihrer nationalsozialistischen Gesinnung an ihrem Arbeitsplatz

Schaden verursachen konnten, hatte für die Militärregierung Priorität. Zuerst

wollte sie diejenigen überprüft wissen, die sich in einem Arbeitsverhältnis

befanden oder sich um eine Stellung bewarben.

Den Versorgungsberechtigten sollten deshalb die Pensionen bis zu ihrer

geplanten Überprüfung unter Vorbehalt weiter bezahlt werden. Dennoch

bearbeiteten einzelne Ausschüsse auch Fälle von Versorgungsberechtigten.2

Der Remscheider Hauptausschuß befaßte sich ebenfalls mit diesen Fällen.

Erst im Juli 1947 wurde diese Praxis durch einen Befehl der Militärregierung

unterbunden.3 

In Remscheid waren bis zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Reihe derar-

tiger Fälle entschieden worden. Soziale Härten waren nicht ausgeschlossen.

So wurde am 27. November 1946 von der ersten Kammer des Remscheider

Hauptausschusses der Pensionsanspruch der Witwe N. abgelehnt, weil der

1942 verstorbene Ehemann von 1933 bis zu seinem Tod Mitglied der

NSDAP gewesen war und ab 1936 als Ober- bzw. Hauptgefolgschaftsführer

der HJ angehört hatte.4

Die Verordnung über die politische Überprüfung der Versorgungsberech-

tigten vom 28.6.1948 setzte endlich ein geregeltes Verfahren der Überprü-

1 Vgl. Krüger a.a.O. S.55.
2 Bis hier vgl. ebd. S.63.
3 Vgl. Amtliches Mitteilungsblatt Nr.180 (5.7.1947), S.1. Laut Krüger
a.a.O. S.63 ist schon am 20.1.1947 eine dahingehende Anordnung der Mili-
tärregierung herausgekommen [erhalten in HastaD NW 1000-Gen.4], die
also erst ein halbes Jahr später in Remscheid durchgesetzt wurde.
4 Vgl. Protokoll vom 27.11.1946 in HastaD NW 1017-Gen.9.
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fung dieser Fälle in Gang. Pensionsüberprüfungsausschüsse wurden einge-

richtet, die darüber entschieden, ob und wieviel Pension die Überprüften

erhalten sollten. Der Remscheider Pensionsüberprüfungsausschuß konstitu-

ierte sich als zusätzliche Kammer des Hauptausschusses mit fünf Mitgliedern

und tagte am 4. Oktober 1948 zum ersten Mal.1 Zu diesem Zeitpunkt warte-

ten in Remscheid 273 Versorgungsberechtigte auf ein Verfahren.2

Wer in Kategorie III eingereiht wurde, konnte dann seine Pension verlie-

ren, wenn er Handlungen begangen hatte, die nach Beamtenrecht zur Entlas-

sung geführt hätten, oder wenn er seine Stelle aufgrund seiner Verbindung

zum Nationalsozialismus erhalten hatte. Bezüglich der Kategorie IV war

lediglich eine Kürzung der Versorgungsbezüge vorgesehen. Hinterbliebene

wurden auch politisch überprüft.3

2.4.2. Die Kosten der Entnazifizierung

Am 4. Juli 1948 trat die Kostenordnung für die Entnazifizierung in Kraft.

Sie entlastete die Kommunen, die bis dahin nahezu alle Kosten zu tragen

hatten. Nur im Berufungsverfahren waren ab dem 22.10.19464 Gebühren

erhoben worden, und zwar höchstens 200 RM dann, wenn die Berufung

abgelehntwurde. Außerdem hatten die Betroffenen vorher für die Aufwands-

entschädigungen ihrer Entlastungszeugen5 und die Honorare ihrer Verteidi-

ger aufzukommen gehabt. Eine Sonderregelung hatte es für finanziell "min-

derbemittelte" Personen gegeben, die nur noch die Entschädigung der Entla-

stungszeugen hatten tragen müssen. Als minderbemittelt galten alle, die be-

1

nazifizierung vom 9.9.1948 in HastaD NW 1037-Gen.82.
2 Vgl. Schreiben vom 1.10.1948 an den Sonderbeauftragten für Entnazifizie-
rung in HastaD NW 1017-Gen.20.
3 Vgl. Krüger a.a.O. S.64.
4 Schreiben der PSSB Remscheid vom 3.12.1946 an den Berufungsausschuß
in StaRs D100-107: Dieser sollte rückwirkend zum 22.10.1946 für jeden
abgelehnten Einspruch die Kosten festsetzen und diese der PSSB schriftlich
mitteilen. Damit wurde die Anweisung des Hauptquartiers der britischen
Militärregierung vom 22.10.1946 (in Lange a.a.O. S.487f.) umgesetzt.
5 Die Aufwandsentschädigungen der von den Ausschüssen geladenen Bela-
stungszeugen trug die Stadt Remscheid. Vgl. Auszahlungsanweisung durch
den Berufungsausschuß Remscheid an die Stadthauptkasse vom 2.10.1948
für das Zeugengeld eines (vom Berufungsausschuß geladenen) Belastungs-
zeugen im Anhang (IV). 
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weisen konnten, daß ihr Gesamtvermögen 1000 RM nicht überstieg.1

1946 hatte die Haushaltsstelle Entnazifizierung der Stadt Kosten von

138600 RM verursacht, für 1947 waren rund 200000 RM angesetzt.2 In der

Ratssitzung vom 22. April 1947 forderte Bürgermeister Gierck die Einfüh-

rung von Gebühren im Entnazifizierungsverfahren. Der Oberstadtdirektor

konnte dazu ausführen:

Über die Entnazifizierungskosten von 200000 RM haben wir uns auch
geärgert und haben bereits alle Wege beschritten, um eine Änderung
herbeizuführen. Die Militärregierung hat dies jedoch abgelehnt.3

Der Oberstadtdirektor wurde von der Stadtvertretung dazu aufgefordert,

sich bei englischen und deutschen Dienststellen für eine Kostenregelung

einzusetzen, damit nicht die Allgemeinheit die Entnazifizierungskosten tragen

müsse. In einem Schreiben an den nordrhein-westfälischen Innenminister

erkundigte sich der Remscheider Oberstadtdirektor nach einer Regelung der

Problematik, die laut Schreiben der Militärregierung Düsseldorf dort zu

erwarten sei. Als Antwort erhielt er die Abschrift eines Schreibens an den

Oberstadtdirektor in Köln, der die gleiche Anfrage gestellt hatte. Danach

konnte die bisherige Kostenregelung erst geändert werden, wenn die Entna-

zifizierung ganz in deutsche Hände übergegangen war.4

Mit der Kostenordnung von 1948 wurden nun Gebühren eingeführt, die in

jeder Instanz je nach Einkommen und sozialer Lage der Betroffenen 10 bis

1000 Mark betragen konnten. Das bedeutete bei den damaligen Verhältnis-

sen viel Geld, und so findet sich in den Akten ein umfangreicher Schriftwech-

sel mit der Bitte um Gewährung von Ratenzahlung oder Erlaß aus Härte-

gründen. Das Entlastungszeugnis - im Fall einer Einreihung in Kategorie V -

bzw. der Einreihungsbescheid konnten nunmehr nur noch bei Vorlage einer

Quittung der Stadthauptkasse über die Bezahlung der Gebühren abgeholt

1 Vgl. die Anweisung des Hauptquartiers der britischen Militärregierung
vom 22.10.1946 in Lange a.a.O. S.487f. Eine andere Übersetzung in StaRs
D100-47. Die PSSB in Remscheid gab die Bestimmungen über minderbemit-
telte Personen erst in einem Schreiben vom 14.2.1947 als Ergänzung zum
Schreiben vom 3.12.1946 an den Berufungsausschuß weiter. Vgl. StaRs
D100-107. 
2 Vgl. das Protokoll der Stadtverordnetenversammlung vom 22.4.1947. In
StaRs E-67.
3 Vgl. ebd.
4 Vgl. StaRs D100-47.
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werden.1

In Fällen, in denen keine Ratenzahlung oder Erlassung der Gebühren ge-

nehmigt worden war und trotzdem keine Zahlung erfolgte, wurde das Geld

schließlich nach vier Wochen in einem Verwaltungs-Zwangsverfahren einge-

zogen.2 Von der Zahlungsmoral der Betroffenen wußte die Stadthauptkasse

Remscheid zu berichten:

Im übrigen ist festzustellen, daß die meisten der Gebührenpflichtigen
nur widerwillig oder überhaupt nicht zahlen und es auf die Zwangsbe-
treibung ankommen lassen.3

Für den Zeitraum vom 21. Juni 1948 bis zum 28. Februar 1949 stand den

angefallenen Gebühren beider Ausschüsse von 70683,30 DM eine Summe

von 37896,80 DM an Einnahmen gegenüber.4 Die Betroffenen hatten also bis

dahin lediglich die Hälfte der ihnen auferlegten Gebühren gezahlt. In einigen

Fällen zog sich das Eintreiben der Restschuld durch die Stadt Remscheid bis

1952 hin.5

2.4.3. Die Auflösung der Remscheider Ausschüsse und
das Ende der Entnazifizierung

Schon 1948 waren die ursprünglich drei Kammern des Remscheider Haupt-

ausschusses nach dem Ausscheiden der KPD am 8. April auf zwei reduziert

worden.6 In seinem Runderlaß vom 2. April 1949 verfügte der Sonderbeauf-

tragte für Entnazifizierung u.a. die Auflösung der Remscheider Ausschüsse:

Aus dem gegenwärtigen Stand der Entnazifizierung ergibt sich die
Notwendigkeit, zum Zwecke der Kostenersparnis die Entna-
zifizierungs-Ausschüsse zusammenzulegen.7

Zuständig für Remscheid wurden nun der Haupt- und der Berufungsaus-

schuß in Wuppertal. Am 21. April 1949 wurden die Akten des Remscheider

Berufungsausschusses, am 25. April die des Hauptausschusses an die Wup-

1 Vgl. Schreiben des Oberstadtdirektors an den Hauptausschuß vom
16.7.1948 in HastaD NW 1017-Gen.13.
2 Vgl. Schreiben des Hauptausschusses an die Stadthauptkasse Remscheid
vom 6.1.1949 in HastaD NW 1017-Gen.13.
3 Schreiben Stadthauptkasse Remscheid an den Hauptausschuß vom
8.1.1949 in HastaD NW 1017-Gen.13.
4 Vgl. das am 19.3.1949 an den Sonderbeauftragten für Entnazifizierung
zurückgesandte Formular "Statistische Erhebungen über die Einnahmen und
Ausgaben der Entnazifizierung" in HastaD NW 1037-Gen.82.
5 Vgl. StaRs D100-66.
6 Vgl. Kap. 2.2.1.
7 In HastaD NW 1037-Gen.82, auch in Lange a.a.O. S.551-561.
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pertaler Ausschüsse übergeben.1

Drei Monate später wurden dann auch die Wuppertaler Ausschüsse aufge-

löst. Allein zuständig für die Entnazifizierung im Regierungsbezirk Düssel-

dorf war ab dem 1. September 1949 der Hauptausschuß des Regierungsbe-

zirks, der wiederum am 12. Februar 1952 aufgrund des Gesetzes zum Ab-

schluß der Entnazifizierung in Nordrhein-Westfalen aufgelöst wurde.2

Damit war die Entnazifizierung zu Ende. So konnte der Bitte der

28jährigen Hanna V. aus Lüttringhausen, die mit Schreiben vom 24. Mai

1952 und wieder am 3. Juni 1952 beim Regierungspräsidenten in Düsseldorf

um eine Entnazifizierungsbescheinigung nachsuchte, weil sie nach Australien

auswandern wollte, nicht mehr entsprochen werden.3

Die Neueröffnung von Entnazifizierungsverfahren war schon seit Mitte

Oktober 1949 nur noch für heimgekehrte Kriegsgefangene möglich. Dies

legte die Verordnung zum Abschluß der Entnazifizierung vom 24. August

1949 fest.4 Sie bestimmte ferner, "daß jeder, der in Kategorie IV ohne Be-

schäftigungsbeschränkungen eingestuft worden war, mit Wirkung vom 18.

Dezember 1949 automatisch in Kategorie V kam. Die Umstufungsgebühr

betrug drei Mark."5 Für die Kategorie IV mit Vermögensbeschränkungen

fielen diese Beschränkungen am 18. Dezember 1949 weg. Das Abschlußge-

setz hob schließlich sämtliche Beschränkungen der Kategorien III und IV

auf. Damit war der Endpunkt der umstrittenen6 Entwicklung hin zu Milde

und zur völligen Rehabilitation erreicht: Die Betroffenen waren de iure wie-

der vollständig in die Gesellschaft integriert.

1 Vgl. das Übergabeprotokoll des Berufungsausschusses vom 21.4.1949 in
HastaD NW 1037-Gen. 83. Schreiben der Abwicklungsstelle des Remschei-
der Hauptausschusses an den Sonderbeauftragten für Entnazifizierung vom
26.4.1949 in HastaD NW 1037-Gen.82. Der Berufungsausschuß tagte am
4.4.1949 zum letzten Mal. Vgl. Sitzungstagebuch Bd.9 in HastaD NW
1029-1.
2 Vgl. Findbuch Entnazifizierung des HastaD, Bd.3, S.1.
3 Vgl. HastaD NW 1000-Gen.151.
4 Vgl. Krüger a.a.O. S.66.
5 Ebd.
6 Die Frage, ob die Entnazifizierung gescheitert ist, kann - wie in der Einlei-
tung dargelegt - im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nur vorläufig
beantwortet werden, da ihre Beantwortung eine grundlegende Untersuchung
der Nachkriegsgeschichte Remscheids in dieser Hinsicht erfordert. Vgl. den
Versuch einer vorläufigen Bewertung der Entnazifizierung in Kap. 4.
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2.4.4. Das Schicksal der Ausschußmitglieder

Schon zwei Monate bevor der Remscheider Ausschuß im April tatsächlich

aufgelöst wurde, erhielten die Mitglieder mit Schreiben der Stadt vom 14.

Februar 1949 vorsorglich ihre Kündigung zum 31. März:

Da die Tätigkeit des Deutschen Entnazifizierungs-Hauptausschusses
Remscheid voraussichtlich in Kürze zu Ende gehen wird, haben der
Personalausschuß sowie der Haupt- und Finanzausschuß in ihren Sit-
zungen am 28.1. bezw. 7.2.1949 die Kündigung der Mitglieder dieses
Ausschusses zum nächstmöglichen Termin beschlossen. [...]1

Anlaß für die Kündigung war allerdings nur das Gerücht, daß der Aus-

schuß bald aufgelöst werden sollte. Denn als das Personalamt der Stadt Rem-

scheid am 16. Februar den Sonderbeauftragten über die ausgesprochene

Kündigung informierte2, nahm dieser diese Maßnahme zwar zur Kenntnis,

stellte aber fest: "Von einer Auflösung des Entnazifizierungs-Haupt-

ausschusses zum 31.3.1949 kann einstweilen noch nicht die Rede sein."3 Die

Eile, mit der die Stadt handelte und offenbar der offiziellen Auflösungsanord-

nung des Sonderbeauftragten vorgriff, deutet darauf hin, daß der Bereich

Entnazifizierung in Remscheid nur noch als lästiger finanzieller Ballast galt.

In einem Schreiben vom 26. März 19494 an die Parteien und Gewerkschaf-

ten in Remscheid lud der Vorsitzende des Entnazifizierungs-Hauptaus-

schusses zu einem Treffen ein, auf dem über die wirtschaftliche Absicherung

der Ausschußmitglieder beraten werden sollte.

Nahezu überall trat das Problem auf, daß ehemalige Mitarbeiter der Ent-

nazifizierungs-Haupt- und Berufungsausschüsse Schwierigkeiten hatten,

einen Arbeitsplatz zu bekommen oder wieder an ihren alten Arbeitsplatz

zurückzugelangen.5 In Remscheid aber hatten im Gegensatz zum Hauptaus-

schuß die vier Beisitzer im Berufungsausschuß bei Beendigung der Entnazifi-

zierung keine solchen Probleme. Aus einer Meldung vom 5. März 1949 an

1 Abschrift in HastaD NW 1037-Gen.82.
2 Vgl. HastaD NW 1037-Gen.82.
3 Schreiben des Sonderbeauftragten für Entnazifizierung an die Stadt Rem-
scheid vom 22.2.1949 in HastaD NW 1037-Gen.82.
4 In StaRs D100-114.
5 Vgl. z.B. das Rundschreiben des Entnazifizierungsausschusses Mülheim-
Ruhr vom 25.10.1948 in HastaD NW 1017-Gen.21: "Es ergibt sich nun die
Tatsache, daß diese Leute teilweise in ihren alten Beruf als Angestellte nicht
wieder zurückkehren können, weil ihre Stellen inzwischen besetzt worden
sind. Es wurde ihnen anheimgestellt, eine Tätigkeit als Arbeiter aufzuneh-
men. Wir erblicken hierin eine große Ungerechtigkeit."
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den Sonderbeauftragten für Entnazifizierung geht hervor, daß von ihnen nach

Beendigung der Entnazifizierung zwei Invalidenrente beziehen und die ande-

ren beiden in ihr altes Arbeitsverhältnis zurücktreten würden.1

Noch 1953 stellte Walter Dirks fest: "Es dürfte Gemeinden geben, in denen

die negativen Folgen für das persönliche Leben einzelner Entnazifizierer noch

heute fortdauern."2 Auch in Remscheid fühlten sich die Ausschußmitglieder

betrogen:

Für diese uneigennützige Tätigkeit, getragen von ehrlichem Wollen
und Objektivität, einen Staat der Gerechtigkeit aufbauen zu helfen,
wird ihnen jetzt der Stuhl vor die Türe gesetzt. Man fragt nicht, ob aus
dieser Tätigkeit den Mitgliedern Schwierigkeiten entstanden sind. Es
ist eine Selbstverständlichkeit, die Sache ist zu Ende und hinweg mit
dem Ballast "Entnazifizierung".3

Sie forderten eine angemessene Unterstützung bei der "Sicherstellung einer

gesicherten wirtschaftlichen Existenz".4 Ob die Stadt diesen Forderungen in

irgendeiner Weise nachgekommen ist, konnte nicht ermittelt werden.

Ein Rundschreiben des Entnazifizierungsausschusses Mülheim-Ruhr vom

25. Oktober 1948, das sich auch in den Remscheider Akten findet, drückte es

weniger verblümt aus:

Die Mitglieder des Entnazifizierungs-Ausschusses haben den Nazis
den Weg in ihren alten Beruf wieder freigemacht und den Mitgliedern
des Entnazifizierungs-Ausschusses wird der Weg verbaut.5

2.5. Statistik

2.5.1. Die Zahl der Entnazifizierten in Remscheid

Aus den verfügbaren Quellen geht hervor, daß in Remscheid von der Be-

setzung bis Ende Dezember 1945 durch die amerikanischen und britischen

1 In HastaD NW 1029-Gen.2 und NW 1037-Gen.83 (Kopie).
2 Dirks, Walter: Folgen der Entnazifizierung. Ihre Auswirkungen in kleinen
und mittleren Gemeinden der drei westlichen Zonen. Studie des Instituts für
Sozialforschung 1953. In: Sociologica. Festschrift für Max Horkheimer.
Frankfurt/M 1955 1974 , (S.445-470), S.457. Vgl. auch Krüger a.a.O.
S.159: "Viele, die in den Entnazifizierungsausschüssen gearbeitet hatten,
wurden später von der Bevölkerung wie Geächtete behandelt und mußten
ihren Wohnort verlassen."  
3 Zitat aus dem oben erwähnten Schreiben vom 26.3.1949 aus StaRs
D100-114.
4 Ebd.
5 In HastaD NW 1017-Gen.21.
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Militärbehörden allein ungefähr 50001 Personen überprüft worden sind. Seit

Beginn der Tätigkeit des Entnazifizierungs-Hauptausschusses am 4. April

1946 bis zum 31. März 1949 waren es insgesamt 16648 Personen. Diese

16648 Fälle unterteilen sich in 8813 in den ersten acht Monaten (4.4.1946 bis

30.11.1946), 6476 in den nächsten dreizehn (1.12.1946 bis 31.12.19472) und

nur noch 1359 in den letzten fünfzehn Monaten (1.1.1948 bis 31.3.19493).

Die Zahl der hinzukommenden überprüften Fälle nahm im Laufe der Zeit also

immer mehr ab.

Insgesamt dürften in Remscheid ungefähr 20000 Personen überprüft wor-

den sein. Diese Schätzung berücksichtigt, daß von den bereits vor April 1946

von der Militärregierung überprüften Fällen eine ganze Reihe von den deut-

schen Ausschüssen wiederaufgenommen wurden und damit in der Statistik

doppelt zählen.4 Gemessen an der Einwohnerzahl Remscheids, die Anfang

Dezember 1945 etwa 90000 betrug5 und sich dann weiter erhöhte, hat fast

jeder fünfte Bürger der Stadt das Entnazifizierungsverfahren durchlaufen.6

Wenn man berücksichtigt, daß bei den Nicht-Entlasteten vor allem die Ent-

lassungen und finanziellen Sanktionen meist eine ganze Familie trafen, so war

ein noch weitaus höherer Prozentsatz indirekt von der Entnazifizierung be-

troffen.

1 Vgl. Neue Rheinische Zeitung Nr.51 (19.1.1946).
2 Vgl. Bericht des Hauptausschusses vom 14.4.1948 an das Hauptamt der
Stadt Remscheid in HastaD NW 1017-Gen.13. Die hier genannten Zeiträume
ergeben sich aus der Vorlage in der Quelle. Erst für den Zeitraum ab Anfang
1948 liegen die monatlichen Statistiken vollständig vor.
3 Vgl. die in HastaD NW 1017-Gen.20 vorliegenden Statistiken. Wie Max
Loose in einem Interview (Rhein-Echo 1.2.1947) auf 16000 vom 4.4.1946
bis Februar 1947 bearbeitete Fragebögen kommt, ist mir unerklärlich, es sei
denn, er zählt die von den Briten allein überprüften irrtümlich mit. 
4 Meine Schätzung von 20000 insgesamt überprüften Personen resultiert aus
den 5000 von den Besatzungsbehörden allein Überprüften zuzüglich 16648
von den deutschen Ausschüssen Überprüften weniger einer geschätzten Zahl
von x doppelt gezählten Fällen. Wieviele Personen in der Statistik doppelt
auftreten, konnte nicht ermittelt werden.
5 Vgl. das Schreiben der Stadt an die Militärregierung vom 3.12.1945 in
StaRs D100-121b. Das Hinzuzählen von noch nicht entlassenen Kriegsgefan-
genen und noch nicht zurückgekehrten Evakuierten hat eine Gesamtzahl von
annähernd 106000 Einwohnern zur Folge.
6 Das entspricht ungefähr dem Durchschnitt von Nordrhein-Westfalen, wie
er sich aus Krügers Schätzung von etwa 2,5 Millionen Entnazifizierten bei 12
Millionen Einwohnern ergibt. Vgl. Krüger a.a.O. S.9.
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2.5.2. Der Umfang der Entlassungen aus dem Beruf

Über das Ausmaß der Entlassungen gibt es keine Zahlen, die den gesamten

Zeitraum bis Ende 1947 abdecken, nach dem keine Entlassungen mehr mög-

lich waren: Allein in der Verwaltung, den Behörden und den Schulen der

Stadt wurden von April 1945 bis Ende Dezember 1945 von der Militärregie-

rung 454 frühere Nazis aus ihren Stellen entlassen.1 Unter Beteiligung der

deutschen Ausschüsse wurden vom 4.4.1946 bis zum 13.8.1946 563 Perso-

nen entlassen, 131 suspendiert und 179 von diesen beiden Gruppen wieder

eingestellt.2

Wenn damit auch von den Deutschen in einem kürzeren Zeitraum mehr

Entlassungen veranlaßt worden sind als vorher unter alleiniger Bearbeitung

durch die Besatzungsbehörden, ist es ein Trugschluß, die Beurteilung durch

den deutschen Ausschuß für härter zu halten als die der Militärregierung.

Denn die Zahl der Überprüften war höher. Im Zeitraum vom 1.12.1946 bis

Ende Dezember 1947 - danach waren keine Entlassungen mehr möglich - hat

der Remscheider Ausschuß in 354 Fällen die Entlassung vorgeschlagen.3

Ungefähr 20004 Entlassungen dürften also schätzungsweise insgesamt ausge-

sprochen worden sein. Wieviele Personen wieder eingestellt wurden, läßt

sich aufgrund der fehlenden Quellen nicht sagen.

2.5.3. Die Kategorisierungen

Von den 16648 insgesamt durch den deutschen Hauptausschuß überprüften

Personen wurden von der Einführung der Kategorisierung Mitte Mai 1947

bis Anfang April 1949 9964 in Kategorien eingereiht, davon 777 in Katego-

rie III, 1045 in Kategorie IV und 8142 in Kategorie V. Die vor Mai 1947

überprüften Fälle wurden nachträglich kategorisiert.5 Dabei hatten Fälle, bei

1 Vgl. Neue Rheinische Zeitung Nr.51 (19.1.1946).
2 Vgl. den Bericht des Entnazifizierungs-Hauptausschusses an den Oberbür-
germeister in StaRs D100-114.
3 Vgl. den Bericht des Hauptausschusses vom 14.4.1948 an das Hauptamt
der Stadt Remscheid in HastaD NW 1017-Gen.13. 
4 Diese Zahl setzt sich aus den obenerwähnten Zahlen (454, 563, 354) sowie
aus der Schätzung über die Anzahl der in den nicht belegten Zeiträumen
entlassenen Personen zusammen.
5 In der Zeit vom 1. Januar 1948 bis Ende März 1949 - Daten für den Zeit-
raum Mitte Mai bis Ende Dezember 1947 liegen nicht vor - wurden noch
3530 sogenannte "alte" Fälle kategorisiert. Das geht aus der Differenz der
Gesamtzahl untersuchter bzw. kategorisierter Personen in der Statistik von
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denen eine Einreihung in Kategorie III oder IV abzusehen war, Priorität.1

Potentielle Fälle für die Kategorie V wurden daher in Remscheid nur dann

kategorisiert, wenn eine nochmalige Überprüfung der jeweiligen Person nötig

wurde, wie etwa bei denjenigen, die für den Stadtrat kandidierten. Die Diffe-

renz zwischen 16648 behandelten und 9964 kategorisierten Fällen machen

also Fälle aus, die in Kategorie V eingereiht worden wären.

Damit ist der Anteil der Entlasteten noch höher, als es allein aus den Zahlen

der Verteilung auf die Kategorien hervorgeht. Dennoch zeigen die vorliegen-

den Schaubilder über die Kategorisierungen klare Tendenzen. In Schaubild 1

werden die Kategorisierungen, die noch unter britischer Verantwortung von

Mai bis Dezember 1947 vorgenommen wurden, den Kategorisierungen unter

deutscher Verantwortung gegenübergestellt. Es zeigt sich, daß der Anteil der

in Kategorie V Eingeordneten im ersten Fall deutlich niedriger ist als im

zweiten und dementsprechend in die Kategorien III und IV unter deutscher

Verantwortung weniger Personen eingeordnet wurden als noch unter briti-

scher. Der Prozentsatz der in die Kategorien III und IV Eingeordneten liegt

im ersten Fall jeweils bei ungefähr 14%, dann nur noch bei 1% bzw. knapp

7%. Unter britischer Aufsicht wurde die Entnazifizierung also unnachgiebi-

ger vorgenommen als unter deutscher.

Schaubild 2 stellt die durchschnittliche Verteilung der Kategorien in Rem-

scheid dem Durchschnittswert für Nordrhein-Westfalen entgegen. Es fällt

auf, daß die Tendenz deutlich übereinstimmt. In Remscheid aber ist der An-

teil der Kategorie III mit 8,77% gegenüber 4,56% in NRW fast doppelt, der

der Kategorie IV dagegen mit 11,46% gegenüber 20,46% nur etwas mehr als

halb so groß wie im Landesdurchschnitt. Außerdem sind in Remscheid fünf

Prozent mehr in Kategorie V eingereiht und damit entlastet worden. In Rem-

scheid liegt also die Entlastung über dem Durchschnitt Nordrhein-Westfa-

lens. Wenn dagegen belastet wurde, dann überdurchschnittlich hart.

Schaubild 3 zeigt, wie sich die Daten Remscheids im Vergleich zu vier

anderen nordrhein-westfälischen Städten präsentieren. In diesen Städten ist

der Trend - mit der Ausnahme Mönchengladbach für die Kategorien IV und

März 1949 aus HastaD NW 1000-Gen.291e hervor.
1 Vgl. den Anhang "B" zur Zonen-Exekutiv-Anweisung Nr.54 vom
30.11.1946 in Lange a.a.O. S.292.
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 Schaubild 1 (Prozentuale Anteile)

1.) Remscheid vom Beginn der Kategorisierungen (Mitte Mai 1947) bis Ende

Dezember 1947. (Die deutschen Ausschüsse arbeiten unter britischer Auf-

sicht)

2.) Remscheid Januar 1948 bis Ende März 1949 (Die Verantwortung für die

Entnazifizierung liegt nun in Händen der Landesregierung in Gestalt des

Sonderbeauftragten für Entnazifizierung.)

Daten:

                    Mai-Dez.´47 Jan.´48-März´49

Kategorie III 14,31% 1,04%

Kategorie IV 14,07% 6,77%

Kategorie V 71,62% 92,19%

[Quelle für die Daten: Bericht des Hauptausschusses vom 14.4.1948 a.a.O.,

HastaD NW 1000-Gen.291e und NW 1017-Gen.20. Bei diesem und den

folgenden Schaubildern lagen jeweils nur absolute Zahlen vor, die von mir

aufbereitet werden mußten.]
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V - überall der gleiche. Remscheid weist innerhalb dieser zufälligen1 Auswahl

den größten Anteil bei der Kategorie V und jeweils den niedrigsten Anteil bei

den anderen Kategorien auf. Damit illustriert das Schaubild mögliche regio-

nale Unterschiede.

1 Nur die Daten dieser Städte fanden sich neben einer Remscheider Statistik
in der angegebenen Quelle (HastaD NW 1000-Gen.291e).
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Schaubild 2
1.) Remscheid vom Beginn der Kategorisierung bis Ende Dezember 1948.

2.) Nordrhein-Westfalen vom Beginn der Kategorisierung bis Ende Dezem-

ber 1948.

Daten:

  RS bis Dez.´48 NRW bis Dez.´48

Kategorie III 8,77% 4,56%

Kategorie IV 11,46% 20,46%

Kategorie V 79,77% 74,98%

[Quelle für die Daten: Daten für Remscheid aus dem Bericht des Hauptaus-

schusses a.a.O. und aus HastaD NW 1000-Gen.291e. Daten für Nordrhein-

Westfalen bei Lange a.a.O. S.59.]
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2.5.4. Die Berufungsverfahren

Schließlich kann man aus Schaubild 4 ersehen, daß die meisten Berufungs-

anträge unter deutscher Verantwortung Erfolg hatten. In den letzten beiden

Monaten der Tätigkeit des Berufungsausschusses wurde keiner der gestellten

Anträge mehr abgelehnt. Im Durchschnitt wurde gut dreiviertel aller Anträge
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Schaubild 3
Prozentuale Anteile der Kategorien in Krefeld, Mönchengladbach, Mett-

mann, Solingen (jeweils Januar 1948-April 1949) und Remscheid (Januar

1948-März 1949).

Daten:

Kategorie III Kategorie IV Kategorie V

Krefeld 1,54% 12,99% 85,47%

M.-Gladbach 3,87% 49,11% 47,02%

Mettmann 2,08% 29,74% 68,19%

Solingen 3,53% 15,45% 81%

Remscheid 1,04% 6,77% 92,19%

[Quelle für die Daten: HastaD NW 1000-Gen.291e. Für Remscheid liegen

für April 1949 keine Daten mehr vor.]
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positiv beschieden: Von Januar 1948 bis zum Ende der Tätigkeit des Aus-

schusses wurden von 470 Berufungsanträgen 108 abgelehnt und 362 stattge-

geben.1 Die Tendenz zur Milde in der Beurteilung wird durch diese Beobach-

tung erneut bestätigt.2

1 Die Daten stammen aus HastaD NW 1037-Gen.83.
2 Darüber, wie sich die Entscheidungspraxis des Berufungsausschusses vor
1948 darstellte, kann aufgrund der fehlenden Daten keine Aussage gemacht
werden.
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Schaubild 4
Entscheidungen des Remscheider Berufungsausschusses über Ablehnung

oder Stattgabe von Anträgen im Zeitraum Januar 1948 bis April 1949 (Pro-

zentanteile):

[Quelle für die Daten: HastaD NW 1037-Gen.83.]
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3. Probleme des Entnazifizierungsverfahrens

3.1. Arbeitshindernisse
Die Entnazifizierung setzte in Nordrhein-Westfalen mit dem Ende des

Krieges bzw. mit der Besetzung durch amerikanische und britische Truppen

ein und war erst mit dem Abschlußgesetz des nordrhein-westfälischen Land-

tags vom 12. Februar 1952 völlig beendet.1 Dabei war allen Beteiligten an

einer möglichst raschen Abwicklung der Entnazifizierung gelegen. Im folgen-

den sollen Arbeitshindernisse genannt werden, die dazu beigetragen haben,

daß sich die Entnazifizierungsarbeit über Jahre hinzog.

3.1.1. Die Mangelwirtschaft

Der Mangel an Arbeitsmitteln ist ein Kennzeichen der Nachkriegsverwal-

tung. Auch der Remscheider Entnazifizierungs-Hauptausschuß litt darunter.

An erster Stelle steht der Mangel an Papier als dem grundlegenden Arbeits-

mittel einer Behörde. Die für die Abwicklung der Verfahren notwendigen

Fragebögen und Formblätter konnten zwar immer wieder bei der Militärre-

gierung, später beim Sonderbeauftragten angefordert werden. Schwierigkei-

ten aber gab es dabei, einfaches Schreibpapier zu beschaffen. Noch in einem

Schreiben vom 28. Januar 1948 bat der Hauptausschuß den Sonderbeauf-

tragten für Entnazifizierung neben den Formblättern um Schreibpapier, da

die Stadt Remscheid dieses nicht zur Verfügung stellen konnte.2

Der Papiermangel läßt sich auch an den Akten ablesen. Häufig wurden die

Rückseiten von Formularen - auch aus der Zeit des Nationalsozialismus - als

Schreibpapier verwendet. Die Protokolle sind gerade am Anfang auf halben

Seiten und Fetzen von Papier niedergelegt worden.3 Eine Namenskartei des

Verbindungsamtes, die die Verfügungen der Militärregierung zu den jeweili-

gen Personen enthält, besteht aus zugeschnittenen Pappstücken, aus Ein-

trittskarten etc.4

Neben den Papiermangel trat der Mangel an Schreibmaschinen. Ende April

1948 verfügte der Hauptausschuß mit seinen sechs Schreibkräften über ledig-

lich fünf Schreibmaschinen, von denen eine in gutem, drei in mittelmäßigem

1 Vgl. Kap. 2.4.3.
2 Vgl. HastaD NW 1017-Gen.15.
3 Vgl. die Protokolle in HastaD NW 1017-Gen.9-12.
4 Vgl. StaRs D100-133.
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und eine in schlechtem Zustand war.1

Ein weiteres Problem betraf den Telefonanschluß. Ende Februar 1948

beantragte der Hauptausschuß bei der Deutschen Reichspost, seinen bis

dahin einzigen Telefonanschluß mit drei Nebenanschlüssen zu versehen. Der

Apparat stand in einem Raum mit Publikumsverkehr und wurde von den drei

Kammern mit ihren 15 Mitgliedern genutzt.2

Das letzte Beispiel für die damalige Mangelwirtschaft hat sich in folgender

Aktennotiz erhalten:

Am 15.1.48 wurde ich beim städt. Heiz- und Maschinenamt wieder-
holt vorstellig, um Glühbirnen für den Entnazifizierungshauptausschuß
anzufordern. Herr L. erklärte mir, daß er meinem Ersuchen nicht nach-
kommen könne, da er über keine Birnen verfüge und in absehbarer Zeit
nicht zu ersehen wäre, daß wir beliefert werden könnten.3

Am 6. Februar wandte sich der Ausschußvorsitzende höchstpersönlich an

das Hauptamt und bat um mindestens drei bis vier Glühbirnen. Am 9. Febru-

ar wurden endlich sieben Stück geliefert.4

3.1.2. Bürokratische Hemmnisse

Neben dem Mangel an Arbeitsmaterial beeinträchtigten auch bürokratische

Hemmnisse die Arbeit: Formularflut und Verordnungswirrwarr.

Schreiben verschiedenster Art, die zu verfassen waren, Protokolle, Formu-

lare, Karteien etc.: Die Beteiligung mehrerer Instanzen an der Entnazifizie-

rung - Unter-, Haupt- und Berufungsausschüsse, PSSB bzw. Sonderbeauf-

tragter für Entnazifizierung - sowie der Verfahrensablauf selbst brachten

einen hohen bürokratischen Aufwand mit sich, der den Fortgang der Entnazi-

fizierung aufhielt.5 Schon der Vorsitzende des Hauptausschusses, Max Loo-

se, stellte in einem Interview fest:

Es wäre zu wünschen, daß die Entnazifizierung beschleunigt würde.
Das läßt sich aber schon allein aus technischen Gründen schlecht
durchführen.6

Eine weitere Behinderung der Arbeit der Entnazifizierungsausschüsse be-

1 Meldung des Hauptentnazifizierungsausschusses an das Hauptamt vom
29.4.1948 in HastaD NW 1017-Gen.13.
2 Vgl. HastaD NW 1017-Gen.13.
3 HastaD NW 1017-Gen.13.
4 Vgl. HastaD NW 1017-Gen.13.
5 Dazu Krüger a.a.O. S.51: "Die Entnazifizierung war auf dem besten Wege,
sich durch einen immensen Verwaltungsaufwand und Papierkram totzulau-
fen."
6 Vgl. Rhein-Echo, 1.2.1947 (Interview mit Max Loose).
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stand darin, daß die Verordnungen, nach denen gearbeitet werden sollte,

laufend widerrufen oder ergänzt wurden.1 Häufig mußte deshalb bei der

PSSB bzw. in späterer Zeit dann beim Sonderbeauftragten für Entnazifizie-

rung nachgefragt werden.2 Auch Kompetenzstreitigkeiten, die zwischen dem

Haupt- und dem Berufungsausschuß bestanden haben und belegt sind, hatten

ihre Ursache in der gegensätzlichen Auslegung von Verordnungen. Der fol-

gende Fall macht den damals bestehenden Verordnungswirrwarr3 besonders

deutlich:

Am 11. März 1948 bat der Berufungsausschuß den Sonderbeauftragten für

Entnazifizierung um eine Stellungnahme darüber, ob Fälle, die noch von der

Militärregierung zur erneuten Verhandlung zugelassen worden waren, durch

den Haupt- oder aber durch den Berufungsausschuß weiter bearbeitet wer-

den sollten. Diese Anfrage bezog sich nur auf Fälle, die das Berufungsverfah-

ren durchlaufen hatten.4

In seinem Antwortschreiben vom 17. März teilte der Sonderbeauftragte

mit, daß Wiederaufnahmeverhandlungen vor dem Ausschuß stattzufinden

hätten, der die letzte Entscheidung gefällt hatte.5 Zwei Tage später berichtete

der Berufungsausschuß erneut dem Sonderbeauftragten, daß der Hauptaus-

schuß diese Weisung mißachtet habe:

Vielmehr beruft sich der Hauptausschuß auf eine angebliche Anwei-
sung der Militär-Regierung, wonach ungeachtet Ihrer Auffassung und
Entscheidung diese Fälle ohne Ausnahme vom Hauptausschuß bearbei-
tet werden sollen und dessen neuerliche Entscheidung endgültig sei.6

Am 25. März konnte der Berufungsausschuß die Anweisung der Remschei-

der Militärregierung, die er inzwischen selbst erhalten hatte, dem Sonderbe-

auftragten für Entnazifizierung mitteilen: "The Panel will deal with all re-

opening cases but the persons concerned will still have the right of appeal to

1 Vgl. Lange a.a.O. S.5 und Krüger a.a.O. S.15. Vgl. auch Kap. 1.2.
2 Vgl. z.B. Schreiben des Berufungsausschusses an die örtliche Militärregie-
rung vom 9.6.1947 in StaRs D100-99.
3 Dazu wieder Krüger a.a.O. S.45: "Für die deutschen Ausschüsse bedeutete
das Hin und Her mit den neuen Entnazifizierungsverordnungen nur zusätzli-
che Arbeit und eine zeitliche Verschleppung der Verfahren. Kaum einer
durchschaute noch die Zusammenhänge, die zwischen den einzelnen Verord-
nungen und Verfahrensabläufen bestanden."
4 Vgl. HastaD NW 1029-Gen.2.
5 Vgl. HastaD NW 1029-Gen.2.
6 HastaD NW 1029-Gen.2 (Kopie) und NW 1037-Gen.83 (Original).
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the Review Board."1 Er bat nun darum, daß der Sonderbeauftragte den

Hauptausschuß und die Militärregierung darüber informierte, daß der Beru-

fungsausschuß für Wiederaufnahmeverfahren zuständig sei, bei denen er die

bisher letzte Entscheidung gefällt hatte.2

Doch der Sonderbeauftragte bestätigte am 7. April die Ansicht der Militär-

regierung, und in seinem Schreiben vom 13. April widerrief er sogar seine

ursprüngliche Auskunft:

Die mit meinem Schreiben vom 17.3.1948 gegebene Anweisung, die
Verhandlung der Wiederaufnahmefälle vor dem Ausschuß stattfinden
zu lassen, der die letzte Entscheidung gefällt hat, ist überholt. Ich ver-
weise dieserhalb auf das Rundschreiben Nr.17 vom 2. April, Ziff.II.3

Eine andere Frage trat kurze Zeit später auf, als sich diesmal der Hauptaus-

schuß am 14. April 1948 an den Sonderbeauftragten wandte:

[Es bestehe] zwischen dem Berufungsausschuß und dem Vorsitzen-
den des Hauptausschusses die gegensätzliche Meinung, daß Entla-
stungszeugnisse nach Berufung vom Vorsitzenden des Berufungsaus-
schusses bzw. vom Vorsitzenden des Hauptausschusses auszufertigen
sind. Wir bitten daher um Ihre Entscheidung, ob [...] auch die Entla-
stungszeugnisse für Personen, die nach Berufung in Kategorie V einge-
stuft sind, vom Vorsitzenden des Berufungsausschusses auszufertigen
sind.4

In diesem Fall war laut Schreiben des Sonderbeauftragten vom 21. April

der Berufungsausschuß für die Ausstellung des Entlastungszeugnisses zu-

ständig.5

Symptom für den Verwaltungswirrwarr sind auch Irrtümer wie der folgen-

de: Am 30. Januar 1949 schrieb Frau H. aus Stolberg/Rheinland an den Rem-

scheider Hauptausschuß, daß sie einen Brief erhalten habe, der an ihren vor

28 Jahren verstorbenen Mann Paul gerichtet sei. Sie sei sich nicht sicher, ob

der Fragebogen wirklich für ihn gedacht sei - "Den Fragebogen könnte ich ja

nun ausfüllen, aber ich müßte ihn ohne Unterschrift abschicken." - oder für

sie selbst.6 Am 5. Februar antwortete der Ausschuß:

Wie wir aus Ihrem obigen Schreiben ersehen, ist Ihr Ehemann bereits
vor 28 Jahren verstorben. Eine Überprüfung Ihrer Versorgungsbezüge

1 HastaD NW 1029-Gen.2. Übersetzung [R.S.]: "Der Hauptausschuß wird
sich mit allen Wiederaufnahmefällen befassen, aber die Betroffenen werden
immer noch das Recht auf einen Antrag an den Berufungsausschuß haben."
2 Vgl. ebd.
3 HastaD NW 1029-Gen.2.
4 HastaD NW 1037-Gen.19c.
5 Vgl. HastaD NW 1037-Gen.19c.
6 Das Schreiben befindet sich in HastaD NW 1017-Gen.21.
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ist daher nicht mehr erforderlich und bitten Sie, die Angelegenheit als
erledigt zu betrachten.1

Ein weiteres Versehen bestand darin, daß der bereits verhandelte Fall des

H. im Amtlichen Mitteilungsblatt erneut als zur Verhandlung anstehend

angekündigt wurde.2

3.2. Differenzen unter den Ausschußmitgliedern
Bei dem brisanten Gegenstand der Verhandlungen der Entnazifizierungs-

ausschüsse und den verschiedenen politischen Ansichten ihrer Mitglieder ist

es leicht vorstellbar, daß Entscheidungen nicht immer einmütig getroffen

wurden und es leicht zu Verstimmungen kommen konnte. In den Akten

findet sich ein solcher Vorgang dokumentiert. Es handelt sich um Streitigkei-

ten zwischen dem Beisitzer B. im Berufungsausschuß und einem der Vorsit-

zenden, dem Rechtsanwalt S.

S. schrieb mit Datum vom 24. Mai 1948 an den Sonderbeauftragten, daß er

aufgrund eines Vorfalles während einer Verhandlung solange keine Sitzung

mehr leiten wolle, bis seine Stellung als Vorsitzender geklärt sei. B. habe

seine Verhandlungsführung und Fragestellung kritisiert, anscheinend in der

Angst, daß die Sitzung nicht vor 14h - wie er es wollte - beendet würde. S.

habe nach Einzelheiten der Motorbootstürme des NSKK gefragt, um dem

Betroffenen nachweisen zu können, daß er nicht allein aus motorbootsportli-

chem Interesse in das NSKK eingetreten sei.3

Aus der Sicht von B., der vom Sonderbeauftragten für Entnazifizierung zur

Stellungnahme aufgefordert wurde, stellte sich der Sachverhalt folgenderma-

ßen dar: Er habe um 14h eine wichtige Sitzung in einer gewerkschaftlichen

Organisation gehabt. S. habe sich, da er anscheinend selbst Wassersportler

sei, für die Bauart von Motorbooten und wo sie gefahren werden interes-

siert.4

Der Sonderbeauftragte entschied am 26. Juni 1948:

Die Beschwerde des Herrn Rechtsanwalts S. ist gerechtfertigt. Herr
S. als Vorsitzender des Ausschusses ist berechtigt, alle Fragen an den
Betroffenen zu richten, die er für erforderlich hält. [...]5

1 In HastaD NW 1017-Gen.21.
2 Vgl. das Schreiben des Hauptausschusses an den betroffenen H. vom
1.2.1949 in HastaD NW 1017-Gen.21.
3 Vgl. HastaD NW 1037-Gen.83.
4 Stellungnahme vom 19.6.1948 in HastaD NW 1037-Gen.83.
5 HastaD NW 1037-Gen.83.
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Dieser Vorgang war allerdings schon der zweite aktenkundig gewordene

Zwist zwischen B. und S. Bereits am 19. Februar 1948 hatte B. eine Be-

schwerde über S. an den Sonderbeauftragten gesandt, in der er S. unkorrek-

tes Verhalten vorgeworfen hatte.1

Obwohl der Rechtsanwalt in seiner Sicht der Dinge vom Sonderbeauftrag-

ten bestätigt wurde, nahm er seine Arbeit nicht wieder auf. Fortan wechsel-

ten sich nur noch zwei Rechtsanwälte im Vorsitz des Berufungsausschusses

ab.

3.3. Korruption und Begünstigung
Bevor im folgenden zwei Fälle vorgestellt werden, die auf Korruption und

Begünstigung bei der Entnazifizierung hinweisen, soll die Bezahlung der

Ausschußmitglieder Thema eines Exkurses sein, der auch Hinweise auf den

Stellenwert der Entnazifizierer aus der Sicht von britischen und deutschen

Stellen gibt.

3.3.1. Exkurs: Die Bezahlung der Ausschußmitglieder

Die Mitglieder des Hauptentnazifizierungsausschusses, die ihre Tätigkeit

hauptamtlich ausübten, wurden mit einem Gehalt entlohnt, das Korruption

vorbeugen sollte. Der Vorsitzende erhielt etwa 660 RM, die Beisitzer erhiel-

ten je 400 RM brutto. Im Berufungsausschuß wurde nach Sitzungstagen

bezahlt, von denen es im Durchschnitt 14 pro Monat gab.2 Der Vorsitzende

erhielt 60, die Beisitzer erhielten 50 RM pro Tag.3 Die Mitglieder der Unter-

ausschüsse erhielten keine Vergütung, sondern wurden lediglich von ihren

Arbeitgebern für die Dauer ihrer Tätigkeit im Ausschuß freigestellt.

Im nachfolgend geschilderten Vorgang um die Bezahlung der Ausschuß-

mitglieder zeigt sich, welch einen hohen Stellenwert die örtliche britische

Militärregierung im Gegensatz zu den deutschen Stellen der Entnazifizierung

beimaß:

In einem vertraulichen Schreiben an den Oberbürgermeister schlug die

Militärregierung Remscheid am 27. Mai 1947 vor, die Bezahlung für Mitglie-

der des Hauptausschusses von 400 RM brutto bis auf 400 RM netto monat-

1 Vgl. HastaD NW 1029-Gen.2.
2 Vgl. Kap. 2.2.3.
3 Vgl. StaRs D100-47. Nach der Währungsreform 1948 wurden die gleichen
Beträge in DM gezahlt.
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lich zu erhöhen, wenn sich jedes Mitglied verpflichte, mindestens 20 volle

Arbeitstage im Monat zu arbeiten. Zur Begründung hieß es:

It is recognized that the Panel is doing important full-time work and it
is suggested that, if they could obtain this extra money, it would be an
encouragement to their initiative and zeal. It would be appreciated, if
this suggestion would be treated in a confidential manner, as it is un-
derstood that an increase in salary has only been granted in one other
area.1

Remscheid hätte also bei der Bezahlung seiner Hauptausschußmitglieder

eine Vorreiterrolle übernommen. Doch hielt der Haupt- und Finanzausschuß

in einem Schreiben vom 9. Juni an die Militärregierung eine Erhöhung der

Entschädigung nicht für angemessen, da schon das bisher gezahlte Gehalt

von 400 RM brutto dem eines Oberinspektors in der Stadtverwaltung ent-

spreche, der dafür 27 Tage im Monat arbeiten müsse, die Ausschußmitglie-

der aber nur 20:

Eine bevorzugte Herausstellung der Mitglieder des Entnazifizierungs-
ausschusses müßte aber zu Rückwirkungen auf die Beamten und Ange-
stellten mit langjähriger Vorbildung führen, die der Haupt- und Finanz-
ausschuß nicht glaubt, auf sich nehmen zu dürfen.2

Für die Stadt war die Entnazifizierung nur ein Problem unter vielen und

daher eine besondere Bevorteilung der Entnazifizierer nicht erwünscht.

3.3.2. Der Fall Loose

Trotz ihres relativ guten Gehaltes - es entsprach wie erwähnt dem eines

Oberinspektors in der Stadtverwaltung - waren einzelne Entnazifizierer für

Bestechungsversuche anfällig. Direkt nachweisen läßt sich nicht viel, doch

darf auch für Remscheid angenommen werden, daß Korruption und Begüns-

tigung auf der Tagesordnung standen.3 Ein ehemaliges Mitglied des Entnazi-

fizierungsausschusses berichtete von Bestechungsversuchen, wies aber für

seine Person den Vorwurf der Bestechlichkeit zurück. Dieses Mitglied wußte

allerdings von einem Fall von Begünstigung zu berichten. Ein belasteter Nazi

1 StaRs D100-121a. Übersetzung [R.S.]: "Man erkennt an, daß der Haupt-
ausschuß wichtige Ganztagsarbeit verrichtet, und es wird nahegelegt, daß,
wenn sie diese Gehaltszulage erhalten könnten, es ein Ansporn für ihre Initia-
tive und ihren Eifer bedeuten würde. Man würde dankbar dafür sein, wenn
dieser Vorschlag in vertraulicher Weise behandelt würde, da dem Vernehmen
nach eine Gehaltserhöhung nur in einem einzigen anderen Bezirk gewährt
worden ist."
2 StaRs D100-121a.
3 Vgl. Krüger a.a.O. S.35.
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hatte aufgrund der Tatsache, daß er der Sohn eines FDP-Mitgliedes im Ent-

nazifizierungs-Hauptausschuß war, eine ungewöhnlich milde Beurteilung

erfahren.1

Darüber hinaus waren die folgenden Begebenheiten die einzigen Indizien,

die sich für Korruption und Begünstigung in den Akten finden ließen:

Nachdem der erste Vorsitzende des Hauptausschusses Anfang 1947 aus

gesundheitlichen Gründen sein Amt aufgegeben hatte, waren Gerüchte im

Umlauf, daß außer den gesundheitlichen noch andere Gründe eine Rolle

gespielt hatten, wie aus einem Artikel im Amtlichen Mitteilungsblatt hervor-

geht:

Herr Maximilian Loose mußte sich kürzlich ins Krankenhaus begeben.
[...] Seit diesem Zeitpunkt wurden in Remscheid Gerüchte verbreitet,
daß Herr Loose von seiner Stellung entlassen worden ist. Diese Ge-
rüchte entsprechen nicht der Tatsache und entbehren jeder Grundlage.
Personen, die solche Gerüchte verbreiten, werden von der Militärregie-
rung strafrechtlich verfolgt.2

Dieses Dementi verstärkte den Verdacht, daß die gesundheitlichen Gründe

nur vorgeschoben waren. Das oben erwähnte ehemalige Ausschußmitglied

bestätigte, daß Loose wegen Unregelmäßigkeiten entlassen worden war.3 Im

Oktober 1947 berichtete die "Freiheit":

Die Korruptionszustände im Büro des Vorsitzenden des Hauptaus-
schusses, Max Loose, müssen so enorme Formen angenommen haben,
daß die ehemalige Sekretärin ihre Mitarbeit ablehnte, ihr wurde darauf-
hin der Stuhl vor die Tür gesetzt.4

Im gleichen Artikel wurde Loose vorgeworfen, er habe den Fall des W.,

eines Mitinhabers einer Fabrik, über ein halbes Jahr lang verschleppt und

dafür Werkzeug im Wert von 1500 Reichsmark erhalten. Die Personalakte

des W. liefert dafür keine Beweise. Im Gegenteil wurde W. schon mit Wir-

kung vom 15. Februar 1946 die Weiterführung seiner leitenden Funktion in

der Fabrik untersagt, zu einer Zeit also, als der deutsche Ausschuß noch gar

nicht tätig war. Es ist allerdings auch denkbar, daß die Akte unvollständig ist.

1 Tonbandinterview David Thompsons mit einem ehemaligen Mitglied des
Remscheider Entnazifizierungs-Hauptausschusses vom 30.11.1988. [Herr
Thompson stellte mir freundlicherweise dieses Tonband zur Verfügung.]
Vgl. auch Thompson: Die Entnazifizierung in Remscheid a.a.O.
2 Amtliches Mitteilungsblatt Nr.163 (8.3.1947), S.1.
3 Vgl. das Tonbandinterview a.a.O.
4 Freiheit 3.10.1947.
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3.3.3. Der Fall U.

Bei der zweiten Unregelmäßigkeit, die aus den Akten zu erkennen ist,

handelt es sich um einen Fall von Begünstigung bzw. Strafvereitelung im Jahr

1948. Betroffen war erneut ein Vorsitzender des Remscheider Hauptaus-

schusses, U. Ein Mitglied des Berufungsausschusses Wuppertal war in einer

Strafakte auf den Nachweis gestoßen, daß ein Remscheider Gastwirt 1944

einen holländischen Zivilarbeiter bei der Gestapo denunziert hatte, woraufhin

dieser für neun Monate inhaftiert wurde. Das Berufungsausschußmitglied

gab diese Information an den Remscheider Hauptausschuß weiter, "um ihm

Gelegenheit zu geben zur Prüfung der Frage, ob ihm dieser Umstand bei der

Entnazifizierung und Kategorisierung des Gastwirts bekannt war."1

Als er sein Aktenstück zurückbekam, konnte er erkennen, daß man davon

keine Kenntnis genommen hatte. Er ließ daher am 9. März 1948 dem Rem-

scheider Hauptausschuß Fotokopien der Sache zukommen. Daraufhin ge-

schah folgendes:

Am 10. März 1948 erschien der Wirt [..] um neun Uhr morgens im
Rathaus Wuppertal zu einer Unterredung mit mir, nachdem er mich am
Vortage zur gleichen Zeit nicht hatte sprechen können. Auf meine
Frage, warum er käme und warum er ausgerechnet zu mir käme, ant-
wortete er sinngemäß folgendes: Am Samstag, dem 6. März 1948, sei
der Vorsitzende des Hauptausschusses Remscheid [...] bei ihm gewe-
sen und habe in seiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied irgendeines
Vereines mit ihm wegen der Miete seines Saales verhandelt, weil sein
Verein dort eine Veranstaltung plante. Nach Abschluß der Verhand-
lung habe [er] [..] ihm dann gesagt, nun müsse er ihm noch etwas mit-
teilen: es läge da eine Kleinigkeit gegen ihn vor, nämlich die Unterrich-
tung des Entn.-Ausschusses Remscheid über seine damalige Anzeige
gegen den Holländer. Er [..] käme nun heute zu mir, weil [der Vorsit-
zende] [..] ihm meinen Namen genannt habe als Urheber der Meldung;
er stellte ihm anheim, sich mit mir in Verbindung zu setzen, um vor
allem zu erreichen, daß ich nicht außerdem dem holländischen Konsu-
lat Mitteilung mache von seiner damaligen Anzeige.2

Der Vorsitzende des Remscheider Hauptausschusses hatte also sein inter-

nes Wissen über die Belastung seines Bekannten an diesen weitergegeben

und ihm darüber hinaus geraten, sich mit dem Mitglied des Wuppertaler

Berufungsausschusses in Verbindung zu setzen. Der Wirt, seit 1933

1 Aus dem Bericht des Wuppertaler Berufungsausschußmitglieds an den
Sonderbeauftragten für Entnazifizierung vom 16.3.1948 in HastaD NW
1037-Gen.253d.
2 Ebd.
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NSDAP-Mitglied, war in Remscheid lediglich in Kategorie V eingereiht

worden. Diese neue Belastung konnte ihm also erheblich schaden.

Das Wuppertaler Berufungsausschußmitglied meldete den Vorfall dem

Sonderbeauftragten für Entnazifizierung in Düsseldorf, der wiederum U. zur

Stellungnahme aufforderte.1 Die erste Antwort war so nichtssagend, daß der

Sonderbeauftragte ausdrücklich eine Stellungnahme im einzelnen verlangte,

die innerhalb von zwei Wochen abzugeben war.2

U. gab sich wieder wortreich, mußte aber im wesentlichen zugeben, daß die

Angaben seines Wuppertaler Kollegen stimmten3, der sogar zu einem persön-

lichen Gespräch zum Sonderbeauftragten bestellt wurde.4 Der Sonderbeauf-

tragte wiederum ließ sich aus Remscheid die Akten des Wirtes kommen.5

Gegen diesen wurde schließlich ein Strafverfahren eingeleitet, das dann aber

mit Zustimmung der Militärregierung im Dezember 1948 eingestellt wurde,

"da die vorhandenen Verdachtsgründe zur Überführung des Beschuldigten

nicht ausreichten."6

Der Vorsitzende U. erlitt keinen Schaden durch die Angelegenheit, ihm

wurde lediglich, wie aus einer Aktennotiz des Sonderbeauftragten für Entna-

zifizierung vom 5. Mai 1948 hervorgeht, "die Mißbilligung über sein Verhal-

ten zum Ausdruck gebracht."7

3.4. Die Beurteilung
Die Beurteilung der Betroffenen stützte sich neben den Angaben im Frage-

bogen auf die Aussagen von Entlastungs- und Belastungszeugen, von denen

zunächst die Rede sein soll. Weiter soll in diesem Kapitel der Versuch unter-

nommen werden, wichtige Beurteilungskriterien und ihren Wandel anhand

von Fallbeispielen darzustellen.

1 Vgl. ebd. das Schreiben des Sonderbeauftragten an U. vom 19.3.1948.
2 Vgl. ebd. das Schreiben U.´s vom 25.3.1948 und das Schreiben des Son-
derbeauftragten vom 2.4.1948.
3 Vgl. ebd. das Schreiben U.´s vom 8.4.1948. 
4 Das geht aus einem Schreiben des Entnazifizierungs-Hauptausschusses
Wuppertal vom 19.4.1948 an den Sonderbeauftragten ebd. hervor. 
5 Das geht aus dem Begleitschreiben des Remscheider Hauptausschusses zu
den Akten vom 20.5.1948 ebd. hervor. 
6 Ebd. Schreiben der Oberstaatsanwaltschaft Wuppertal vom 18.12.1948 an
den Sonderbeauftragten.
7 Ebd. Aktennotiz des Sonderbeauftragten vom 5.5.1948. 
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3.4.1. Entlastung und Belastung

Eine wichtige Rolle für die Entlastung der Betroffenen spielten die soge-

nannten "Persilscheine", Entlastungszeugnisse, die den Betroffenen "rein

wuschen". Einige Personen legten gleich Dutzende davon vor.1 Neben den

Entlastungsschreiben war es vorteilhaft, für die Verhandlung selbst Zeugen

benennen zu können.

Entlastungsschreiben von bekannten Antifaschisten erzielten die größte

Wirkung.2 Es wurde allerdings ein solcher Mißbrauch mit den Entlastungs-

schreiben betrieben - unbelastete Nachbarn, Bekannte oder auch fremde

Personen stellten sie gegen Gefälligkeiten oder aus Freundschaft massenhaft

aus -, daß sich der Remscheider Ausschuß zu einer öffentlichen Stellungnah-

me im Amtlichen Mitteilungsblatt veranlaßt sah:

In letzter Zeit haben die den Fragebögen beigefügten Entlastungs-
schreiben einen solchen Umfang angenommen, daß sich der Hauptent-
nazifizierungsausschuß gezwungen sieht, die Bevölkerung ernstlich zu
ermahnen, von der leichtfertigen Ausstellung solcher Erklärungen und
Leumundszeugnisse, die einer genauen Nachprüfung nicht standzuhal-
ten vermögen, Abstand zu nehmen. [...] Der Aufbau einer wahren
Demokratie ist in Deutschland nur dann möglich, wenn es gelingt, alle
ehemaligen aktiven und über den Rahmen bloßer Mitgliedschaft hin-
ausgehenden Nationalsozialisten aus einflußreichen Stellungen in öf-
fentlichen Ämtern und Privatunternehmen zu entfernen und durch
politisch und moralisch geeignete Personen zu ersetzen. Diesem nicht
entgegenzuwirken, sollte die Aufgabe der gesamten Bevölkerung sein.3

Stand am Anfang der Tätigkeit der Remscheider Ausschüsse die Sorge um

den Mißbrauch dieser Möglichkeit, Entlastungsgründe vorzuweisen, so war

die Entnazifizierung zum Ende hin so sehr zum Rehabilitationsinstrument

geworden, daß bei den im Amtlichen Mitteilungsblatt zur Verhandlung ange-

kündigten Fällen die Vorlage von Entlastungsschreiben gleich mit angeregt

wurde:

[Den Betroffenen] wird anheimgestellt, bis zum 15. Januar 1949 vier
eidesstattliche Erklärungen von Zeugen beizubringen, aus denen ihre
Haltung zum Nationalsozialismus klar hervorgeht. Die Aussteller die-

1 Vgl. den Kommentar in der "Freiheit" vom 14.10.1947 zu diesem Problem:
"Ein besonderes Kapitel der heutigen Zeit ist die Emsigkeit der Leute, die zur
Verschleierung ihrer Vergangenheit in allen Stadtwinkeln herumstöbern, um
Entlastungsunterschriften zu sammeln. Zu diesen zählt auch der ehemalige
Nazi-Bürgermeister Benscheid. [...]"
2 Vgl. die Empfehlung eines Antifaschisten für D. im Anhang (II).
3 Amtliches Mitteilungsblatt Nr.149 (7.12.1946), S.1. Die gleiche Stellung-
nahme wurde auch abgedruckt im Rhein-Echo vom 7.12.1946.
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ser Erklärungen dürfen nicht Mitglied der NSDAP gewesen sein und
nicht mit ihr sympathisiert haben. Dies sowie die genaue Anschrift der
Zeugen muß aus den Erklärungen ersichtlich sein. Sind dem Fragebo-
gen bereits früher solche Erklärungen beigefügt worden, sind weitere
nicht erforderlich.1

Entlastungszeugen zu finden, fiel demnach auch vielen der stärker Belaste-

ten nicht schwer. Dagegen waren nur wenige Belastungszeugen dazu bereit,

Erklärungen abzugeben oder gar in der Verhandlung auszusagen. Dafür gab

es verschiedene Gründe: Fast jede Familie hatte "ihren Nazi". Das führte zu

einer falschen Solidarität mit den Belasteten anderer Familien.2 Weiter konn-

ten gerade Personen in leitenden Stellungen Druck auf mögliche Belastungs-

zeugen ausüben:3

Man kann uns nicht vorwerfen, daß der kleine Mann bestraft würde,
während die Großen mit einem blauen Auge davonkämen. Leider ist es
aber so, daß viele Arbeitgeber beim Hauptausschuß durch Zeugen-
aussagen schwer belastet werden und die gleichen Zeugen ihre Aussa-
gen vor der Spruchkammer dann abschwächen oder widerrufen.4

Der Vorwurf: "Die Kleinen hängt man, die Großen läßt man laufen", der

vor allem von der KPD erhoben wurde5, entbehrte aus folgenden Gründen

nicht jeder Grundlage: Neben dem Druck, den Personen in leitenden Positio-

nen ausüben konnten, ist zu berücksichtigen, daß vermögende Personen -

wie etwa Fabrikanten - eher einen Bestechungsversuch machen konnten als

etwa einfache Arbeiter mit einer gleich schweren Belastung. Ferner gaben die

Popularität, die manche schwer belasteten Personen noch besaßen, und die

Ausnutzung ihrer alten Verbindungen ihnen weit mehr die Möglichkeit, Ent-

lastungsschreiben und Entlastungszeugen beizubringen, als es vergleichswei-

se weniger Belasteten möglich war.

Neben den unwilligen Belastungszeugen gab es noch die Denunzianten, die

z.B. hofften, einen ihrer Karriere im Wege stehenden Kollegen durch Verun-

glimpfung als Nazi behindern zu können. Zwei Beispiele aus den Akten illu-

strieren mögliche Motive der Denunzianten:

H., Teilhaber eines Kinos in Remscheid-Lennep, klagte auf Ausschluß

seines Mitteilhabers M., der die Teilhaberschaft von der Witwe M. übernom-

1 Amtliches Mitteilungsblatt Nr.1 (8.1.1949), S.2.
2 Vgl. Knappstein a.a.O. S.674.
3 Vgl. auch Kap. 3.5.2.
4 Vgl. Rhein-Echo, 1.2.1947 (Interview mit dem Vorsitzenden des Haupt-
ausschusses, Max Loose). Mit "Spruchkammer" ist der Ausschuß gemeint.
5 Vgl. unten Kap. 3.6.4.
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men hatte. Die Witwe M. verleumdete H. gegenüber dem Personal und er-

reichte dadurch, daß es eine Eingabe an den Entnazifizierungsausschuß rich-

tete, in der H. als aktiver Nationalsozialist bezeichnet und zum Ausdruck

gebracht wurde, daß auch Witwe M. die Entfernung von H. aus dem Betrieb

wünsche.1 In diesem Fall waren die Gründe für die Denunziation wirtschaftli-

cher Art.

Im zweiten Fall war ein Nachbarschaftsstreit der Auslöser für die Denun-

ziation. Herr Sch. behauptete in einem Schreiben an den Berufungsausschuß

vom 6. September 1948, der Fuhrunternehmer K., der gerade seine Verhand-

lung vor dem Ausschuß gehabt hatte, habe die Mitglieder des Berufungsaus-

schusses "Verbrecher" genannt. Daraufhin beantragte der Ausschuß am 18.

September 1948 in einem Schreiben an den Sonderbeauftragten für Entnazifi-

zierung die Strafverfolgung des K. Am 14. April 1949 wurde K. in einer

öffentlichen Verhandlung vor dem Remscheider Schöffengericht mangels

Beweises freigesprochen. Der Zeuge Sch. war mit einer mit K. verfeindeten

Nachbarsfamilie liiert, von der er ein weibliches Familienmitglied, wahr-

scheinlich seine Freundin, als Zeugin angegeben hatte. Daher wurden die

Zeugen vom Gericht als parteiisch gewertet.2

3.4.2. Die Beurteilungskriterien der Ausschüsse

Für einen als Nazi Belasteten gab es drei Möglichkeiten der Behandlung

durch den Ausschuß. Entweder er wurde an die Militärregierung überwiesen,

was nur wenige Male geschah - wie gezeigt wurde3 -, oder er kam in die

Kategorie III (mit Sanktionen) oder Kategorie IV (mit oder ohne Sanktio-

nen). Die Kategorie IV war für die "Mitläufer" der NSDAP vorgesehen.

Damit waren Parteimitglieder gemeint, die lediglich "nominelle" Mitglieder

gewesen waren und den Zielen der Alliierten nicht feindlich gegenüberstan-

den.

Nach der Kontrollratsdirektive Nr.24 war eine Person mehr als nur nomi-

nelles Mitglied, wenn sie ein Amt in der NSDAP oder ihren angegliederten

1 Der Vorgang in HastaD NW 1037-Gen.51. Die Darstellung des Falles
beruht auf einer Schilderung des H. Aus der Akte geht nicht hervor, ob sich
diese Schilderung als wahr erwiesen hat. Sollte sie es nicht sein, so wäre H.
der Denunziant.
2 Ebd.
3 Vgl. Kap. 2.3.2.
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Organisationen innegehabt hatte, wenn sie in irgendwelche Nazi-Verbrechen,

Verfolgungen oder Diskriminierungen verwickelt war, sich offen zum Natio-

nalsozialismus bekannt hatte, oder wenn sie freiwillig der NSDAP oder ihren

Führern wesentliche moralische oder materielle Unterstützung hatte zukom-

men lassen.1

Ab der Übernahme der Verantwortung für die Entnazifizierung durch deut-

sche Stellen verschob sich die Bewertung. Personen, die zu Beginn der Ent-

nazifizierung in Kategorie III eingereiht worden wären, kamen jetzt in IV,

ehemalige Parteigenossen wurden nun auch in V eingeordnet.2

Diese Verschiebung hat in Remscheid später als anderswo eingesetzt. Noch

im Juli 1947 stellte der Remscheider Oberbürgermeister in einem Schreiben

an den Regierungspräsidenten3 fest, daß der Remscheider Hauptausschuß

eine Einreihung von ehemaligen Parteigenossen in Kategorie V generell

ablehne. Der Oberbürgermeister hatte beim benachbarten Rhein-Wupper-

Kreis und beim Ausschuß für den Stadtkreis Düsseldorf telefonisch in Erfah-

rung gebracht, daß dort ehemalige Parteigenossen auch in Kategorie V ein-

geordnet wurden.4

Aus den Verhandlungsprotokollen, aber auch aus den immer wiederkehren-

den Formulierungen in den Entlastungsschreiben, lassen sich die Kriterien

erkennen, nach denen die Beurteilung der Fälle erfolgte. Ausgangspunkt

waren die obengenannten Merkmale aus der Kontrollratsdirektive 24 für

Personen, die mehr als nur nominelle Parteimitglieder waren:

Zu Beginn der Entnazifizierung hatten sich die amerikanischen bzw. die

britischen Behörden bei der Beurteilung der Fälle fast ausschließlich auf die

aus den Fragebögen ersichtlichen formalen Belastungen gestützt, die den

Betroffenen allein schon dadurch erwuchsen, daß sie lange Zeit Mitglied der

NSDAP und anderer Nazi-Organisationen gewesen waren oder dort sogar

Ämter innegehabt hatten. Nach der Einrichtung deutscher Ausschüsse ab

1 Vgl. den Text der Direktive bei Wolfgang Friedmann: The Allied Military
Government of Germany. London 1947. [= Keeton, George W. und Georg
Schwarzenberger: The Library of World Affairs No. 8 ], S.308ff.
2 Vgl. auch die Statistik in Kap. 2.5.3.
3 Vgl. das Schreiben vom 14.7.1947 in StaRs D100-94 (Original) und
HastaD NW 1037-Gen.346 (Durchschlag). Vgl. zu diesem Schreiben auch
Kap. 3.5.2.
4 Vgl. ebd. die Notiz über die telefonische Auskunft als Anhang zu dem
Schreiben.
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April 1946 nahm das Gewicht dieser formalen Belastungen immer weiter ab.

Seit der Übernahme der Verantwortung für die Entnazifizierung durch die

Deutschen standen vollends die Handlungen des Betroffenen in seinem Amt

bzw. während seiner Parteimitgliedschaft im Vordergrund.1 Die folgenden

Fallbeispiele belegen diese Tendenz und zeigen Möglichkeiten der Be- und

Entlastung konkret auf.

Der Volksschullehrer Z. gehörte seit dem 27. April 1933 der NSDAP an,

war Mitglied und Zellenwalter der NSV und war im Korps der politischen

Leiter. Als Amtsleiter der Ortsgruppe Remscheid wurde er am 5. Juni 1945

verhaftet und bis zum 27. Dezember in den Internierungslagern Wuppertal

und Hemer interniert. Er verlor seinen Arbeitsplatz, ein Berufungsantrag vom

26. Oktober 1946 wurde abgelehnt, und Z. wurde am 20. Mai 1947 vom

Hauptausschuß in Kategorie III/1 eingestuft.2

Der Fall des Handelsvertreters P. dagegen, der ähnliche formale Belastun-

gen aufwies, verlief anders, weil seine Verhandlung sich verzögerte. P. war

vom 28. Mai bis 19. Dezember 1945 in seiner Eigenschaft als ehemaliger

Ortsgruppengeschäftsführer der NSDAP, der er seit 1932 angehört hatte,

interniert. Er war - jeweils von 1933-45 - Mitglied von DAF, NSV und dem

NS-Reichsbund für Leibesübungen als Vereinsführer. Außerdem gehörte er

dem Reichskolonialbund und dem Reichsluftschutzbund an. Ein erster von

ihm am 2. Oktober 1946 ausgefüllter Fragebogen scheint nicht bearbeitet

worden zu sein. Erst am 13. August 1947 füllte P. erneut einen Fragebogen

aus.

In einem Entlastungsschreiben vom 18. November 1947 führte M., ein

Jugendfreund des P., gleich drei typische Entlastungsgründe für ihn an, die

darauf abzielten, eine nur nominelle Mitgliedschaft zu beweisen: 1. P. habe in

seinem Amt als Vereinsleiter nie als Nationalsozialist gehandelt. 2. P. habe

Widerstand gegen die Partei geleistet. 3. P. habe Kritik an der Partei geübt:

[...] Herr P. hat dann den Verein geleitet, wobei ihm niemals die Ten-
denzen der Partei als Richtschnur dienten, sondern hauptsächlich sich
nach den alten demokratischen Grundsätzen der Deutschen Turner-
schaft und deren alten Turngepflogenheiten gerichtet hat. Er hat also

1 Vgl. die gleiche Beobachtung bei Krüger a.a.O. S.142.
2 Zur Kategorie III/1 vgl. Kap. 2.3.2. Diese und alle folgenden nicht anders
belegten Informationen aus den Personalia des Bestandes HastaD NW 1017.
Wie in der Einleitung dargelegt, sind die Akten unter dem jeweiligen Namen
archiviert, der aus Datenschutzgründen nicht genannt werden darf. 
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auch sein Amt nicht propagandistisch ausgenutzt [...]
Daß Herr P. kein 100% tiger Nationalsozialist war, geht aus der Tat-

sache hervor, daß er unverantwortliche Anordnungen des Ortsgrup-
penleiters verschiedentlich sabotiert hat. Ich entsinne mich sehr gut,
daß er in einer großen Mitgliederversammlung offen gegen eine Einmi-
schung des Ortsgruppenleiters in recht deutlicher Art Stellung genom-
men hat und dabei erklärte, daß er sich ein solches Diktat nicht gefallen
ließe. [...]
Aus vertraulichen, privaten Gesprächen, die häufiger zwischen uns

beiden stattfanden, habe ich immer wieder bestätigt gefunden, daß P.
viel mehr Turner als Nationalsozialist und noch weniger ein Politiker
war. Er hat des öfteren Kritik an Partei und Regierungsmaßnahmen
wie auch an einzelnen, führenden Personen, wie Hitler, Ley usw., ge-
übt. [...]

P. konnte zwar noch weitere Entlastungsschreiben vorlegen, doch ergaben

Ermittlungen des Hauptausschusses, daß er noch 1944 bei dem damaligen

Ortsgruppenleiter eine Frau K. wegen "defätistischer Äußerungen", die sich

wahrscheinlich auf den Krieg bezogen haben, angezeigt hatte. Im Protokoll

der Verhandlung vom 6. Februar 1948 heißt es:

Diese Handlungsweise in Verbindung mit seiner seit 1940 innegehab-
ten Stellung eines Ortsgruppengeschäftsführers unterstreicht und be-
weist seine nat.soz. Gesinnung. Daß Frau K. aufgrund guter Beziehun-
gen mit einer nur kurzen Inhaftierung davonkam, ist nicht das Ver-
dienst des P. P. wußte als Geschäftsführer der Ortsgruppe, daß derarti-
ge Äußerungen während der letzten Kriegsjahre in der Regel sehr
scharf geahndet wurden.

Dem Ausschuß war die Belastung des P. also bewußt. Trotz der Entla-

stungsschreiben wurde an seiner "nationalsozialistischen Gesinnung" nicht

gezweifelt. P. war damit kein nur nominelles Mitglied nach der Verordnung

Nr. 24. Dennoch wurde er nur in die Gruppe der Mitläufer eingereiht, in

Kategorie IV also, allerdings unter Sperrung seiner Konten. Noch ein Jahr

zuvor wäre P. mit hoher Wahrscheinlichkeit in Kategorie III eingestuft wor-

den.

Der schon erwähnte Lehrer Z. bemühte sich ebenfalls um Entlastungs-

schreiben, die bezeugten, daß er kein wirklicher Nationalsozialist gewesen

war. Die Duldung Andersdenkender wurde als Entlastungsgrund angesehen.

So heißt es in einer "eidesstattlichen Erklärung" des Zeugen R. vom 18. Juni

1947:

[...] Als Angehöriger der 1937 verbotenen "Christl. Versammlung"
(Darbysten) war meine Stellungnahme zum Nationalsozialismus als
eine ablehnende bekannt. Ich durfte dann aber bald die erfreuliche
Feststellung treffen, daß ich dieserhalb Herrn Z. keineswegs zu scheuen
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oder gar zu fürchten brauchte. [...]

Z. beauftragte einen Rechtsanwalt damit, für ihn die Wiederaufnahme sei-

nes Verfahrens zu beantragen. Mit Schreiben vom 7. November 1947 lehnte

der Berufungsausschuß diesen Antrag ab:

In der Berufungsverhandlung vom 20.8.46 wurde durch Vernehmung
der von amtswegen geladenen Zeugen festgestellt, daß Z. ein über-
zeugter Nationalsozialist war, sich als Zellenwalter der NSV und Orts-
gruppenschulungsleiter der Partei betätigte, so daß in mehrfacher Be-
ziehung die Voraussetzungen einer zwangsläufigen Entfernung vorlie-
gen. Z. ist hiernach für die Ausübung seines Lehrerberufes politisch
untragbar, so daß die Ablehnung seiner Wiedereinstellung zu Recht
erfolgte. Eine andere Beurteilung des Falles läßt sich aus dem vorge-
legten politischen Entlastungsmaterial nicht entnehmen, so daß eine
erneute Verhandlung zu dem gleichen Ergebnis führen würde.

Eine weitere eidesstattliche Erklärung führte schließlich doch noch zur

Wiederaufnahme des Falles. Eine Zeugin R. konnte nicht nur aussagen, daß

Z. sich in seinem Amt nicht als Nationalsozialist zu erkennen gegeben hätte,

sondern wußte von einem Vorfall zu berichten, von dem sie anscheinend

hoffte, daß er als Widerstand gegen das Regime eingeschätzt wurde:

[...] Zwei meiner Kinder waren bei ihm im Unterricht, und ich habe
nie bemerkt, daß Herr Z. versucht hat, auf die Kinder, deren Eltern
gegen den Nationalsozialismus eingestellt waren, politisch einzuwirken.
Obwohl ich nie mit der Partei sympathisiert habe und nie einer NS-Or-
ganisation angehört habe, welches Herr Z. auch wußte, hat er meinem
Sohne monatelang kostenlosen Privatunterricht gegeben, damit mein
Sohn in die höhere Schule aufgenommen werden konnte. Auch hierbei
hat er nie versucht, uns für die Partei zu interessieren.
Gegen Ende März 1945 wurden die Jahrgänge 1929/30 aufgerufen,

sich zum Dienst mit der Waffe zu stellen. Mein Sohn Rudi wurde eben-
falls eingezogen, verließ aber nach einigen Tagen seine Einheit und
kehrte nach Hause zurück. Trotzdem hat Herr Z. es durchgesetzt -
gegen den ausdrücklichen Befehl der HJ -, daß mein Sohn nicht von
der Polizei geholt wurde, da bereits ein Sohn von mir gefallen und
einer vermißt war. Herr Z. setzte sich dadurch in hohem Maße in Miß-
kredit. [...]

Im Protokoll des Hauptausschusses vom 31. März 1948 heißt es:

In Sachen Z. (Wiederaufnahmeverfahren) hat der Hauptausschuß
Kategorie III/2a entschieden. Z. war Parteimitglied seit 27.4.1933. Er
bekleidete in derselben den Rang eines Ortsgruppenamtsleiters, in der
NSV den eines Zellenwalters. Ferner übte er im NS-Lehrerbund die
Funktion eines Kassenwartes aus. Die vom Hauptausschuß vernomme-
nen Zeugen konnten Z. im wesentlichen politisch nicht entlasten. Nur
die Aussagen des Zeugen P. haben den Ausschuß bewogen, Z. in die
oben angeführte Kategorie einzustufen. Ferner ist der Hauptausschuß
zu der Überzeugung gelangt, Z. in der Arbeit eines kleinen Angestell-
ten zu belassen, aber unter keinen Umständen als Pädagogen zu befür-
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worten.

Der in dem Protokoll genannte Entlastungszeuge P. hatte behauptet, daß Z.

sich für ihn dahingehend eingesetzt habe, daß er sein Gewerbe behalten

konnte, und ihm in einem Streit mit einem Blockleiter beigestanden habe.

Letzteres wurde vom Ausschuß wahrscheinlich als ein Akt des Widerstandes

aufgefaßt.

Z. legte auch gegen diesen Bescheid Berufung ein. In der Berufungsver-

handlung vom 6. Oktober 1948 hatte er zu seiner Entlastung ungewöhnlich

viele Erklärungen vorzuweisen: Dreizehn einzelne Entlastungsschreiben,

ferner eine von sechs ehemaligen Kollegen und eine von 44 Elternteilen sei-

ner ehemaligen Schüler unterschriebene Entlastungserklärung. Vor allem die

Behauptungen der Zeugen, daß Z. bei seinen Schulungsvorträgen nicht im

Sinn des Nationalsozialismus gesprochen habe, bewogen den Berufungsaus-

schuß, auf Kategorie IV ohne Vermögenssperre zu entscheiden. Z. konnte in

seinen Beruf zurückkehren.

Auch der Verdacht des Nutznießertums und der menschenunwürdigen

Behandlung führte zu strenger Beurteilung. Der Fabrikant O., der in einem

Lager mehrere hundert Russinnen untergebracht hatte, die in seinem Betrieb

als Zwangsarbeiterinnen arbeiten mußten, wurde beschuldigt, die Fremdar-

beiterinnen mißhandelt zu haben. Außerdem sollte die Verpflegung schlecht

gewesen sein. Als daher einige der Frauen einmal aus dem Garten eines

Nachbarn Kohlrabi und Möhren gestohlen hatten und sich dieser Nachbar

daraufhin bei O. beschwerte, geschah folgendes:

O. hat dann die Russin an Ort und Stelle vernommen und ist mit ihr
hinter die Bohnenstangen gegangen und [hat] das Mädchen derart
mißhandelt, daß der Spazierstock, den Herr O. bei sich trug, entzwei-
geschlagen wurde. Dann ist das Mädchen mit blutigem Oberkörper und
zerrissenen Kleidern schreiend in die Baracke gelaufen. O. hat den Rest
seines Spazierstockes in den Gartenboden gesteckt, welcher dann von
dem Zeugen Ch. B. noch bis heute aufgehoben wurde.1

O. durfte den Betrieb nicht weiter führen und wurde vom Hauptausschuß

am 6. Juni 1947 in Kategorie III/1 eingestuft, eine Berufungsverhandlung am

8. Oktober 1947 bestätigte diese Entscheidung. Eine Wiederaufnahme des

Verfahrens ohne weitere Entlastungsgründe wurde vom Berufungsausschuß

am 7. November 1947 abgelehnt.

O. erwirkte dennoch die Wiederaufnahme seines Falles. In der Verhandlung

1 Undatierter Bericht in der Personalakte des O.
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vom 3. Mai 1948 sagten die Belastungszeugen aus, sie hätten das Schlagen

nicht direkt mitangesehen. Andere in den Unterlagen genannte Belastungs-

zeugen waren bei der Verhandlung nicht anwesend. Es kann nur spekuliert

werden, ob sie von O. bestochen oder eingeschüchtert worden sind. Weniger

wahrscheinlich ist es in diesem Fall, daß es sich um Denunzianten handelte.

Einem Zeugen, der behauptete, daß die Verpflegung im Fremdarbeiterlager

des O. nicht gut war, standen sechs Zeugen gegenüber, die das Gegenteil

aussagten, darunter zwei ehemalige Köchinnen. Hier zeigt sich eine natürli-

che Schwäche des Verfahrens: Häufig geschah es, daß Zeugen zur Entla-

stung vernommen wurden, die selbst als Belastete infrage kamen.1

O. konnte Dutzende Entlastungsschreiben vorweisen und am 19. Mai 1948

in der Verhandlung vor dem Berufungsausschuß mit mehreren Rechtsanwäl-

ten auftreten. Er wurde in Kategorie IV ohne Sanktionen eingereiht und

konnte daher seinen Betrieb wieder übernehmen. Dieser Fall illustriert ein-

drucksvoll, was für Möglichkeiten einflußreiche Personen bei ihrer Verteidi-

gung haben konnten.

3.5. Exemplarische Fälle

3.5.1. Die Entnazifizierung des B.2

Das folgende Beispiel soll umfassend darstellen, wie die Entnazifizierung

eines problematischen Falles verlaufen konnte. Hier werden nicht nur noch

einmal die Bewertungskriterien der Ausschüsse und deren Wandel deutlich,

sondern auch der mögliche bürokratische Aufwand und die zeitliche Abfolge

des Verfahrens.

Zuerst entlassen und in die Kategorie III mit Beschäftigungsbeschränkung

13 eingestuft, gelangte der Betroffene B. schließlich in Kategorie V und war

entlastet! Zeitlich erstreckte sich der Fall über den Zeitraum von 1945 bis

1949. Die letzte Entscheidung wurde nicht mehr in Remscheid, sondern vom

1 Ein weiteres Beispiel ist der Fall des Fabrikanten D., der 1933 die NSDAP
im Stadtrat vertreten hatte. Ihm diente ein anderes ehemaliges NSDAP-Rats-
mitglied als Entlastungszeuge.
2 Aus einer Remscheider Akte im Bestand HastaD NW 1017-Personalia.
Alle folgenden nicht anders belegten Informationen stammen aus dieser Akte.
Wie in der Einleitung dargelegt, sind die Akten unter dem jeweiligen Namen
archiviert, der aus Datenschutzgründen nicht genannt werden darf.
3 Zu den Beschäftigungsbeschränkungen vgl. Kap. 2.3.2.
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Wuppertaler Berufungsausschuß gefällt.

B., geboren am 14. August 1895, war von Beruf erster Hauptwachtmeister

in der Strafanstalt Lüttringhausen gewesen.1 Seine Belastungen waren: Mit-

gliedschaft in der NSDAP 1937-45, im SA-Musikzug 1938-45 (Rottenführer

seit 1943), im Reichsbund der Deutschen Beamten (RdB) 1934-45, in der

NSV 1934-45, im Volksbund für das Deutschtum im Ausland (VDA)

1938-45, im Reichskolonialbund 1936-45 und im NS-Reichskriegerbund

1924-45.2

Bereits am 2. Mai 1945 füllte B. einen Fragebogen aus. Die Militärregie-

rung, die mehr nach den formalen Belastungen entschied - und da wog seine

NSDAP-Mitgliedschaft erst ab 1937 nicht so schwer -, beschloß am 28.

November 19453, B. in seiner Stellung zu belassen. Nach der Bildung der

deutschen Ausschüsse wurde der Fall erneut überprüft. Eine Erklärung von

W. B., seit dem 20. September 1944 B.´s Arbeitskollege, vom 1. November

1945 hat wahrscheinlich die Wiederaufnahme des Falles verursacht:

B. fiel mir durch sein unerhört herrisches Wesen und seine dauernden
Provozierungen auf. Er trug dauernd das Parteiabzeichen und tat sich
im nazistischen Sinne hervor.

W. B. gab weiterhin an, daß er gehört habe, daß B. ein Schläger sei und

1941 an der Mißhandlung des Häftlings H. B. beteiligt gewesen sei.

Noch bevor er am 13. November 1946 zum zweiten Mal einen Fragebogen,

diesmal den zwölfseitigen, ausfüllen mußte, reichte B. am 24. Oktober 1946

eine Erklärung zu seiner Verteidigung ein. Der zuständige Unterausschuß bei

der Strafanstalt Lüttringhausen verhandelte den Fall am 6. Dezember 1946,

und der Vorsitzende, Pfarrer K., hielt in einem handschriftlichen Protokoll als

Ergebnis fest:

Der I. Hauptwachtmeister B. hat sich viele Jahre bei der Musikkapelle
der SA betätigt. Nicht allzulange nach seinem Eintritt in die NSDAP
wurde er zweimal auffallend schnell befördert. Ganz allgemein galt er
als ein fanatischer Anhänger des Nationalsozialismus; das war das
durchgängige Urteil sowohl der hiesigen antifaschistisch eingestellten
Beamten wie das der Gefangenen, besonders der politischen Gefange-
nen. Hinzukommt der Umstand, daß er die Gefangenen häufig geschla-
gen und zum Teil übel mißhandelt hat; hinterher suchte er dann diese
öfter zu besänftigen, um zu verhüten, daß Anzeige gegen ihn erstattet
würde. Infolgedessen war er bei den Gefangenen äußerst verhaßt; auch

1 Vgl. Fragebogen des A.B. vom 2.5.1945.
2 Eintragung in dem Formular "Case Summary".
3 Eintragung in dem Formular "Fragebogen Action Sheet".
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Hinterhältigkeit und Mangel an Offenheit machten ihm diese immer
wieder zum Vorwurf. Der Ausschuß schlägt daher vor, B., der weder
politisch noch praktisch tragbar ist, aus dem Dienst zu entlassen.

B. wurden damit im wesentlichen vier Vorwürfe gemacht. Erstens seine

formale Belastung: Er sei im SA-Musikkorps aktiv und Mitglied der NSDAP

gewesen. Zweitens: Er sei ein "fanatischer" Anhänger des Nationalsozialis-

mus gewesen, was impliziert, daß er seine Überzeugung nach außen hin

deutlich vertreten hat. Drittens: B. sei aufgrund seiner Beförderungen als ein

Nutznießer des Systems zu betrachten. Viertens: B. sei ein gewalttätiger

Mensch und habe sich durch Mißhandlungen schuldig gemacht.

Die Einschätzung und Empfehlung des Unterausschusses wurde vom

Hauptausschuß übernommen. In seinem Protokoll vom 10. Februar 1947

heißt es:

Aus dem Fragebogen des Hauptwachtmeisters [...] geht hervor, daß
derselbe am 1.5.1937 in die Partei eingetreten ist. Ferner war er Mit-
glied der SA und bekleidete in derselben den Rang eines Rottenführers.
Weiterhin war er in der NSV, VDA, Reichsbund der deutschen [Beam-
ten], Reichskolonialbund und NS-Reichskriegerbund. Der Unteraus-
schuß schildert B. als einen aktiven Nazi und lehnt ihn aus diesem
Grunde ab. Weiter geht aus der beiliegenden Vernehmung des ehemali-
gen Gefangenen W. B. hervor, daß B. an Mißhandlungen von Inhaf-
tierten teilgenommen hat. Der Hauptausschuß ist aus diesem Grunde
zu der Bewertung gekommen: "Compulsory removal."

Das bedeutete die "zwangsweise Entlassung". Der "Fragebogen Action

Sheet" der Militärregierung enthält mit Datum vom 11. März 1947 den Ver-

merk, daß die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf darüber informiert

worden sei, daß B. entlassen werden müsse.

B. legte am 11. April gegen die Entlassungsverfügung der Militärregierung

Berufung ein. Am 30. April verfaßte er ein fünfseitiges Schreiben, das er mit

englischer Übersetzung an den Hauptausschuß in Remscheid schickte. Darin

schilderte er ausführlich sein Handeln und die Umstände, die ihn seiner Mei-

nung nach entlasteten. In der Anlage befanden sich elf eidesstattliche Erklä-

rungen. Außerdem benannte B. fünf Zeugen für die Vernehmung in der Ver-

handlung.

Die eidesstattlichen Erklärungen enthalten nahezu ausschließlich Formulie-

rungen, die als Topoi der "Gattung" der Entlastungsschreiben bezeichnet

werden können. Es wurde versucht, die formale Belastung des B. abzu-

schwächen. Der Kaufmann W.G. schrieb:
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Er wurde durch seine Beamtenstellung 1937 in die NSDAP gezwun-
gen [...] Wenn die Einstufung "Mitläufer" der NSDAP gewesen zu
sein, sinngemäß angewandt wird, dann trifft diese auf B. ohne jeden
Vorbehalt zu.

Weiter sollte B. den Nationalsozialismus abgelehnt haben. Der Chorleiter

P.R. schrieb: "In vertraulichen Unterhaltungen machte er absolut keinen Hehl

aus seiner Abneigung gegen den Nationalsozialismus." E. H., Bandagist:

Zum Schluß möchte ich noch erwähnen, daß B. nie als Aktivist ange-
sprochen werden kann, da sein ganzes politisches Denken und Handeln
stets demokratische Gesinnung zeigte.

Der Hauptwachtmeister G. S. bescheinigte dem B.: "Es ist mir auch nichts

[sic!] bekannt, daß Sie jemals Propaganda für die Partei getrieben oder Mit-

glieder geworben haben." Der Kaufmann W. H. erklärte: "Ein Militarist war

er ebenfalls nicht." E. I.: "Herr B. übte stets Kritik an den Maßnahmen der

damaligen Regierung." M. J.: "Überhaupt konnte man aus seinem Verhalten

merken, daß er kein Nationalsozialist war."

Weitere Entlastungszeugen waren ehemalige Kollegen B´s und ehemalige

Strafgefangene, die ihm bescheinigten, daß er ein ehrenwerter Mensch war

und keine Mißhandlungen vorgenommen hatte:

Der Hilfsbeamte G. F.:

In Sachen H. B.[gemeint ist der mißhandelte Gefangene] erkläre ich
an Eidesstatt, daß Herr Hauptwachtmeister B. aus Lüttringhausen mit
dieser Angelegenheit überhaupt nichts zu tun hat, da Herr B. erstens
außer Dienst war und zweitens erschien, als obige Angelegenheit für
die Beamten, welche im Dienst waren, erledigt war!

Hilfsaufseher E. H.: "Herr B. war ein pflichtbewußter, korrekter Vorge-

setzter." Auch M. P., Vorstandsmitglied des Vereins ehemaliger Konzentra-

tionäre des Kreises Geldern, war Häftling in Lüttringhausen und behauptete,

B. habe die Häftlinge immer korrekt behandelt. Am 12. April 1945 habe er

ihm sogar das Leben gerettet. Gestapo und Polizei hatten 60 Häftlinge einge-

fordert. B. habe ihm einen Wink gegeben und ihn zurückgeschickt. Die 60

Häftlinge wurden erschossen.

Der ehemalige Strafgefangene R. B.:

Den Herrn Hauptwachtmeister B. kenne ich seit meiner Inhaftierung,
d.h. seit dem Jahr 1937. Ich bestätige hiermit, daß ich während meiner
Inhaftierung von 1937 bis 1943 in Lüttringhausen mit demselben gut
ausgekommen bin und ich nichts Nachteiliges über Herrn B. sagen
kann.

Der Handelsvertreter und ehemalige Häftling W. Ba.:

In den siebeneinhalb Jahren Aufenthalt in der Strafanstalt Lüttringhau-
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sen hatte ich Gelegenheit genug, die Mentalität des Beamten B. zu
studieren und zwar gründlich zu studieren. Er ist ein Mensch, der in
seinem Berufe schon unendlich viel Gutes getan hat, und es wäre für
[den] Strafvollzug ein Abbruch, wollte man Herrn B. entfernen.

Das fünfseitige Schreiben zu seiner Entlastung hatte für B. keine Auswir-

kung, weil inzwischen das Kategorisierungsverfahren eingeführt worden war.

Entsprechend seiner verfügten Entlassung wurde B. mit Einreihungsbescheid

vom 6. Juni 1947 in die Kategorie III/1 eingereiht, wogegen er am 16. Juni

sofort erneut Berufung einlegte.

B. fügte drei weitere eidesstattliche Erklärungen bei. Die erste bezog sich

erneut auf die formale Belastung: M. Pa. bescheinigte, daß B. nicht freiwillig

in das SA-Musikkorps eingetreten sei. Zweitens versuchte Dr. K. E., ein

Mitarbeiter des Justizministeriums in Düsseldorf, der von 1939 bis 1947

Leiter der Strafanstalt Lüttringhausen gewesen war, die Anschuldigung "fa-

natischer Nationalsozialist" zu entkräften: 

Er hat nicht zu denjenigen Beamten gehört, die auf ihre Zugehörigkeit
zur Partei besonderen Wert gelegt haben. [...] Ich betrachte ihn als
typischen Mitläufer, m.E. kann er als Aktivist nicht angesehen werden.

Zu dem Vorwurf des obengenannten Belastungszeugen, des Arbeitskolle-

gen W. B., B. habe 1941 den H. B. mißhandelt, gab der ehemalige Häftling J.

K. eine Erklärung ab. Er behauptete, 1940 mit dem angeblich von B. mißhan-

delten Gefangenen H. B. in Köln eingesessen zu haben. Dabei habe dieser

ihm von den in Lüttringhausen erlittenen Mißhandlungen erzählt:

Jedoch habe der I. Hptw. B. mit der Angelegenheit nichts zu tun.
Derselbe habe die anderen Beamten von ihm abgehalten und habe ihn
anständig und menschlich behandelt.

Da die Mißhandlung 1941 stattgefunden haben sollte, konnte J. K. nicht

1940 mit H. B. über sie gesprochen haben. Es besteht daher die Möglichkeit,

daß diese Erklärung unwahr ist.

Am 30. August 1947 verhandelte der Berufungsausschuß Remscheid den

Fall B.:

Die Berufungsverhandlung ergab: B. trat 1920 in den Strafvollzugs-
dienst, wurde 1938 Hauptwachtmeister u. 1942 I. Hauptwachtmeister
bei der Strafanstalt Lüttringhausen. Es wurden gehört der Leiter der
Strafanstalt Lüttringhausen, Reg. Rat. Dr. E., u. vom Unterausschuß
der Strafanstalt der Vorsitzende, Gefängnispfarrer K. Pfarrer K. gab
an, es bestände auch nach neueren Ermittlungen noch der dringende
Verdacht, daß B. mehrfach an Mißhandlungen von Gefangenen betei-
ligt sei. Es seien hierüber inzwischen eine Reihe von Beschwerden
früherer Gefangener gegen B. eingegangen. Diese Beschwerden habe
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er kürzlich dem Hauptausschuß eingereicht. Die Anschriften der Be-
schwerdeführer könne er jedenfalls noch feststellen. Es wurde K. auf-
gegeben, den Verbleib der von ihm weitergereichten Beschwerden zu
ermitteln, hierüber baldmöglichst dem Berufungsausschuß zu berichten
u. notfalls die genauen Anschriften der Beschwerdeführer mitzuteilen.
[...] Die Sache wird zwecks weiterer Ermittlungen auf unbestimmte

Zeit vertagt, bis weitere Nachricht von K. eingeht. Zu dem neuen Ter-
min sollen Reg. Rat. Dr. E., Pfarrer K. u. auch eine Anzahl der Be-
schwerdeführer von amtswegen geladen werden.1

In den Akten befindet sich die Abschrift eines Einschreibens des Remschei-

der Berufungsausschusses vom 7. Oktober 1947 an den Untersuchungsrich-

ter beim Landgericht Wuppertal-Elberfeld, aus dem hervorgeht, daß sich in

der Anlage 17 Beschwerden früherer Häftlinge, die Pfarrer K. beigebracht

hatte, befunden haben. Als Beschuldigte kamen danach neben B. auch noch

andere Personen in Betracht. Weiter wurden sieben Augenzeugen von Miß-

handlungen genannt.

Ein Strafverfahren, das gegen B. und andere wegen Körperverletzung im

Amt und Verbrechens gegen die Menschlichkeit eingeleitet worden war,

wurde eingestellt. Das teilte am 2. März 1949 die Staatsanwaltschaft Wup-

pertal dem Remscheider Hauptausschuß mit, der am 2. Oktober 1947 schon

eine entsprechende Anfrage gestellt hatte.

Am 8. Juni - die Remscheider Ausschüsse existierten nicht mehr - kam es

zu einer letzten Verhandlung vor dem Berufungsausschuß Wuppertal. Ein

Auszug aus dem Protokoll:

Das frühere Mitglied des Unterausschusses, Pfarrer K., erklärte:
["]Auf Grund der Auflage in der Verhandlung vom 30.8.1947 habe ich
etwa 20 Mitteilungen von früheren Insassen der Strafanstalt Lüttring-
hausen dem Hauptausschuß eingereicht.["] Es wurde festgestellt, daß
sich diese nicht bei den Akten des Berufungsführers befinden. K. er-
klärte hierzu: ["]Mit den Anzeigen waren eine Reihe von Vorgängen
durch die verschiedenen früheren Instanzen geschildert, die sich aber
nicht speziell auf den heutigen Berufungsführer bezogen. Es ging wohl
das Gerede, daß auch B. sich an Mißhandlungen beteiligt haben soll.
Ich persönlich habe dieses jemals weder selbst gesehen, noch haben mir
Augenzeugen dieses mitgeteilt.["]
Der Berufungsführer wird in Kat. V eingereiht. Die Kosten werden

für beide Instanzen auf insgesamt DM 50,- festgesetzt. Begründung:
Der Berufungsführer ist 1937 in die Partei eingetreten und 1938 mit
dem Musikzug, in den er eingetreten war, in die SA überführt worden.
Es mag sein, daß der Berufungsführer infolge des damals auf die Be-
amten ausgeübten Druckes in die Partei eingetreten ist. Jedenfalls ist er
infolge seiner Zugehörigkeit zur Partei und SA an und für sich als

1 Protokoll der Berufungsverhandlung vom 30.8.1947.
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Mitläufer anzusehen. Die Beweisaufnahme hat jedoch ergeben, daß B.,
der bis 1933 Mitglied der SPD war, innerlich niemals zum Nationalso-
zialismus übergegangen ist und auch äußerlich nie.
Die Aussagen des Oberinspektors S., der sich oft mit B. über Politik

unterhalten hat, haben seiner wahren Gesinnung Ausdruck gegeben.
Die eingehende Beweisaufnahme hat ergeben, daß B. zwar ein korrek-
ter, aber keineswegs gewalttätiger Beamter gewesen ist, der insbeson-
dere politischen Häftlingen nach Möglichkeit Erleichterung verschafft
hat. Jedenfalls hat die Beweisaufnahme ergeben, daß die von dem W.
B. am 1. November 1947 zu Protokoll erklärten Beschuldigungen
unrichtig sind. [W. B. sei kein Augenzeuge gewesen, da der mißhan-
delte H. B. 1941, W. B. aber erst 1944 inhaftiert gewesen sei.]
Unter diesen Umständen hat der Ausschuß keine Bedenken getragen,

den Berufungsführer als entlastet in Gruppe V einzugliedern.

Es ist seltsam, daß in dem Protokoll der Eindruck erweckt wird, als wenn

der Entlastungszeuge für die Mißhandlung, J. K., mit dem mißhandelten H.

B. nicht in Köln, sondern in Lüttringhausen zusammen eingesessen habe,

denn es heißt einfach nur: "K. war Insasse des Zuchthauses gleichzeitig mit

B." Wäre das der Fall, dann bekäme die entlastende Aussage des J. K. - ihr

Wahrheitsgehalt wurde vom Ausschuß anscheinend nicht infragegestellt -

durch die größere zeitliche und örtliche Nähe zur Mißhandlung des H. B. ein

viel größeres Gewicht.

Das Protokoll macht die Wandlung der Beurteilung der Ausschüsse deut-

lich. Obwohl B. aufgrund seiner formalen Belastung "an und für sich" zur

Gruppe der Mitläufer gehörte, wurde er dennoch nicht in Kategorie IV,

sondern in V eingereiht.

Auf einem "Arbeitsblatt" des Hauptausschusses Wuppertal zum Fall B. hat

der Sonderbeauftragte für Entnazifizierung die Entscheidung des Berufungs-

ausschusses mit Stempel und Datum vom 2. Juli 1949 bestätigt. Mit Datum

vom 14. Juli 1949 erhielt auch der Wuppertaler Ausschuß eine Mitteilung der

Staatsanwaltschaft Wuppertal auf seine Anfrage vom 12. Juli 1949, daß das

Ermittlungsverfahren gegen B. und andere eingestellt worden sei. Eine Mit-

teilung gleichen Inhalts an den Remscheider Ausschuß vom 2. März 1949,

die sich in den Akten befunden haben muß, war wohl übersehen worden.

B. erhielt das Entlastungszeugnis der Kategorie V vom 16. Juli 1949 und

war damit rehabilitiert.

Das jüngste Dokument der Akte datiert vom 9. Januar 1950: In einem

Schreiben an die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf legte der Sonderbeauftrag-
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te für Entnazifizierung gegen die Einstellung des Ermittlungsverfahrens ge-

gen B. und andere Beschwerde ein, weil er die Begründung für einen Rechts-

irrtum hielt. Anscheinend ist diese Beschwerde abgelehnt worden. Die Akte

gibt jedenfalls keine weitere Auskunft.

Der Fall des B. gibt nicht nur Aufschluß über den Verlauf der Entnazifizie-

rung, sondern läßt auch deutlich die Grenzen erkennen, die einer Bewertung

aus heutiger Sicht gesetzt sind. So lassen sich eine ganze Reihe von Fragen,

die an diese Akte gestellt werden müssen, nur mit Hypothesen beantworten:

Warum gab der Arbeitskollege W. B. seine B. belastende Erklärung erst im

November 1945 und nicht schon Monate früher ab? W. B. könnte durchaus

ein Denunziant gewesen sein, der sich persönliche Vorteile von der Entlas-

sung des B. erhoffte oder aber mit diesem als Vorgesetztem nicht auskam.

Weiter ist zu fragen, was mit den 17 Erklärungen der Belastungszeugen

sowie den fünf Augenzeugen geschehen ist? Wie läßt sich die Wandlung in

den Aussagen des Pfarrers K. erklären, der als Mitglied des Unterausschus-

ses B. Mißhandlungen explizit vorwarf, die er vor dem Wuppertaler Beru-

fungsausschuß aber als Gerüchte bezeichnete? Entsprang die Einschätzung

des Unterausschusses vielleicht dem Wunsch, den Posten B.´s mit jemand

anderem zu besetzen?

Schließlich ist die Glaubwürdigkeit der eidesstattlichen Erklärungen zu

hinterfragen. Die meisten Entlastungsschreiben sind so allgemein gehalten

und gleichen so sehr entsprechenden Entlastungsversuchen in anderen Fällen,

daß es schwer fällt, sie ernst zu nehmen. Die Erklärung, die den mißhandel-

ten H.B. betrifft, beruht offensichtlich nicht auf der Wahrheit.

Handelt es sich bei B. also um einen Fall, bei dem jemand völlig falsch

eingestuft und erst nach Jahren doch noch rehabilitiert wurde? Oder ist es

umgekehrt: Wurde ein gefährlicher Nazi am Ende entlastet? Beide Möglich-

keiten sind nicht auszuschließen, betrachtet man jedoch den Verlauf der

Entnazifizierung mit seinem Trend zur Rehabilitation, so ist der zweite Fall

wahrscheinlicher.
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3.5.2. Die Entnazifizierung der Remscheider Behörden1

Wie schon zu Beginn dieser Untersuchung festgestellt worden ist, waren

die Behörden das erste Ziel der Entnazifizierung.2 Bereits am 18. April, drei

Tage nach der Besetzung Remscheids, war der kommissarische Oberbürger-

meister angewiesen worden, Fragebögen an alle Beamten und öffentlichen

Angestellten zu verteilen.3 In der ersten Sitzung des Verwaltungsbeirates der

Stadt Remscheid konnte er am 15. Mai berichten, "daß 64 Alte Kämpfer4 das

Rathaus haben verlassen müssen."5 Am 21. Juni 1945 wurden dann im Amtli-

chen Mitteilungsblatt "Freie Stellen bei der Stadtverwaltung" gemeldet.6

Dennoch wurde schon sehr früh Kritik an der Entnazifizierung geübt. So

beanstandete der "Aktionsausschuß der Widerstandsbewegung gegen den

Faschismus Remscheid" bereits am 18. Mai 1945, daß sich die bis dahin

erfolgten Maßnahmen auf die Stadtverwaltung nicht ausgewirkt hätten:

Der Aktionsausschuß [...] hat die Vorgänge in der Stadtverwaltung
genau beobachtet und glaubt feststellen zu müssen, daß in Bezug auf
Säuberung der Verwaltung von Nazis nicht das Notwendige getan
worden sei. Diese Frage erregt in der Bevölkerung ernste Besorgnis.
[...] Die bis jetzt erfolgten Entlassungen von sogenannten "alten Kämp-
fern" tritt in der augenblicklichen Besetzung der Dienststellen des Rat-
hauses und in den anderen Ämtern nicht in Erscheinung.7

Innerhalb der Verwaltung versuchten die ehemals aktiven Nationalsoziali-

sten, von ihren Mitarbeitern und Untergebenen Entlastungserklärungen zu

erhalten. Der Regierungspräsident in Düsseldorf stellte in zwei Rundschrei-

ben fest:

Es sind Fälle eingetreten, daß frühere Nationalsozialisten sich Schrei-
ben, sei es für Empfehlungen oder für gute Führung von KZ-Häftlingen
oder jüdischen Mitbürgern geben lassen.8

1 Vgl. allgemein zu diesem Thema: Werum, Karin: Die Entnazifizierung der
Verwaltungsbeamten. Ein Beitrag zur Kontinuität der Bürokratie nach dem
Ende des Dritten Reiches. In: Demokratie und Recht 17 (1989), S.422-432
und Hüttenberger, Peter: Entnazifizierung im öffentlichen Dienst Nordrhein-
Westfalens. In: Schwegmann, Friedrich G. (Hg.): Die Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums nach 1945. Düsseldorf 1986, S.47-64. Hüttenberger
stützt sich allerdings sehr auf Krüger a.a.O. passim.
2 Vgl. Kap. 2.1.3.
3 Vgl. Kap. 2.1.1.
4 "Alte Kämpfer" waren alle, die schon vor 1933 der NSDAP angehört hat-
ten.
5 StaRs E-66.
6 Vgl. Amtliches Mitteilungsblatt, Nr.3 (21.6.1945), S.3.
7 StaRs D100-121a.
8 Rundschreiben des Regierungspräsidenten Düsseldorf an alle Landräte und
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Ich habe Beweise in Händen, daß von vorgeordneten Dienststellen
den unterstellten Angestellten vorgeschriebene Ehrenurkunden zur
Unterschrift vorgelegt werden.1

Der Remscheider Oberbürgermeister wies dementsprechend sämtliche

Dienststellen an:

Ich verbiete jeder städt. Dienststelle, derartige Schreiben oder Be-
scheinigungen auszustellen. Auch die Ausfertigung politischer Unbe-
denklichkeitszeugnisse seitens städt. Stellen ist unzulässig.2

Nach einem Bericht der "Neuen Rheinischen Zeitung" wurden bis Ende

Dezember 1945 insgesamt 454 frühere Nazis aus der Verwaltung, den Be-

hörden und dem Lehrkörper Remscheids von der Militärregierung entlassen.3

Allein in der Stadtverwaltung waren aufgrund der Entnazifizierung zum 31.

März 1946 173 Beamte und Angestellte weniger beschäftigt.4 Diese Entlas-

sungen bedeuteten für die Stadt Remscheid auf der einen Seite eine finanziel-

le Entlastung:

Durch die Entnazifizierung wurden im Rechnungsjahr 1945 bei der
Stadtverwaltung (ohne Stadtwerke und Sparkasse) 354000 Mark ein-
gespart. Bei der Sparkasse betrug der eingesparte Betrag 43000 Mark,
während die Stadtwerke keine Einsparung verzeichneten, weil dringend
Mehreinstellungen von Kräften notwendig wurden.5

Auf der anderen Seite wirkte sich dieser Aderlaß an Arbeitskräften auf die

Arbeit der Stadtverwaltung aus, zumal hinzukam, daß die Personalstärke

Ende März 1946 an sich schon um 100 geringer war als zu Beginn des Krie-

ges und sich zu diesem Zeitpunkt noch 132 Beamte, Angestellte und Arbeiter

der Stadt in Kriegsgefangenschaft befanden.6 Der Oberstadtdirektor be-

schrieb die Situation folgendermaßen:

Ich sagte schon, daß die Verwaltungsarbeiten sehr unter dem Abgang
von Beamten leiden, die entnazifiziert7 werden mußten. Die verbliebe-
nen Anhänger der NSDAP leben in einer Unsicherheit, die jedes er-
sprießliche Arbeiten behindert. Daher ist es notwendig, daß die Entna-

Oberbürgermeister vom 11.9.1945 in StaRs D100-16.
1 Ebd. Mit "Ehrenurkunden" sind Entlastungsschreiben gemeint, die diese
Vorgesetzten ihren Untergebenen fertig zur Unterschrift vorgelegt haben.
2 Rundschreiben an sämtliche Remscheider Behörden vom 17.9.1945 in
StaRs D100-16.
3 Vgl. Neue Rheinische Zeitung vom 19.1.1946. Entlassungsverfügungen
von Beamten und Angestellten in alphabetischer Reihenfolge befinden sich in
StaRs D100-58.
4 Vgl. den Bericht des Oberstadtdirektors vom 3.6.1946 in StaRs E-66.
5 Rheinische Post Nr.31, 15.6.1946.
6 Vgl. den Bericht des Oberstadtdirektors vom 3.6.1946 in StaRs E-66.
7 Hier meint "entnazifizieren" weniger das Verfahren als solches als seine
Folgen für belastete Personen: Entlassung und Suspendierung.
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zifizierung, soweit sie noch erforderlich ist, beschleunigt durchgeführt
wird, damit die verwaisten Stellen im Interesse einer geordneten Arbeit
ordnungsgemäß besetzt werden können. Ich bin dabei nicht der Auffas-
sung, daß nun alle Angehörigen der NSDAP erschlagen werden müs-
sen. Aktivisten und unsaubere Elemente müssen verschwinden, dage-
gen bin ich bereit, dafür einzutreten, daß den wirklichen Muß-Pgs.1 die
Möglichkeit gegeben wird zu beweisen, daß sie willens sind, gutzuma-
chen, was sie vielleicht unüberlegt gefehlt haben.2

Die Beschleunigung der Entnazifizierung wurde von allen Parteien verlangt

und der entsprechende KPD-Antrag einstimmig angenommen.3 Die KPD

hatte mit Sicherheit die Säuberung an sich im Auge4, während der Ober-

stadtdirektor - wie das oben wiedergegebene Zitat erkennen läßt - eher die

Rehabilitation möglichst vieler Arbeitskräfte wünschte.

Ähnlich wie der Oberstadtdirektor äußerte sich die CDU:

Die Entnazifizierung muß schnellstens durchgeführt werden und die
durch die Spruchkammer5 rehabilitierten Beamten, soweit verwen-
dungsfähig, wieder eingestellt werden.6

Im Monatsbericht der Stadtverwaltung an die Militärregierung von März

1947 wurde das Problem ebenfalls eindringlich erläutert:

The smooth working of the administration is seriously hampered
through denazification which puts officials and employees under mental
depression and paralyses their willingness to work pending final decisi-
ons. In the interest of the staff as well as the administration accelerated
settlement of the denazification process would be of great advantage.7

Obwohl die Verwaltung 1945 das erste Ziel der Entnazifizierung gewesen

war, war ihre Säuberung auch 1947 noch immer nicht abgeschlossen worden.

Das lag daran, daß nach dem ersten Schub im Jahre 1945 und der Einrich-

tung deutscher Ausschüsse 1946 Fälle noch einmal überprüft wurden, bei

1 Unter "Muß-Parteigenossen" verstand man Mitglieder der NSDAP, die
nicht aus Überzeugung in die Partei eingetreten waren, sondern weil man
ihnen zu verstehen gegeben hatte, daß sie (berufliche) Nachteile zu erwarten
hatten, wenn sie nicht eintraten.
2 Vgl. den Bericht des Oberstadtdirektors vom 3.6.1946 in StaRs E-66.
3 In der Sitzung vom 3.6.1946. Vgl. StaRs E-66.
4 Vgl. zur Einstellung der KPD zur Entnazifizierung Kap. 3.6.4.
5 Gemeint ist der Hauptentnazifizierungsausschuß. 
6 Erklärung der CDU in der Ratssitzung vom 4.11.1946 in StaRs E-66.
7 Monatsbericht der Verwaltung vom 21.3.1947 in StaRs D100-89. Überset-
zung [R.S.]: "Die reibungslose Arbeit der Verwaltung wird durch die Entna-
zifizierung, die Beamte und Angestellte unter psychischen Druck setzt und
ihren Arbeitswillen bis zu den letzten Entscheidungen lähmt, ernstlich behin-
dert. Im Interesse der Belegschaft ebenso wie der Verwaltung wäre eine
beschleunigte Abwicklung des Entnazifizierungsprozesses von großem Vor-
teil."

66



denen die Betroffenen neues Beweismaterial vorlegten oder Entscheidungen

im Nachhinein als unverhältnismäßig erkannt wurden.1 Ferner konnten sich

die Verfahren einschließlich Berufungen lange hinziehen. Schließlich kam

Mitte 1947 das Kategorisierungsverfahren hinzu. Die Fälle der Belasteten

wurden erneut überprüft und eine Kategorisierung vorgenommen, bei der die

Einreihung in die Kategorien III und IV zur Verhängung von Sanktionen

führen konnte.2

Von denjenigen, die aus ihren Stellen entlassen wurden, wurde wieder

eingestellt, wer erfolgreich Einspruch einlegte. Wiedereinstellungsgesuche

wurden von Anfang an an die Militärregierung eingereicht. In einem Rund-

schreiben an sämtliche Behörden mußte der Oberbürgermeister am 1. De-

zember 1945 klarstellen:

Die Militär-Regierung hat anläßlich eines Antrages auf Wiedereinstel-
lung in den Dienst ersucht, darauf zu achten, daß in Zukunft keine
Anträge mehr an die Militär-Regierung eingereicht werden sollen,
wenn die Personen bereits vor dem 1. April 1933 der NSDAP angehört
haben und aus diesem Grund aus ihrem Amt entfernt worden sind.3

Es liegen keine Zahlen dafür vor, wieviele Beamte und Angestellte, die

entlassen worden waren, überhaupt wieder eingestellt worden sind. Mit Si-

cherheit hat aber schon die Militärregierung 1945 Wiedereinstellungsgesuche

der Entlassenen nicht nur abgelehnt. Mit der Einführung der Kategorisierung

Mitte Mai 1947 erhielt der deutsche Hauptausschuß die Möglichkeit, ver-

schiedene Arten von Beschäftigungsbeschränkungen zu beschließen. Um

über den Betroffenen eine Sanktion verhängen zu können, mußte also nicht

die Entlassung oder Suspendierung vorgeschlagen werden. Als mit dem

Jahreswechsel 1947/48 Entlassungen generell nicht mehr möglich waren,

entfiel auch die entsprechende Kategorie III/1 mit der Beschäftigungsbe-

schränkung Nr. 1.4

Der nordrhein-westfälische Innenminister teilte in einem Rundschreiben

1 Vgl. Krüger a.a.O. S.43.
2 Vgl. zu den möglichen Sanktionen Kap. 2.3.2.
3 StaRs D100-10. Das angesprochene Schreiben datiert vom 28.11.1945
und befindet sich in StaRs D100-121b. Dort wird allerdings vom 1.5.1933
als Stichtag gesprochen, was ein offensichtlicher Fehler ist, da in allen Richt-
linien, zum Beispiel in der "Anweisung Nr.3 der Militärregierung, Finanzab-
teilung" (vgl. Lange a.a.O. S.68f.) vom 1. April die Rede ist.
4 Zu den Beschäftigungsbeschränkungen vgl. Kap. 2.3.2.
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vom 25. Juli 19471 den Verwaltungen mit, daß Beamte, die in Kategorie V

eingereiht worden waren, mit ihrem früheren Gehalt wieder einzustellen

seien. Beamte aus Kategorie IV konnten, mußten aber nicht wiedereingestellt

werden. Wer in Kategorie III eingestuft worden war, konnte dann wieder

eingestellt werden, wenn eine Stelle frei war, die entsprechend der verhäng-

ten Beschäftigungsbeschränkung bekleidet werden durfte.

Eine undatierte Liste von Remscheider Beamten und Angestellten2, die

entlassen worden waren und deren Wiedereinstellung nun aufgrund der Kate-

gorisierung möglich geworden war, gibt Aufschluß darüber, unter welchen

Beschränkungen die Betroffenen wiedereingestellt wurden. Auf der Liste

erscheinen 12 Beamte. Einer war in Kategorie IV eingeordnet worden und

wurde ohne Beschränkung wieder eingestellt. Neun, die in III/2a gehörten,

wurden als einfache Beamte, zwei - Kategorie III/2b - wurden im Dienst

ohne Beförderungsaussichten belassen.3

Als Ersatz für die aufgrund der Entnazifizierung Entlassenen wurden teil-

weise fachfremde Arbeitskräfte vor allem aus dem kaufmännischen Bereich

eingestellt.4 Doch nicht jeder Entlassene konnte auf diese Weise ersetzt wer-

den, da immer mit der Rückkehr von Entlassenen gerechnet werden mußte,

die in einem Berufungsverfahren eine günstigere Beurteilung erwirkt hatten.

Ein Problem, das allgemein bestand, war die Beurteilung derjenigen, die in

den britischen Internierungslagern durch britische Ausschüsse entnazifiziert

worden waren5:

Administration within S/K is in a serious position through denazifica-
tion and categorisation. The majority of trained officials were members
of the party and are very often categorised in class III, where-as many
of the activists coming back from internment camps have been classi-
fied under IV, which in consideration of their previous behaviour is
often considered as most unjust, and for this and other reasons denazi-
fication and categorisation is creating bad blood.6

1 Das Rundschreiben befindet sich in HastaD NW 1000-Gen.1. Vgl. dazu
und zu diesem Absatz Krüger a.a.O. S.65.
2 Die Liste stammt wahrscheinlich von Anfang 1948. Sie ist in einer deut-
schen und in einer englischen Fassung überliefert in StaRs D100-95.
3 Zu den Beschäftigungsbeschränkungen der Kategorien III und IV vgl.
Kap. 2.3.2.
4 Vgl. Verwaltungsbericht der Stadt Remscheid 1945-1947. Remscheid
1949, S.21.
5 Zu den Internierungslagern in der britischen Zone vgl. Wember a.a.O.
passim.
6 Monatsbericht der Verwaltung vom 21.6.1947 in StaRs D100-89. Überset-
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Der Unterschied in der Beurteilung resultierte vor allem daraus, daß den

britischen Ausschüssen in den Internierungslagern die belastenden Informa-

tionen fehlten, die am Wohnort des Betroffenen vorhanden waren. Sie urteil-

ten meist nur nach den formalen Belastungen, die sich aus dem Fragebogen

ergaben.1 Das eigentliche Problem lag darin, daß die Entscheidungen der

britischen Ausschüsse endgültig waren.

In einem streng vertraulichen Rundschreiben an die Oberbürgermeister und

Landräte vom 26. Juni 1947 forderte der Regierungspräsident in Düsseldorf

dazu auf, "besonders krasse Fälle unzureichender oder fehlerhafter Entnazifi-

zierung durch die Lagerspruchkammern streng vertraulich unter möglichst

genauer Darlegung der Einzelheiten an mich persönlich zu berichten."2

Der Remscheider Oberbürgermeister konnte drei besonders krasse Fälle

melden3, von denen es sich bei zweien um ehemalige Beamte der Stadt han-

delte, die von dem Ausschuß des Internierungslagers in Kategorie IV einge-

reiht worden waren. Durch eine beigelegte Liste von Beispielen der Entschei-

dungen des Remscheider Hauptausschusses belegte der Oberbürgermeister,

daß diese drei Personen in Remscheid in Kategorie III/1 eingereiht worden

wären. Er bat den Regierungspräsidenten, seinen Einfluß für eine angemesse-

ne und einheitliche Kategorisierung geltend zu machen.

In einer Reihe von Schreiben meldete der nordrhein-westfälische Innenmi-

zung [R.S.]: "Die Verwaltung im Stadtkreis befindet sich wegen der Entnazi-
fizierung und Kategorisierung in einer ernsten Lage. Die Mehrheit der einge-
arbeiteten Beamten waren Parteimitglieder und sind sehr oft in Gruppe III
eingereiht, wohingegen viele von den Aktivisten, die aus den Internierungsla-
gern zurückkommen, in IV eingereiht worden sind, was unter Berücksichti-
gung ihres früheren Verhaltens meist als äußerst ungerecht eingeschätzt
wird, und deshalb und aus anderen Gründen schaffen Entnazifizierung und
Kategorisierung böses Blut." Im Monatsbericht vom 19.7.1947 wurde das
Problem noch einmal angesprochen und gefragt: "Would it not be possible to
ask British Review Boards to make enquiries with the K.R.O. or Public Safe-
ty of the respective town in cases where [sic!] persons who held high ranks
in the S/S or S/A before making their final decision?" (Übersetzung [R.S.]:
"Wäre es nicht möglich, in Fällen von Personen, die in der SS oder SA hohe
Ränge innehatten, die britischen Berufungsausschüsse zu bitten, zusammen
mit dem Kreis-Residence-Officer oder der Public Safety der entsprechenden
Stadt Nachforschungen anzustellen, bevor ihre letzte Entscheidung fällt?") 
1 Vgl. Wember a.a.O. S.148ff.
2 StaRs D100-94.
3 Das Original des Schreibens vom 14.7.1947 in StaRs D100-94, ein Durch-
schlag in HastaD NW 1037-Gen.346.
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nister im Jahre 1947 solche Fälle dem britischen Hauptquartier in Düsseldorf,

am 12. August 1947 auch die Remscheider Fälle.1 Am 13. August erlaubte

schließlich der Regional Commissioner von NRW die Wiederaufnahme be-

sonders schwerwiegender Fälle.2 In Remscheid führte das dazu, daß alle

Personen, die in einem Internierungslager in Kategorie V eingestuft worden

waren, noch einmal überprüft wurden.3

Aus dem Rückblick im Jahre 1949 wurde die Entnazifizierung zur lästigen

Behinderung der Verwaltungsarbeit:

Es ist ein Ruhmesblatt für die Gemeindeverwaltungen und ihr Perso-
nal, daß sie nach dem Zusammenbruch - und zuerst noch ohne Unter-
stützung durch übergeordnete Instanzen - die drängenden Tagesfragen
tatkräftig aufgegriffen und nach Kräften gelöst haben. Dabei mußten
auch noch die Ausfälle und die Erschütterungen des alten Standesgefü-
ges durch die Entnazifizierungsmaßnahmen in Kauf genommen wer-
den.4

Auch in Remscheid dürfte die Kontinuität der Stellenbesetzung in der Ver-

waltung letztendlich nicht gefährdet gewesen sein. Denn rückwirkend zum 1.

April 1951 trat ein Ausführungsgesetz zum Artikel 131 des Grundgesetzes5

in Kraft, das die Verwaltungen dazu verpflichtete, die noch stellungslosen

Beamten aufzunehmen. Die Verwaltungen, bei denen von den Eingestellten

weniger als 20 Prozent ehemalige Nazis waren, mußten Ausgleichszahlungen

an den Bund leisten!6 

1 Vgl. HastaD NW 1037-Gen.346.
2 Vgl. Wember a.a.O. S.250.
3 Das geht aus einem Schreiben des Berufungsausschusses an den Hauptaus-
schuß vom 17.11.1947 hervor, in dem um Auskunft darüber gebeten wird,
"in welche Kategorien die Verwaltungsbeamten und -angestellten eingereiht
worden sind." In HastaD NW 1017-Gen.21.
4 Verwaltungsbericht der Stadt Remscheid 1945-1947. Remscheid 1949,
S.21.
5 Der Artikel 131 des Grundgesetzes bestimmt, daß über die Rechtsverhält-
nisse von Personen, die am 8. Mai 1945 im öffentlichen Dienst waren und
aus anderen als beamten- oder tarifrechtlichen Gründen ihre Stellung bzw.
ihre Pension verloren haben, in einem Bundesgesetz Regelungen erfolgen
sollten.
6 Vgl. Werum a.a.O. S.430.
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3.6. Die Entnazifizierung in der zeitgenössischen
Diskussion Remscheids

3.6.1. Die lokale Presseberichterstattung

Die erste Zeitung, die in Remscheid nach dem Krieg erschien, war das

"Amtliche Mitteilungsblatt der Stadt Remscheid und aller in Remscheid an-

sässigen Behörden", das vom 7. Juni 1945 bis zum 31. Dezember 1949 vom

Oberstadtdirektor herausgegeben wurde.1 Seine "Berichterstattung" be-

schränkte sich auf die Anordnungen und Bekanntmachungen der Militärre-

gierung und der Stadt. Hier wurden u.a. Vertreter der verschiedenen Berufs-

gruppen zur Bildung von Entnazifizierungs-Unterausschüssen aufgerufen2,

Hinweise zum Entnazifizierungsverfahren gegeben3 und nach 1948 die Na-

men der Personen, deren Fälle zur Verhandlung anstanden, veröffentlicht.4

Eine ähnliche Funktion hatte die "Neue Rheinische Zeitung"5, die vom 18.

Juli 1945 bis zum 27. Februar 1946 mit einem Remscheider Lokalteil er-

schien. Herausgeber war die britische Militärverwaltung. Das Blatt enthielt

insgesamt lediglich zwei Berichte über die Entnazifizierung: einen über Ver-

urteilungen wegen Fragebogenfälschung und einen über die Entnazifizierung

der Verwaltung.6

Anfang 1946 erteilte die Militärregierung eine Reihe von Lizenzen für die

Herausgabe von Zeitungen, so daß nicht mehr nur amtliche Blätter erlaubt

waren. Ab dem 2. März 1946 erschien die "Rheinische Post. Zeitung für

christliche Kultur und Politik".7 Genau siebenmal8 wurde im ersten Jahrgang

1946 im Remscheider Lokalteil über die Entnazifizierung berichtet. Auch hier

handelte es sich um amtliche Bekanntmachungen oder um Berichte ohne

Kommentierung.

1 Im StaRs auf Mikrofilm (Jahrgang 1948 fehlt) unter der Signatur VO1-74.
2 Vgl. Kap. 2.2.2.
3 Z. B. in Nr. 165 (22.3.1947), S.1, über die Gründe für eine Berufung ge-
gen einen Entnazifizierungsbescheid.
4 Vgl. Kap. 2.4.
5 Im StaRs unter Signatur V1-40.
6 Neue Rheinische Zeitung Nr.36 (24.11.1945) und Nr.51 (19.1.1946). Vgl.
auch Kap. 3.5.2.
7 Im StaRs auf Mikrofilm unter Signatur VO2.
8 Vgl. Rheinische Post Nr.10 (3.4.1946), Nr.26 (29.5.1946), Nr.28
(5.6.1946), Nr.31 (15.6.1946), Nr.33 (22.6.1946), Nr.40 (17.7.1946) und
Nr.62 (2.10.1946).
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Im Jahrgang 19481 wurde neben der Veröffentlichung einer Bekanntma-

chung lediglich über den Rückzug der KPD aus den Entnazifizierungsaus-

schüssen berichtet.2 Die Entnazifizierung war ansonsten kein Thema im Lo-

kalteil, wohl aber waren es die Prozesse gegen Remscheider Nationalsoziali-

sten. Von der Möglichkeit, über die Verhandlungen des Haupt- und Beru-

fungsausschusses, die ab Januar 1948 öffentlich waren3, zu berichten, wurde

also kein Gebrauch gemacht. Aus der Tatsache, daß die Entnazifizierung

nicht thematisiert und nicht problematisiert wurde, läßt sich auf eine gleich-

gültige oder sogar ablehnende Haltung ihr gegenüber schließen.4

Das "Rhein-Echo" erschien ebenfalls seit März 1946 und enthielt Lokalbe-

richte über Remscheid.5 Beim Thema Entnazifizierung beschränkte sich das

Blatt nicht auf amtliche Bekanntmachungen und Informationen. So erschien

etwa Anfang 1947 ein Interview mit dem ersten Leiter des Hauptausschus-

ses, Max Loose.6 Allerdings nahm die Zahl der Berichte erst 1948 zu, da die

Möglichkeit genutzt wurde, über die jetzt öffentlichen Verhandlungen des

Haupt- und Berufungsausschusses zu berichten.

Das "Rhein-Echo" berichtete nicht neutral, sondern ließ gegenüber der

Entnazifizierungspraxis eine wohlwollend kritische Haltung erkennen. Zur

Einstufung des Remscheider Gestapo-Leiters Beckers in die Kategorie III/1

hieß es: "Ein gerechtes Urteil."7 In einem Bericht über die Verhandlung der

Kammer 3 des Hauptausschusses gegen den Polizeileutnant Imig wurde nach

der Feststellung, daß die Belastungszeugen alles widerrufen hatten und ent-

weder Denunzianten gewesen seien oder aber Angst vor ihrem Vorgesetzten

bekommen hätten, kritisiert, "daß der Einzustufende, in diesem Fall der rede-

1 Der Jahrgang 1947 ist im StaRs nicht erhalten.
2 Vgl. Rheinische Post Nr.6 (21.1.1948) und Nr.30 (14.4.1948).
3 Vgl. Kap. 2.4.
4 In ihrem überregionalen Teil berichtete die Rheinische Post relativ häufig
über die Entnazifizierung, allerdings wurde diese zunehmend mit der Begrün-
dung abgelehnt, daß sie schon zu lange andauere und daher überflüssig sei.
Vgl. Meiser, Hans: Der Nationalsozialismus und seine Bewältigung im Spie-
gel der Lizenzpresse der Britischen Besatzungszone von 1946-1949. Phil.
Diss. Osnabrück 1980, S.195ff.
5 Im StaRs auf Mikrofilm unter Signatur VO-41. Hier zitiert nach der
Sammlung von Breidenbach a.a.O.
6 Rhein-Echo 1.2.1947. Auf dieses Interview habe ich mich schon wieder-
holt bezogen: Vgl. Kap. 2.2.1., 2.5.1., 3.1.2. und 3.4.1.
7 Rhein-Echo 10.2.1948.
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gewandte und gesetzeskundige Herr Imig, die Verhandlung streckenweise an

sich reißt und die Zeugen durch Zitieren von Paragraphen einschüchtert."1 In

dem Artikel wurde daher gefordert, daß der Vorsitzende die Verhandlung

straffer führen solle. Während das "Rhein-Echo" in diesem Fall Kritik an der

Verhandlungsführung übte, war andernorts von einer "gutgeführten Ver-

handlung" oder "geschickter Verhandlungsführung"2 die Rede. Insgesamt

zeigte sich in der Berichterstattung des "Rhein-Echo", daß die verantwortli-

chen Journalisten mit dem Ablauf der Entnazifizierung in Remscheid zufrie-

den waren.

Auch die kommunistische Zeitung "Freiheit. Das Blatt des schaffenden

Volkes", die nach ihrem Verbot zwischenzeitlich als "Freies Volk" und

"Neue Volkszeitung" erschien, berichtete über Remscheider Lokalereignisse.

Das Thema Entnazifizierung behandelte sie im Vergleich zu den anderen

Blättern mit Abstand am häufigsten. 

Die Arbeit der Entnazifizierungsausschüsse wurde von der "Freiheit" scharf

angegriffen, der Korruptionsvorwurf offen ausgesprochen.3 Die Entscheidun-

gen wurden in der Regel als zu milde empfunden. Die Berichterstattung war

stark emotional gefärbt. Das läßt zum Beispiel ein Vergleich der Berichter-

stattung von der "Freiheit" einerseits und dem "Rhein-Echo" andererseits zu

der oben erwähnten Verhandlung gegen den Gestapo-Leiter Beckers erken-

nen.4 Während im "Rhein-Echo" vergleichsweise sachlich berichtet wurde

und nur in der Zwischenüberschrift die Bewertung "Ein gerechtes Urteil" zu

lesen war, berichtete der Autor der "Freiheit" fast von Anfang an in einem

engagierten Ton:

Um es gleich zu sagen: Es ist eine Lücke im Gesetz, denn für diese
Spezialisten Himmlers, die über Tod und Leben der Bevölkerung den
Stab brachen und sie ohne Gericht und Rechtsbasis in die KZ.s und
Gefängnisse brachten, besteht keine rechtliche Handhabe, um sie für
ihre strafbaren Handlungen belangen zu können. [...]

Die Einstufung in die Kategorie III/1 war nach Auffassung der "Freiheit"

zu milde:

Diese Eingruppierung kann keinesfalls die ungeheuerlichen Methoden,
die von den Gestaposchergen angewandt wurden, wiedergutmachen,

1 Rhein-Echo 24.2.1948.
2 Rhein-Echo 20.3.1948 bzw. 25.3.1948.
3 Vgl. Freiheit 3.10.1947. Vgl. auch Kap. 3.3.
4 Rhein-Echo 10.2.1948 und Freiheit 13.2.1948. Siehe beide Artikel im
Anhang (IX a/b).
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noch als ausreichende Sühne betrachtet werden.

3.6.2. Die Meinung der Remscheider Bürger

Im Sommer 1946 wurde von dem britischen "Gallup-Institut" und dem

"Britischen Institut zur Erforschung der öffentlichen Meinung" in Remscheid

eine Umfrage durchgeführt.1 Die sechste Frage dieser Umfrage lautete: "Was

denken Sie über die Entnazifizierung?" Die Fragen sollten beantwortet und in

einem Umschlag an die Militärregierung im Rathaus geschickt werden. Auch

wenn diese Verfahrensweise nicht den heute üblichen Methoden der empiri-

schen Sozialforschung entspricht2, ist das Ergebnis doch aufschlußreich.

42% der Antworten bestand in der Befürwortung der "Entnazifizierung"3

aller höheren Nazis, die ihre Stellung mißbraucht hatten, gleichzeitig in der

Ablehnung der "Entnazifizierung" der kleinen Mitläufer. 28% hielten die

Entnazifizierung nicht für wirksam genug und sprachen sich dafür aus, daß

Nazis gegen deutsche Kriegsgefangene der Alliierten ausgetauscht werden

sollten. 14% waren für die Bestrafung aller Kriegsverbrecher und Naziführer

gemäß den geltenden deutschen Strafgesetzen, 8% für die sofortige Einstel-

lung der Entnazifizierung, 6% für ihre Beschleunigung und schließlich 2% für

die "Ausrottung" der deutschen Intelligenz. Was genau mit der "Ausrottung"

deutscher Intellektueller gemeint war, geht aus dem Zeitungsbericht nicht

hervor.

Es zeigt sich, daß zu diesem frühen Zeitpunkt die Praxis der Entnazifizie-

rung von einer Mehrheit befürwortet wurde. Hätte man die Umfrage zu

einem späteren Zeitpunkt wiederholt - und diese Hypothese scheint sehr

glaubwürdig angesichts der Entwicklung, wie man sie andernorts aus Umfra-

gen kennt4 -, dann hätte man eine zunehmende Ablehnung der Entnazifizie-

rung feststellen können.

Über die Stimmungslage bei denjenigen, die direkt von der Entnazifizierung

1 Vgl. Rheinische Post 17.7.1946 und 2.10.1946, sowie Amtliches Mittei-
lungsblatt Nr.131 (28.9.1946), S.1.
2 Sie ist in erster Linie deshalb nicht repräsentativ, weil keine regelrechte
Auswahl der Untersuchungsgruppe erfolgte: Die Fragen wurden in der Pres-
se veröffentlicht und um Zusendung einer Antwort gebeten.
3 In dem Zeitungsbericht über das Ergebnis der Umfrage meint "Entnazifi-
zierung" nicht das Verfahren an sich, sondern die Sanktionen für belastete
Personen als sein Ergebnis.
4 Vgl. die Ergebnisse einer Umfrage des Allensbacher Instituts für Demos-
kopie vom November 1953 in Vollnhals a.a.O. S.337.
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betroffen waren, gibt ein Verwaltungsbericht vom Oktober 1946 Auskunft:

Die von der Entnazifizierung betroffenen Kreise kommen aus der
Unruhe nicht heraus, weil seit dem Einmarsch der alliierten Truppen
die Entnazifizierung begonnen und seitdem mit mehrmaliger Umände-
rung der Maßnahmen weiter fortgeführt worden ist. Besondere Unruhe
verschafft die neueste Anordnung des Kontrollrates, nach der die frü-
heren Parteiangehörigen in verschiedene Klassen eingeteilt werden und
damit die Frage der Entnazifizierung aufs neueste [sic!] aufgerollt
wird.1

Änderungen der Entnazifizierungsbestimmungen wie zum Beispiel die

Einführung des Kategorisierungsverfahrens ließen bei den Betroffenen somit

die Befürchtung aufkommen, daß sie mit weiteren Maßnahmen und Sanktio-

nen zu rechnen hatten. 

3.6.3. Entnazifizierung als Thema im Stadtrat

Die Brisanz, die das Thema Entnazifizierung zu damaliger Zeit hatte, ließ

vermuten, daß sich auch die Stadtvertretungen mit ihm beschäftigt haben.

Dem nach den ersten Kommunalwahlen 1946 gewählten Stadtrat gingen

zwei auf andere Weise konstituierte Stadtvertretungen voraus:

Bereits am 15. Mai 1945 tagte zum ersten Mal der "Verwaltungsbeirat der

Stadt Remscheid".2 Im März 1946 wurde von der örtlichen Militärregierung

eine vorläufige Stadtvertretung ernannt, die aus 30 Kommunalpolitikern

bestand und im Gegensatz zum Verwaltungsbeirat auch Beschlußrechte

hatte.3 Ein regelrechter Stadtrat konstituierte sich erst nach den ersten Kom-

munalwahlen in NRW vom 13. Oktober 1946.

Die vordringlichsten Themen der Stadtverordnetenversammlungen nach

Kriegsende waren die Beseitigung der Kriegsschäden und die Versorgung

der Bevölkerung. Wenn aber die Entnazifizierung behandelt wurde, dann

standen dabei ihre Kosten oder die politische Säuberung der Verwaltung im

Vordergrund. Schließlich war die Entnazifizierung Thema von programmati-

schen Erklärungen vor allem der KPD.

1 Monatsbericht der Verwaltung vom 22.10.1946, deutsche Fassung in
StaRs D100-89. Mit der "neueste[n] Anordnung des Kontrollrates" ist die
Kontrollratsverordnung Nr. 38 vom 12.10.1946 gemeint. Die Kategorisie-
rung begann tatsächlich aber erst später, nämlich im Mai 1947. Vgl. Kap.
2.3.2.
2 Vgl. StaRs E-66.
3 Vgl. Naumann a.a.O. S.30f.
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3.6.4. Die KPD und Entnazifizierung

Die Vertreter der KPD äußerten sich in den Sitzungen der Stadtvertre-

tungen am ausführlichsten und schärfsten zur Entnazifizierung:

Zur Sicherung der Lebensgrundlage unseres Volkes sind wir bereit,
mit allen demokratisch-antifaschistischen Parteien zusammenzuarbeiten
auf Grund der folgenden Forderungen: 1. Völlige Entnazifizierung und
Entmilitarisierung der Verwaltung, der Wirtschaft, der Schule und des
öffentlichen Lebens, nicht nur im Sinne einer organisatorisch-reglemen-
tarischen Angelegenheit, sondern einer Angelegenheit geistiger und
sittlicher Neuerziehung des Volkes, insbesondere der Jugend zum
Bewußtsein der Verantwortlichkeit des einzelnen für das ganze.1

Hier wird deutlich, daß die KPD ihre eigenen politischen Vorstellungen

zum Ziel der Entnazifizierung werden ließ. Mit der Forderung nach der Er-

ziehung des Volkes konnte in diesem Zusammenhang nur die Erziehung zum

sozialistischen Menschen gemeint sein. Der KPD-Stadtverordnete I. nannte

in der Sitzung vom 4. Juni 1946 folgende "dringendsten Forderungen":

1.) Säuberung des Verwaltungs-Apparates von allen nazistischen
Elementen.
2.) Enteignung der Großgrundbesitzer und Junker.
3.) Enteignung der Konzerne.
4.) Kampf der faschistischen Ideologie.
5.) Säuberung aller wirtschaftlichen Institute von allen Nazi-Elemen-

ten.2

Hier stehen in Gestalt der Enteignungsforderungen spezifisch kommunisti-

sche Ziele zwischen Säuberungsforderungen, die die anderen Parteien so

auch hätten formulieren können. Das deutet darauf hin, daß die Entnazifizie-

rung für die KPD ein Mittel des Klassenkampfes darstellte. Unter dieser

Voraussetzung mußte sie mit der Praxis der Entnazifizierung fortwährend

unzufrieden sein, da aufgrund der Mehrheit der anderen Parteien dieses Ziel

nicht verfolgt wurde.

Kommunisten gehörten während der Zeit des Nationalsozialismus zu den

durch den Staat Verfolgten. Ferner setzte sich das Wählerpotential der KPD

im Gegensatz zu dem der bürgerlichen Parteien am wenigsten aus der Grup-

pe derjenigen zusammen, die im Entnazifizierungsverfahren etwas zu be-

fürchten hatten, den Mitläufern der NSDAP. Rücksichtnahme auf die Wähler

war in diesem Punkt also nicht nötig. Auch das sind Umstände, die es der

1 Erklärung der KPD in der ersten öffentlichen Sitzung der von der Militär-
regierung ernannten Stadtvertretung am 6.3.1946 in StaRs E-66.
2 StaRs E-66.
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KPD erlaubten, nachdrücklich eine radikale Vorgehensweise bei der Entnazi-

fizierung zu fordern.

Am 25. August 1947 kündigte das KPD-Mitglied F. seine Arbeit im Aus-

schuß auf:

Gründe für mein Ausscheiden: Den Werdegang der Entnazifizierung
vom 1.4.46 bis heute kann ich politisch für die Zukunft nicht mehr
vertreten und mit mir nicht mehr vereinbaren.1

Nach Rücksprache mit seiner Partei zog er seine Kündigung am 6. Septem-

ber 1947 wieder zurück.2

Am 8. April 1948 schieden schließlich sämtliche KPD-Mitglieder aus der

Entnazifizierungsarbeit aus. Damit kam der Remscheider Ortsverband wahr-

scheinlich dem überregionalen Beschluß der KPD3 zuvor oder war zumindest

einer der ersten Ortsverbände, der diesen Schritt vollzog. In Remscheid wur-

de ein Flugblatt verteilt, in dem der Brief veröffentlicht wurde, mit dem das

Ausscheiden erklärt worden war. Dieser Brief verdeutlicht die Kritik, die die

Kommunisten an der Entnazifizierungpraxis übten:

Die Entwicklung der Entnazifizierung hat in den letzten Monaten
Formen angenommen, die uns veranlaßten, die weitere Mitwirkung der
Vertreter unserer Partei zu überprüfen. Als Ergebnis dieser Überprü-
fung teilen wir mit, daß wir eine Entnazifizierung auf der Grundlage,
wie die Ausschüsse in der letzten Zeit arbeiten, nicht mehr länger ver-
antworten können.
Zu schweren Bedenken gab vor allen Dingen die Tätigkeit der

Spruchkammer III4 Anlaß. Die in jüngster Zeit gefällten Entscheidun-
gen über Naziaktivisten zwangen den Vertreter unserer Partei, die
weitere Mitarbeit in der Spruchkammer III abzulehnen. Zur Begrün-
dung dieses Schrittes mögen folgende Entscheidungen der Spruchkam-
mer III dienen:
1.Fall: Der Schuhmacher Peppinghaus hat während der Zeit des Fa-

schismus einen antifaschistischen tschechischen Staatsangehörigen
namens Chwanzara bei der Gestapo denunziert. Auf Grund dessen
wurde dieser lt. Urteil des Sondergerichtes zu 9 Monaten Gefängnis

1 StaRs D100-114.
2 Vgl. ebd.
3 Vgl. Lange a.a.O. S.56, die ohne nähere Angabe den Monat Juni (1948)
als Zeitraum für das Ausscheiden der KPD-Mitglieder in sämtlichen Aus-
schüssen nennt. Lübke, Die Entnazifizierung in Lünen a.a.O. S.536, nennt
den 29. Mai 1948 für das Ausscheiden des Lünener KPD-Ausschußmitglie-
des und zitiert das Rundschreiben Nr.19 des Sonderbeauftragten für Entnazi-
fizierung vom 28. Mai 1948: "Nach ständig bei mir eingehenden Mitteilungen
haben die der KPD angehörenden Ausschußmitglieder und Beisitzer entspre-
chend der Ankündigung ihrer Parteileitung die Mitarbeit in den Ausschüssen
eingestellt."
4 Gemeint ist die 3. Kammer des Hauptausschusses.
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und Ausweisung aus dem Reich verurteilt.
Trotz dieser gemeinen Denunziation wurde P. [sic!] von der Spruch-

kammer III in die Kat. V, in die Gruppe der Unbelasteten, eingestuft.
Für diese Entscheidung stimmten die Vertreter der CDU, FDP und der
Gewerkschaften, dagegen stimmten die beiden Vertreter der KPD und
SPD.
[Es folgen zwei ähnliche Fälle.]
Es ließen sich noch weitere Fälle anführen, die die Unhaltbarkeit der

Entnazifizierung kennzeichnen. Die hier angeführten Fälle liegen ganz
im Zuge einer "Entnazifizierung", die die aktiven Nazis für tragbar
erklärt und die Mitläufer hängt.
Unsere Partei kann nicht länger mehr einer solchen Entwicklung zuse-

hen und lehnt es ab, dafür mit verantwortlich gemacht zu werden, denn
von einer wirklichen Entnazifizierung ist keine Rede mehr. Aus diesem
Grunde ziehen wir hiermit die Vertreter unserer Partei Hugo Bertram,
Paul Freiling, Karl Schwalm aus dem Haupt-Entnazifizierungs-Aus-
schuß ab sofort zurück. Kommunistische Partei Kreisleitung Rem-
scheid1

Die Kritik der KPD beinhaltete also im wesentlichen zwei Punkte. Erstens

wurde nach ihrer Auffassung die Beurteilung zu milde, zweitens würden die

"Großen" laufen gelassen, während die "Kleinen" gehängt würden. Dazu ist

festzustellen, daß die Beobachtung einer Tendenz zur Milde - wie schon

festgestellt wurde2 - richtig ist. Tatsächlich war es 1948 so, daß Personen die

zwei Jahre zuvor in die Gruppe III eingereiht worden wären, eher in IV ka-

men, und Personen, die man vorher als "Mitläufer" eingeordnet hätte, entla-

stet wurden. Dieser Trend ging auch aus der Statistik hervor.3 Die Entnazifi-

zierung war immer mehr zu einem Rehabilitationsverfahren geworden, zur

"Mitläuferfabrik".4

Diese Entwicklung war gewollt: Die verantwortlichen Politiker wünschten

sich eine baldige Beendigung einer Maßnahme, die Unruhe in die Bevölke-

rung hineintrug.5 Ein dauerhafter Ausschluß einer ganzen Bevölkerungsgrup-

pe aus der Gesellschaft war nicht das Ziel.6 Die KPD dagegen hat diese Poli-

1 In HastaD NW 1037-Gen.253d.
2 Vgl. Kap. 3.4.2.
3 Vgl. Kap. 2.5.3.
4 Der Begriff nach Niethammer, Lutz: Die Mitläuferfabrik. Entnazifizierung
am Beispiel Bayerns. Frankfurt a.M. 21982.
5 Auch die Sonderbeauftragten für Entnazifizierung versuchten, diese mög-
lichst schnell zu beenden. So wird in einem Nachruf auf den verstorbenen
ersten Sonderbeauftragten für Entnazifizierung betont, er habe sich für den
baldigen Abschluß der Entnazifizierung eingesetzt. Vgl. Rundschreiben des
[neuen] Sonderbeauftragten für Entnazifizierung vom 18.12.1948 in HastaD
NW 1029-Gen.2.
6 Das war auch die Meinung der meisten Remscheider Ausschußmitglieder.
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tik nicht mitgetragen.

Zum zweiten Vorwurf der KPD wurde schon an anderer Stelle festgestellt,

daß er mit Einschränkung berechtigt war.1

Ein Mitglied des Remscheider Berufungsausschusses drückte das in einem
persönlichen Schreiben an den Sonderbeauftragten für Entnazifizierung vom
11.3.1948 folgendermaßen aus: "Unser gemeinsames Bestreben muß das
sein, endlich eine Beruhigung in die Bevölkerung hereinzuführen und den
Belasteten die Möglichkeit zu geben, im demokratischen Aufbau unseres
Vaterlandes mitzuwirken." In HastaD NW 1037-Gen.19c.
1 Vgl. Kap. 3.4.2.
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4. Schlußbetrachtung
In der vorliegenden Arbeit wurde erstmals versucht, die Geschichte der

Entnazifizierung in Remscheid darzustellen. Dazu ist in der ersten Hälfte

(Kap. 2.) zunächst ihr chronologischer Ablauf verfolgt worden. Es konnten

drei Phasen unterschieden werden: Eine erste Phase (15. April 1945 bis 4.

April 1946), in der die Besatzungsbehörden allein entnazifizierten, eine zwei-

te (ab 4. April 1946 bis 17. Dezember 1947), in der beratende deutsche Aus-

schüsse eingerichtet wurden, und eine dritte (18. Dezember 1947 bis Anfang

April 1949), in der diese Ausschüsse nicht mehr unter britischer, sondern

unter deutscher Verantwortung arbeiteten und schließlich aufgelöst wurden.

Die Aufarbeitung der vorliegenden Statistiken hat gezeigt, daß die Entnazifi-

zierung im Laufe der Zeit immer milder gehandhabt wurde.

Der zweite Abschnitt der Arbeit (Kap. 3.) hat Probleme der Entnazifizie-

rungsarbeit in Remscheid behandelt. Die lange Dauer der Entnazifizierung

ließ sich auf technische Probleme wie den Mangel an Papier und anderen

Arbeitsmitteln sowie auf bürokratische Hemmnisse - die Flut von Schreibar-

beit und der Verordnungswirrwarr - zurückführen. Weiterhin wurden einige

der wichtigsten Beurteilungskriterien, die die Ausschüsse in den einzelnen

Fällen anwandten, herausgearbeitet. Dabei ließ sich erneut die im Laufe der

Zeit zunehmende Tendenz zur Milde feststellen.

Die Beispiele eines Einzelfalles (Kap. 3.5.1.) und der Behörden (Kap.

3.5.2.) gaben Gelegenheit, bis dahin getroffene Feststellungen zu illustrieren

und weitere Fragen anzusprechen. Schließlich konnte an verschiedenen Bei-

spielen die öffentliche Meinung dargestellt werden (Kap. 3.6.).

Die Frage, ob die Entnazifizierung in Remscheid wesentlich anders verlau-

fen ist als in anderen Gemeinden Nordrhein-Westfalens, kann aufgrund der

vorliegenden Ergebnisse vorläufig1 verneint werden. Die Unterschiede liegen,

soweit sie feststellbar sind, in einem geringfügig unterschiedlichen zeitlichen

Verlauf. In Bezug auf die Beurteilung wurde festgestellt, daß in Remscheid

insgesamt überdurchschnittlich milde geurteilt worden ist (Kap. 2.5.). Dabei

ist allerdings zu berücksichtigen, daß die vorliegenden Statistiken schon

deshalb mit Vorsicht zu behandeln sind, weil der wirkliche Anteil der Entla-

1 Es liegen nur wenige Untersuchungen für einzelne Städte oder Kreise vor.
Vgl. Kap. 1.3.2.
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steten nicht aus ihnen hervorgeht.1

Eine andere Frage ist die, ob diese mildere Beurteilung einer im Vergleich

zu anderen Orten weniger schlimmen NS-Vergangenheit Remscheids ent-

spricht. Auch war die Stadt vor 1933 eine Hochburg der KPD. Die zur Be-

antwortung dieser Frage notwendige grundlegende Darstellung der Rem-

scheider NS-Geschichte steht allerdings noch aus.

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung bieten Anknüpfungspunkte

für weitere Fragen:

Die in Remscheid angesetzten Beurteilungskriterien und ihr Wandel könn-

ten im einzelnen noch genauer dargestellt werden, wenn sämtliche Personal-

akten durchgesehen würden. Dies würde etwa erlauben, das Sozialprofil der

Betroffenen zu ermitteln. Weiter könnte die Sichtung der in England befindli-

chen Akten der örtlichen Militärverwaltung, speziell der Abteilung PSSB,

genauen Aufschluß über die Rolle der britischen Besatzungsmacht liefern.

Zur Frage, ob die Entnazifizierung in Remscheid gescheitert ist, kann auf

der Grundlage der vorliegenden Forschungsergebnisse lediglich festgestellt

werden, daß einerseits am Ende der Entnazifizierung sämtliche Sanktionen

aufgehoben wurden und die Betroffenen damit wieder die Möglichkeit hat-

ten, in einflußreiche Stellungen zu gelangen oder politisch tätig zu sein. Auf

der anderen Seite aber hat die Entnazifizierung viele Nationalsozialisten

wenigstens für einige Zeit von der Mitwirkung ausgeschlossen und damit

sicherlich zu einer günstigeren politischen Entwicklung verholfen. So hatten

beispielsweise nach der Vorgabe der britischen Besatzungsmacht die Mitglie-

der der ersten Stadtvertretungen alle unbelastet zu sein. Um also zu ergrün-

den, welche Wirkung die Entnazifizierung letztendlich hatte, könnte unter-

sucht werden, wie sich die Biographie Remscheider Nationalsozialisten nach

ihrer Überprüfung weiter gestaltet hat. Dies würde Aufschluß darüber geben,

ob und wieviele ehemalige Nazis in welcher Weise politisch wieder aktiv

wurden. 

1 Vgl. Kap. 2.5.3.
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[Quelle: D100-91b.]
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schränkung 4 vom 16.8.1948. [Quelle: StaRs D100-55.]

VII a/b Einreihungsbescheid nach Berufung des Fabrikanten D. M. (vgl. VI a/b) in Kategorie IV
ohne Vermögenssperre vom 29.1.1949. [Quelle: StaRs D100-55.]

VIII Muster eines Entlastungszeugnisses für die Entlasteten in Kategorie V. [Quelle: StaRs
D100-94.]

IX a Bericht des "Rhein-Echo" vom 10.2.1948 über die Verhandlung im Hauptentnazifizierungs-
ausschuß Remscheid gegen den ehemaligen Remscheider Gestapoleiter Beckers. [Aus der
Sammlung von Armin Breidenbach: Widerstand und Verfolgung in Remscheid 1933-1945.
Eine Materialsammlung. Bd. 3, Berlin 1991.]

IX b Bericht der "Freiheit" vom 13.2.1948 über die Verhandlung im Hauptentnazifizierungsaus-
schuß Remscheid gegen den ehemaligen Remscheider Gestapoleiter Beckers. [Aus der
Sammlung von Armin Breidenbach: Widerstand und Verfolgung in Remscheid 1933-1945.
Eine Materialsammlung. Bd. 2, Berlin 1989.]
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